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Von Jochen Seidel 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

die NÖV dient seit Jahrzehnten dazu, aktuelle „Nachrichten aus dem öffentlichen Vermessungswesen“ einem breiten 

Publikum anzubieten. Die Auswahl der Themen wird in einem Redaktionsteam, das aus Kolleginnen und Kollegen der 

Kommunen und des Landes NRW gebildet wird, besprochen. Im Laufe der Jahre haben sich erfreulicherweise sehr viele 

Kolleginnen und Kollegen bereit erklärt, Artikel zur Verfügung zu stellen. Für dieses Engagement möchte ich mich auch 

an dieser Stelle herzlich bedanken.  

Die Schriftleitung hatte seit einigen Jahren mein Kollege, Ministerialrat Klaus Mattiseck, übernommen. Herr Mattiseck 

wird nun Anfang 2017 die verdiente Pension erreichen. Dieser Anlass führt natürlich auch dazu, sich im Rückblick auf 

Meilensteine und Entwicklungen während seines Berufslebens zu besinnen. Vom Redaktionsteam wurde daher ange-

regt, eine Ausgabe der NÖV mit Themen, die (s)ein Berufsleben repräsentativ begleiten, zusammenzustellen. Für diese 

Ausgabe hat der Unterzeichner daher die Schriftleitung übernommen. 

In den Jahren 1977 und 1978 war Herr Mattiseck beim Niedersächsischen Landesvermessungsamt in der Abteilung 

Landesvermessung im Dezernat für  Reproduktionsaufgaben und anschließend bis 1992 bei der Bezirksregierung Köln 

in Nordrhein-Westfalen unter anderem für die Deutsche Grundkarte im Regierungsbezirk zuständig. Die auf die Kar-

tenherstellung bezogen Aufgaben werden derzeit in Nordrhein-Westfalen auch durch die abschließenden Arbeiten zur 

Amtlichen Basiskarte (ABK), dem „Nachfolger“ der Deutsche Grundkarte, in moderner Form weiterentwickelt. Anlass 

genug im NÖV-Beitrag „ABK-Einführung = Geodatenmanagement“ darüber zu berichten. 

Nicht nur die Herstellung der diversen Karten selbst, sondern auch die den topographischen Karten und der Liegen-

schaftskarte zugrundeliegenden Erhebungs- und Führungsarbeiten haben sich ständig den Entwicklungen anpassen 

müssen; so behandelt ein weiterer NÖV-Beitrag das Thema der „Erneuerung des Liegenschaftskatasters“. Ein anderer 

NÖV-Beitrag zum „Portal Vermessungsunterlagen“ spiegelt  die Besonderheit Nordrhein-Westfalens wider, dass durch 

die Kommunalisierung der Aufgabe des Liegenschaftskatasters schnellere Realisierungsmöglichkeiten je Kommune, 

aber auch zusätzlicher Koordinierungsbedarf zur Gewährleistung einer landesweiten Einheitlichkeit entstehen. Die in 

der Kommunalisierung enthaltene Vielfalt stellt auch für die Flurbereinigung eine besondere Herausforderung dar, 

diese Perspektive wird durch den NÖV-Beitrag „Ablauf eines Flurbereinigungsverfahrens mit Blick auf ALKIS“ veran-

schaulicht. Ich muss nicht erwähnen, dass Herr Mattiseck auch mit diesen Aufgabenbereichen einen Teil seines Berufs-

lebens verbracht hat. 

Neben dem kommunalisierten Liegenschaftskataster hat auch die amtliche Grundstückswertermittlung in Nordrhein-

Westfalen eine besondere Organisationsform erhalten. Die Gutachterausschüsse sind zwar Landesbehörden, die Ge-

schäftsstellen werden aber durch die Kommunen gebildet und finanziert. Auch hier versuchen die Kommunen und das 

Land gemeinsam, die Belastungen aller Stellen durch geeignete Weiterentwicklungen bestmöglich zu kompensieren. 

Der NÖV-Beitrag „Zentrale Kaufpreissammlung“ gibt einen Einblick. Auch dieser Bereich war Teil des Aufgabengebie-

tes von Herr Mattiseck während seiner Zeit im Ministerium.  

Ebenso gehörte die Ausbildung der Regierungsvermessungsreferendarinnen und -referendare bei der Bezirksregierung 

Köln ebenso wie die späteren Prüfungstätigkeiten beim Oberprüfungsamt zu den Aufgaben von Herrn Mattiseck. In all 

den Jahren gab es sicherlich Ausbildungsdetails, die heute noch genauso gelebt werden, wie zu Anfang. Die aktuellen 

Probleme bei der Nachwuchsgewinnung (auch solche Probleme treten nicht erstmalig auf) sowie der Wandel unseres 

Berufs erfordern kreative neue Lösungswege. Einen Überblick über derzeitige Überlegungen liefert der NÖV-Beitrag 

„Aktuelle Entwicklungen im technischen Referendariat“.   

In Nordrhein-Westfalen sind auch die berufsrechtlichen Themen der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen 

und -ingenieure unbedingt in dieser Ausgabe der NÖV mit einzubeziehen, insbesondere wenn die Berufstätigkeiten von 

Vorwort 



   

 

Herrn Mattiseck sowohl bei den Bezirksregierungen Köln und Düsseldorf als Aufsichtsbehörden als auch bei der obers-

ten Landesbehörde sein Berufsleben mit geprägt haben. Auch hierzu wird ein NÖV-Betrag „Entwicklung des Berufs-

rechts der ÖbVI - Standortanalyse“ in diesem Heft enthalten sein. 

In einem Augenblick der Unvorsichtigkeit und des Gehorsams hat der Unterzeichner die Aufgabe des Fachgebühren-

rechts im Innenministerium des Landes NRW von Herrn Mattiseck übernommen. Die Gebührengeschichte sowie die 

aktuellen Entwicklungen zu gebührenfreien Geobasisdaten in NRW geben daher Anlass, auch diesen Themenbereich 

„Entwicklung des Gebührenfachrechts in Nordrhein-Westfalen bezüglich der Bereitstellung von Geobasisdaten“ in 

einem weiteren NÖV-Beitrag aufzugreifen. 

Ein Berufsleben beinhaltet sicherlich noch eine Vielzahl weiterer Themenbereiche aus dem amtlichen Vermessungswe-

sen, der amtliche Grundstückswertermittlung sowie dem Bereich des Geodatenmanagements. Ich meine, dass die hier 

ausgewählten Themen aber bereits ausreichend verdeutlichen, wie vielfältig ein Berufsleben gestaltet werden kann. 

 

 

 

Lieber Herr Mattiseck, lieber Klaus, 

das Redaktionsteam und ich wünschen Dir alles Gute für 

Deine „frei“berufliche Zukunft. Wir werden Dich gerne auch 

zukünftig mit neuen Nachrichten aus dem öffentlichen Ver-

messungswesen versorgen. Die schnelllebigen Zeiten bieten 

sicherlich genügend Stoff. 

Alles Gute 

Jochen Seidel 
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Aktuelle Entwicklungen im technischen Referendariat 

Jens Riecken

Mit dem vorliegenden Beitrag sollen die Grundzüge der 

Reform des technischen Referendariats aufgezeigt 

werden. Der Beitrag verbindet damit auch den Dank an 

Herrn MR Klaus Mattiseck aus dem Ministerium für 

Inneres und Kommunales NRW, der sich seit 2002 

aktiv als Prüfer im Prüfungsausschuss „Geodäsie und 

Geoinformation“ im Oberprüfungsamt für das techni-

sche Referendariat eingesetzt hat. Seit 2014 vertrat er 

Nordrhein-Westfalen im Kuratorium des Oberprü-

fungsamtes. 

Entwicklungen und Anforderungen in den  

Verwaltungen 

Ob in den Bereichen Technik und Industrie, Klima und 

Umwelt, Grund und Boden oder Navigation und Mobili-

tät, Geodäten sind gefragt wie nie zuvor, und zwar in 

einer deutlich größeren Bandbreite als vor Jahren, als 

insbesondere die öffentliche Verwaltung den Hauptar-

beitgeber darstellte. In einer Erhebung von „Engpass-

berufen“ stuft das Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie den Beruf gar an 7. Stelle ein, d.h. auf jede 

gemeldete offene Stelle gibt es nicht einmal mehr ei-

nen Bewerber. Diesen dramatischen Arbeitskräfte-

mangel haben die drei Geodäsieverbände BDVI, DVW 

und VDV erkannt und die geodätische Expertise einer-

seits im Rahmen der Nachwuchsinitiative 

www.arbeitsplatz-erde.de beschrieben und anderer-

seits gesellschaftliche „Megathemen“ mit den Positi-

onspapieren “Die Geodäten und die Energiewende“ 

und „Fünf geodätische Kernkompetenzen zur Moder-

nisierung der Verkehrsinfrastruktur“ in der Öffentlich-

keit adressiert.  

Auf der wissenschaftlichen Seite haben die Hochschu-

len mit Studienreformen eine fachlich breite Studien-

ausrichtung umgesetzt (Bologna-Prozess). Das Ober-

prüfungsamt für das technische Referendariat hat 

dieses Entwicklung aufgegriffen und eine tiefgreifende 

Reform durchgeführt (Kummer 2014). Ziel ist es, das 

technische Referendariat in der Fachrichtung Geodäsie 

und Geoinformation als modulares, integriertes, aufei-

nander aufbauendes Gesamt-Ausbildungssystem zur 

Qualifikation von Geodäten als Führungskräfte in Wirt-

schaft und Verwaltung auszulegen. Den Absolventen 

soll damit neben den Verwaltungen mit ihren Lauf-

bahnverordnungen und dem Berufsfeld des Öffentlich 

bestellten Vermessungsingenieurs potentiell zuneh-

mend der Bereich der Wirtschaft erschlossen werden. 

In früheren Jahrzehnten war die öffentliche Verwaltung 

geprägt durch eigenständige Fachbehörden, die ihre 

Aufgaben monokratisch disziplinär geprägt wahrnah-

men. Im Mittelpunkt stand hier die Heraushebung der 

eigenen Profession. Dabei bildeten sich sowohl in der 

Fachausbildung als auch in der Berufsausübung be-

rufsspezifische Herangehensweisen aus – also Typisie-

rungen der einzelnen Fachrichtungen. Geodäten z.B. 

wird der Hang zur Befassung mit Genauigkeitsunter-

suchungen oder Architekten/Städtebauer ein Sinn für 

Ästhetik zugeordnet (Kummer 2016). 

Seit geraumer Zeit haben sich die Rahmenbedingun-

gen in der öffentlichen Verwaltung grundlegend geän-

dert. Allein schon der drastische Stellen- und Perso-

nalabbau sorgte für Organisations- und Aufgabenzu-

sammenlegungen sowie Bündelungen über die einzel-

nen Professionen hinweg. In Ministerien entstanden 

„Mischabteilungen“ verschiedener, früher eigenstän-

dig agierender Fachbereiche und die nachgeordneten 

Behörden waren weniger „reine Fachverwaltungen“. In 

Nordrhein-Westfalen wurden beispielsweise die für die 

Flurbereinigung und die für die Landesvermessung 

zuständigen Stellen in die Bezirksregierungen inte-

griert.  

Einhergehend mit organisatorischen Veränderungen 

bildete sich eine deutlich breitere Aufgabenwahrneh-

mung außerhalb der eigentlichen geodätischen „Kern“-

Expertise heraus. Anforderungen oder Herausforde-

rungen definierten sich Zusehens über gesellschaftli-

che Megathemen (vgl. Kummer 2016) 

:::: für Umweltschutz und Klimaveränderungen, 

:::: bei der Energieversorgung, 

Aufsätze / Abhandlungen 
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:::: bei Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur, 

:::: in der Bewältigung der demografischen Entwick-

lung und  

:::: bei der Zuwendung und Integration von Flüchtlin-

gen. 

Dieses zeigt sich auch in der Erweiterung der klassi-

schen der Definition der Geodäsie hinsichtlich ihrer 

gesellschaftlichen Ausgabenwahrnehmung:  

»Die Geodäsie ist die Wissenschaft von der  

Ausmessung und Abbildung der Erdoberfläche«  

(Helmert 1880) 

»Gegenstand der Geodäsie ist die Vermessung und 

Visualisierung unserer Umwelt, die Analyse ihrer 

räumlichen und zeitlichen Veränderungen und die 

Verwendung dieser Informationen für vielfältige  

Aufgaben in Gesellschaft und Wissenschaft«  

(DVW 2016) 

Konkret aufgenommen wurden gesellschaftliche Me-

gathemen in berufspolitischen Positionspapieren der 

Interessensgemeinschaft Geodäsie anlässlich der IN-

TERGEO 2013 und 2014 zur Energiewende bzw. zur 

Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur (IGG 2016).  

Die Folge davon ist, dass geodätische Fachexpertise 

zunehmend im interdisziplinären Kontext nachgefragt 

wird. Ausprägungen beschreibt (Kummer 2016). Hier-

nach müssen Mitarbeiter/innen verschiedener Studi-

engänge direkt zusammenarbeiten, sie müssen inter-

disziplinäre Herangehensweisen beherrschen, wobei 

hohe Erwartungen an das Zusammenwirken der Pro-

fessionen bestehen. Verwaltungsziele sind gemeinsam 

zu erfüllen, wobei die öffentliche Wertschöpfung im 

Vordergrund steht sowie die Zusammenarbeit der 

Bewältigung übergeordneter Herausforderungen dient. 

Das Oberprüfungsamt konnte 2010 zur Einleitung der 

Reform des technischen Referendariats das dargestell-

te Anforderungsprofil in seiner Gänze noch gar nicht 

vorhersehen, dennoch, rückblickend kann der Anstoß 

zur Reform als „überfällig“ bzw. „just in time“ bewertet 

werden. Wie kam es dazu?  

Das Technische Referendariat -  

Führungsqualifikation für Hochschulabsolventen 

Vor dem Hintergrund schwindender Absolventenzah-

len hat das Kuratorium des Oberprüfungsamtes für 

den höheren technischen Verwaltungsdienst Anfang 

2010 eine umfassende Wirkungsanalyse zur Attraktivi-

tätssteigerung des technischen Referendariates in 

Auftrag gegeben, um Stärken und Schwächen zu iden-

tifizieren. Das beauftragte Unternehmen, das Deutsche 

Institut für Urbanistik (Difu), hat für diese Untersu-

chung einen Multi-Methoden-Ansatz gewählt, der 

„gleichermaßen eine Sekundäranalyse relevanter Ma-

terialien und Publikationen, eine schriftliche Befragung 

der Absolventen und Absolventinnen von neun ausge-

wählten Fachrichtungen des technischen Referendari-

ates aus zwölf Abschlussjahrgängen sowie vier Fokus-

gruppengespräche mit knapp vierzig Experten umfass-

te“ (Beckmann u.a. 2011). Der Projektabschlussbericht 

ist vom Kuratorium  2011 verabschiedet worden und 

unter www.oberpruefungsamt.de veröffentlicht (Difu 

2016). Als Ergebnis ist herauszustellen, dass das tech-

nische Referendariat als Managementqualifikation für 

Führungskräfte  unverzichtbar ist, jedoch einer umfas-

senden Reform mit einer begleitenden Imagekampag-

ne bedarf.  

Das Kuratorium hat aus dem Difu-Gutachten ein Hand-

lungstableau abgeleitet, das fünf Handlungsfelder 

umfasst: 

:::: Rahmenbedingungen: Einheitlichkeit, Ausbildung 

in allen Bundesländern,  Einbindung von Nicht-

Mitgliedsländern, Einbindung der Kommunen, Öff-

nung zur Privatwirtschaft; 

:::: Marken- und Imagebildung: Leitbild, Imagekam-

pagnen, Corporate Design, Anreize   vermarkten, 

neue Terminologie; 

:::: Ausbildung und Prüfung: Umsetzung beschlosse-

ner Maßnahmen, neue Maßnahmen,   Verkürzung 

der Entscheidungszyklen, Ausbildungsreform mit 

Verstärkung der    Führungskompetenzen, höhere 

Bezüge, Anpassung der Prüfungsinhalte, Prü-

fungsreform; 

:::: Bündnis „Technisches Referendariat“: Leitfigur 

installieren, Partner-Hochschulen   auswählen, 

Bündnis schaffen; 

:::: Informations- und Öffentlichkeitsarbeit: für Hoch-

schulen, Verbände, Politik,   Verwaltung und Wirt-

schaft, auf Messen, mit Anzeigen, durch Pressear-

beit, Internetauftritt und Informationsbroschüre. 

Die Neu-Ausrichtung des technischen Referendariats 

spiegelt sich wieder im 2012 beschlossen Leitbild „Das 

Technische Referendariat - Führungsqualifikation für 

Hochschulabsolventen“. Als Handlungsgrundlage aller 

für das technische Referendariat verantwortlichen 

Personen und Stellen verfolgt es das Ziel, die Qualität 

und den gesellschaftlichen Nutzen der Ausbildung 
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sowohl den Hochschulabsolventinnen und -

absolventen, den Referendarinnen und Referendaren, 

den Einstellungsbehörden, den Ausbilderinnen und 

Ausbildern als auch den Geodäsieverbänden, den Ar-

beitgebern in Verwaltung und Wirtschaft sowie der 

Politik darzustellen. Es soll Hochschulabsolventinnen 

und -absolventen motivieren, sich für das technische 

Referendariat zu entscheiden. Mit dieser Zusatzqualifi-

kation soll der Führungsnachwuchs in die Lage ver-

setzt werden, sich kompetent den gesellschaftlichen 

Herausforderungen zu stellen. Folgende neun Leitsät-

ze werden im Leitbild näher erläutert 

(www.oberpruefungsamt.de):  

:::: Anerkannte Qualifizierung durch den Staat. 

:::: Das Angebot: Führungskräfte für alle gesellschaft-

lichen Sektoren qualifizieren. 

:::: Brücken bauen. Für ein Miteinander von Verwal-

tung und Wirtschaft.  

:::: Führungskräfte der Technik. Hochschulexamen 

veredelt. Ausbildung mit Praxis. 

:::: Management. Recht. Technik. Eine Verknüpfung 

mit Zukunft. 

:::: Flexibel im Rahmen. Konsequent im Anspruch. 

:::: Engagiert und kompetent. Techniker, die mehr 

wollen. 

:::: Ausbildung schafft Wertschöpfung. 

:::: Anforderungen zusammenführen. Kräfte bündeln. 

Gemeinsam profitieren. 

Modulares Ausbildungssystems  

„Geodäsie und Geoinformation“ 

Als Ergebnis der Reform adressiert sich das Techni-

sche Referendariat als ein Modul des Ausbildungssys-

tems „Geodäsie und Geoinformation“:  

          Abb. 1: Modulares Ausbildungssystems „Geodäsie und Geoinformation“ 

Nach dem Fachstudium, in dem das Fachwissen ange-

legt wird, zielt das technische Referendariat insbeson-

dere  darauf,  Führungskompetenzen als Grundlage für 

die anschließende Berufsausübung auszuprägen. Das 

technische Referendariat stellt sich damit den bereits 

dargestellten heutigen Herausforderungen in der öf-

fentlichen Verwaltung. Konkret werden Zweck und Ziel 

wie folgt in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 

das technische Referendariat - „Blaues Heft“ - zu-
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sammengefasst, veröffentlich unter 

www.oberpruefungsamt.de (Oberprüfungsamt 2016): 

:::: Qualifizierung der Master wissenschaftlich-

technischer Studiengänge als Führungskräfte, 

:::: praxisgerechte Vorbereitung auf Leitungsfunktio-

nen auch in der Wirtschaft, 

:::: Heranbildung verantwortungsbewusster Persön-

lichkeiten, 

:::: Vermittlung grundlegender sozialer, ökologischer 

und ökonomischer Kompetenzen, 

:::: Einbeziehung der Lösungsstrategien im Recht, 

:::: Förderung von Verantwortungsbereitschaft und 

Initiative, 

:::: Einschätzung staatspolitischer, wirtschaftlicher, 

kultureller und sozialer Belange sowie 

:::: Priorität der Interdisziplinarität 

Der letzte Punkt, die Priorisierung der Interdisziplinari-

tät, wird allein schon dadurch deutlich, dass von den 

jeweils sechs Prüfungsfächern der 13 Fachrichtungen 

(im Oberprüfungsamt) jeweils zwei Prüfungsfächer 

völlig identisch sind, nämlich Recht/Verwaltung (Fach 

1) und Führung/Wirtschaftlichkeit (Fach 2). Aber auch 

für die jeweils vier restlichen Prüfungsfächer sind in-

terdisziplinäre Prioritäten gesetzt: 

:::: Im Vordergrund steht Zusammenarbeit im Team – 

mit anderen Fachdisziplinen, 

:::: EU-Kompetenz, 

:::: Geodatenmanagement, 

:::: Naturschutz, Umwelttechnik, Landschaftspflege, 

Landesplanung, 

:::: IT-Strategie, E-Government, 

:::: Vergaberecht, 

:::: Kommunalrecht sowie 

:::: Flächenverbrauch, Bodenpolitik. 

Zusätzlich sind in den Rahmenausbildungsplänen 

sämtlicher 13 Fachrichtungen identische gesell-

schaftspolitische Ausbildungsschwerpunkte vorgege-

ben, die eine weitere interdisziplinäre Klammer bewir-

ken. Dies sind: 

:::: Der demografischer Wandel, 

:::: die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, 

:::: die Infrastrukturpolitik, 

:::: europäische Förderprogramme, 

:::: Natur- und Umweltschutzstrategien, 

:::: kommunale Anwendungsfelder, 

:::: energiepolitische Strategien, 

:::: der Klimawandel sowie 

:::: die Geodateninfrastruktur. 

Vor dem Hintergrund der von (Rummel 2014) vorge-

nommenen Standortbestimmung der Geodäsie, lassen 

sich die aufgezeigten Ausbildungsschwerpunkte den 

von Rummel postulierten drei Arbeitsfeldern der Geo-

däsie, nämlich der „ordnende und planende Geodäsie“, 

der „angewandte Geodäsie“ und der „erdwissenschaft-

liche Geodäsie“ zuordnen. Bespielhaft bestimmen 

geodätische Messverfahren im „Klimawandel“ die 

Hebung des Meeresspiegels, Instrumente der planen-

den Geodäsie dienen der Abfederung der klimatischen 

Folgen. Fortschritte in der „Energiewende“ und auch 

bei der „Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur“ 

werden einerseits durch die ingenieurtechni-

sche/angewandte Geodäsie aber auch entscheidend 

durch das Instrumentarium der planenden Geodäsie, 

also durch Städtebau und Landentwicklung, bestimmt. 

Und, ganz aktuell „Die Bewältigung der Migrationsbe-

wegungen“, auch hierfür werden die Kompetenzen der 

planenden Geodäsie gebraucht. Wenn die Geodäsie 

ihre Kernkompetenzen einbringen will, so hat die geo-

dätische Ausbildung hierfür die Grundlagen zu legen. 

Das technische Referendariat adressiert diesen An-

satz. 

Als Ergebnis der Reform wurde der Zuschnitt der 

sechs Prüfungsfächer der Fachrichtung Geodäsie und 

Geoinformation überarbeitet, insbesondere die der vier 

„Kernfächer“ (Prüfungsfächer 3 bis 6). Es spiegelt sich 

in letzteren eine Priorisierung aktueller Aufgaben, bei-

spielsweise der Entwicklungen der Geodateninfra-

struktur und des Geodatenmanagements, aber auch
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                                       Abb. 2: Standortbestimmung der Geodäsie – in Anlehnung an (Rummel 2014) 

der AAA-Entwicklung als Ansatz zur Integration der 

Aufgaben von Landesvermessung und Liegenschafts-

kataster wider: 

Prüfungsfach 1:  

Allgemeine Rechts- und Verwaltungsgrundlagen 

Prüfungsfach 2:  

Führungsaufgaben und Wirtschaftlichkeit 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - 

Prüfungsfach 3:  

Liegenschaftskataster und Landesvermessung,  

Geobasisinformationssystem (20) 

Prüfungsfach 4:  

Landentwicklung (16)   

Prüfungsfach 5:  

Landesplanung und Städtebau (16)   

Prüfungsfach 6:  

Geodatenmanagement und Geodateninfrastruktur 

(16) 

In den Klammern steht die vorgesehene Anzahl der 

Ausbildungswochen. Die Prüfungsfächer eins und zwei 

werden in Seminar-/Lehrgangsform abgehalten, hier-

für sind 12 Wochen vorgesehen. Für die häusliche Prü-

fungsarbeit, die Klausuren, die mündlichen Prüfungen, 

die Prüfungsvorbereitungen/Arbeitsgemeinschaften  

sind weitere 12 Wochen eingeplant, 12 Wochen Urlaub 

komplettieren die Gesamtausbildung über zwei Jahre 

(= 104 Wochen). Neu ist, dass die abschließende 

mündliche Prüfung innerhalb der zwei jährigen Ausbil-

dungszeit liegt, was faktisch einer Verkürzung der 

Ausbildung gleichkommt. Neu ist auch die Einführung 

der mit Prädikat bestandenen Prüfung der Note „voll-

befriedigend“ - in Analogie zur juristischen Ausbildung. 

Hiermit wird einer erforderlichen Ausdifferenzierung 

zwischen den Noten „gut“ und „befriedigend“ Rech-

nung getragen. Die Abgrenzung erfolgt:   

„mit dem Prädikat sehr gut“   

bei einem Mittelwert von 1.00 - 1.49, 

„mit dem Prädikat gut“ 

bei einem Mittelwert von 1.50 - 2.29, 

„mit dem Prädikat vollbefriedigend“  

bei einem Mittelwert von 2.30 - 2.99, 

„mit befriedigend“ 

bei einem Mittelwert von 3.00 - 3.49, 

„mit ausreichend“ 

bei einem Mittelwert von 3.50 - 4.00. 

Die mit der Reform verbundenen inhaltlichen und or-

ganisatorischen Veränderungen führen de facto zu 

einer zunehmenden Modularisierung und auch Indivi-

dualisierung der Ausbildung. Hierzu sei auf (Kummer 

2016) verwiesen. 

Es gilt die Botschaft an die jungen Geodäten als poten-

zielle Nachwuchsführungskräfte, dass das Referenda-

riat ein wichtiger Baustein innerhalb der geodätischen 
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Berufsausbildung sowohl für die Verwaltung als auch 

zunehmend für die Wirtschaft ist! Dieses wird in der 

Immobilienwirtschaft bereits angenommen. Zum  

1. Juni 2015 haben das Oberprüfungsamt und  die Ro-

yal Institution of Chartered Surveyors (RICS), als der 

weltweit größte und bedeutendste Berufsverband für 

Immobilienfachleute, eine Kooperationsvereinbarung 

geschlossen. Hierbei erkennt die RICS die hohe Quali-

tät des Staatsexamens des Oberprüfungsamtes für die 

Fachrichtung Geodäsie und Geoinformation als so 

geeignet an, dass diese Technischen Assessoren des 

Vermessungs- und Geoinformationswesens ohne die 

ansonsten weltweit zusätzlich geforderte anspruchs-

volle RICS-Prüfung direkt RICS-Mitglied werden kön-

nen und die Berufsbezeichnung MRICS führen dürfen 

(Kummer u.a. 2015). 

Fazit: 

Mit erfolgter Reform hat sich das technische Referen-

dariat zwar nicht „neu erfunden“, wohl aber als ein 

Ausbildungsmodul in das Ausbildungssystem „Geodä-

sie und Geoinformation“ eingefügt. Das Referendariat 

wird künftig stärker Führungsqualifikationen adressie-

ren, um auch außerhalb der öffentlichen Verwaltung 

und des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs 

als bisherige Haupttätigkeitsfelder geodätische Be-

rufsfelder anzusprechen. Dabei gilt es, interdisziplinäre 

Kompetenzen aus- und aufzubauen. Die eigentliche 

Ausbildung wird flexibler im Sinne einer zunehmenden 

Modularisierung und Individualisierung. Die Ausbil-

dungs- und Prüfungsordnung wird in Nordrhein-

Westfalen entsprechend anzupassen sein. Anpassun-

gen werden folgerichtig auch von den Ausbildungslei-

tern und natürlich auch von den Prüfern erwartet.   
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ABK-Einführung = Geodatenmanagement 
Die Erfolgsgeschichte der ABK-Einführung als Fertigstellung des ALKIS® aus Sicht der kommunalen  
Geoinformation 

Ulf Meyer-Dietrich, Uwe Raudszus 

Die Erarbeitung einer Karte im Maßstab 1:5.000 war 

schon in frühen Dienstzeiten von Klaus Mattiseck sein 

gestecktes Ziel. Zu seiner Zeit bei der Bezirksregierung 

Köln hatte er in seiner Verantwortung für die DGK5 

dabei nicht nur eine landesweite Standardkarte im 

Sinn, sondern auch den Nutzen und die Nutzer dieses 

Kartenwerkes. Sein spezieller Fokus lag dabei auch auf 

den kommunalen Aufgaben. Und so hat sich Klaus 

Mattiseck auch in seiner Zeit im Ministerium stets um 

die kommunalen Belange bemüht. Die Digitalisierung 

und nun die Umstellung auf die ABK hat er daher auch 

nicht nur gespannt mitverfolgt, sondern maßgeblich 

betrieben. 

 

Die Einführung der Amtlichen Basiskarte (ABK) wurde 

bereits mehrfach in den Nachrichten aus dem öffentli-

chen Vermessungswesen Nordrhein Westfalen (NÖV) 

thematisiert und ist regelmäßiges Thema bei Bespre-

chungen zwischen Vertretern des amtlichen Vermes-

sungswesens sowie in Fortbildungsveranstaltungen. 

Verschiedene Aspekte, Motivationen und Ausgangsla-

gen insbesondere zum Aufbau und der landesweiten 

Fertigstellung sowie zur Zusammenarbeit von Landes-

vermessung und Katasterbehörden werden fortlaufend 

erörtert. Dabei herrscht ein fachlicher Konsens zur 

flächendeckenden Einführung der ABK bis zum Jahr 

2019 und von allen Seiten der erkennbare Wille zur 

Umsetzung dieses Zeitzieles. 

Nachfolgend wird ein eher intrinsischer kommunaler 

Ansatz zur Fertigstellung der ABK aufgezeigt, der we-

niger die ABK als Standardwerk im Maßstab 1:5.000 

sieht, sondern einen erheblichen lokalen Mehrwert in 

der Nutzung der Daten des Liegenschaftskatasters 

sieht. Durch die gedankliche Durchdringung der  

ALKIS®-Strukturen beim Aufbau der ABK, die Vervoll-

ständigung des Datenbestandes sowie die stetig wach-

sende Verfügbarkeit der Daten kommen diese mehr 

und mehr als Grundlage für Aufgaben der kommunalen 

Geoinformation (auch für andere Fachgebiete) in Fra-

ge. 

 

 

1 Ausgangslage 

In der Stadt Dortmund wird seit jeher die Liegen-

schaftskarte als Stadtgrundkarte geführt – also die 

Mindestanforderung des Liegenschaftskatasters um 

zahlreiche, teils kommunale, Informationen ergänzt. 

Auch bei der Erstellung der ALK und der Migration der 

Daten nach ALKIS® war der Fokus stets auf eine mög-

lichst vollständige Weiterführung der Stadtgrundkarte 

gelegt. Diese Informationen sind nun gute Grundlage 

bei der Fertigstellung der ALKIS®-Daten mit der Quali-

fizierung der Daten für eine Ableitung der ABK. 

Mit der Umstellung auf ETRS89/UTM und der Einfüh-

rung von ALKIS® wurden die Daten des Liegenschafts-

katasters aktualisiert und in ein einheitliches Lagebe-

zugssystem gebracht. Dadurch ist eine umfassende 

Datenbasis für raumbezogene Auswertungen im 

kommunalen Umfeld entstanden. Insbesondere die 

Daten der tatsächlichen Nutzung sowie der Gebäude- 

und Bauwerksfunktion ermöglichen seither eine noch 

einfachere Gewinnung von Informationen.  

2 Umsetzung 

Die Stadt Dortmund hat entsprechend frühzeitig die 

Erfassungsdefinition für die ABK-Ableitung erörtert 

sowie die Ablauforganisation zur Bearbeitung und 

Erfassung der zusätzlichen Daten abgestimmt  

(s. Pflaum). 

Die bereits zahlreichen vorhandenen Daten aus der 

ehemaligen Stadtgrundkarte konnten im Konzept zur 

ALKIS®-Migration berücksichtigt werden und so viele, 

für eine Ableitung der ABK notwendige Daten in die 

ALKIS®-Strukturen überführt werden. Daher konnte 

sehr früh eine erste Ausgabe im Maßstab 1:5.000 er-

zeugt werden, die einer „fertigen“ ABK sehr nahe kam. 

Daraufhin wurden die Fortführungsarbeiten zur DGK5 

auf ein absolutes Minimum zur Spitzenaktualität redu-

ziert. Nur noch bei städtebaulich und politisch wichti-

gen Veränderungen wurden Fortführungen durchge-

führt. Gleichzeitig wurde beschlossen die ABK zu ei-

nem frühen Stadium einzuführen, sobald die ABK in-

haltlich hinreichend ausgearbeitet sowie die Präsenta-

tion akzeptabel war und durch die größere Aktualität 
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           Abb. 1: Kartendarstellung 1:15.000 auf Basis der ABK-Objekte 

gegenüber dem eingefrorenen DGK5-Bestand über-

wog. 

3 Personal 

Die frühzeitige Einstellung der DGK5-Fortführung er-

möglichte eine konsequente und schnelle Nachmigra-

tion und einen zügigen Aufbau eines qualitativ guten 

Datenbestandes. Insbesondere die Integration der 

DGK5-Beschäftigten in die Ablauforganisation des 

ALKIS®-Umfeldes brachte dabei viele Vorteile mit sich. 

So wuchs das gegenseitige Verständnis für die Aufga-

ben „Liegenschaftskataster“ und „5.000er-Maßstab“. 

Unter anderem wurden in regelmäßigen Besprechun-

gen Hinweise auf das Datenmodell ausgetauscht, all-

gemeine Erfassungshinweise gegeben und auch Einzel-

fälle erörtert, wodurch die ALKIS®-Sachbearbeitung 

qualitativ verbessert wurde. 

Die integrierte Führung und Fortführung, bei der kon-

sequent alle Modellarten bearbeitet werden, konnte 

bereits wenige Wochen nach Abschluss der  

ALKIS®-Migrationsarbeiten auch personell durch die 

ehemaligen Beschäftigten der DGK5-Fortführung un-

terstützt werden. Dies erfolgte mit der Option, die 

Stellen in den Bereich der Führung des Liegenschafts-

katasters, deren Aufgaben in den Jahren der ALK- und 

ALKIS®-Einführung deutlich reduziert bzw. gänzlich 

zurückgestellt wurden, zu überführen. Die klassischen 

Aufgaben der Katasterführung, also ALKIS®-

Bearbeitungen, denen keine Vermessungsschriften 

zugrunde liegen, konnten so wieder aufgegriffen wer-

den, um die Qualität des ALKIS® langfristig zu sichern. 

Für die Führung der DGK5 wurden in Dortmund bis zu 

vier Stellen eingesetzt. Durch die integrierte Führung 

des Maßstabsbereiches bis 1:5.000 im ALKIS® und 

Aufgabe des eigenständigen Kartenwerkes DGK5 

konnte der personelle Aufwand erheblich reduziert 

werden. Insgesamt ist aktuell noch eine Stelle (2 Be-

schäftigte) mit redaktionellen Arbeiten (ausschließ-

lich) für den Maßstabsbereich 1:5.000 zuständig, bei 

noch weiter abnehmender Tendenz. Der Aufwand der 

(zusätzlichen) Bearbeitung der Modellart NWABK im 

Rahmen der Fortführung des Liegenschaftskatasters 

ist nicht unmittelbar quantifizierbar, wird jedoch in 

Summe auf weniger als eine Stelle eingeschätzt, wes-

halb die Personalreduzierung für die Führung der ABK 

in etwa 50% beträgt. Die dadurch frei gewordenen 

Ressourcen können sehr gut eingesetzt werden zur 

Pflege und Überarbeitung der gegenüber ALK und ALB 

neu strukturierten Informationen des ALKIS®, insbe-

sondere der tatsächlichen Nutzung und der Gebäude-

funktion. 
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4 Nutzung im kommunalen Umfeld 

Fragen wie: „Wo ist die nächste Schule?“ oder „Wieviel 

Grünfläche gibt es in der Gemeinde?“ lassen sich mit 

wenigen Mausklicks beantworten. Bei der Stadt Dort-

mund werden dazu täglich die in ALKIS® gepflegten 

Daten der Flurstücke, Gebäude, Bauwerke, Gewässer 

und der tatsächlichen Nutzung in Ebenen für das zent-

rale kommunale Geoinformationssystem transfor-

miert. Dies ermöglicht entsprechende Analysen mit 

den Standard GIS-Werkzeugen. 

Bei der Suche nach Potentialen für die Abkopplung von 

Regenwasser vom Kanalnetz ist die Nähe von öffentli-

chen Gebäuden zu einem Gewässer ein wichtiger Fak-

tor. Auf Basis gepflegter ALKIS®-Daten lassen sich 

einfach die öffentlichen Gebäude selektieren, die in 

einem Puffer zu einem Gewässer liegen. 

Bei der Bewertung von Wohnlagen spielen zum Bei-

spiel die Grünflächennähe und die Nähe zu Bildungs-

einrichtungen eine wichtige Rolle. Diese lassen sich 

aus der tatsächlichen Nutzung und der Gebäudefunk-

tion ableiten. Die Bereitstellung der Informationen aus 

dem Liegenschaftskataster im zentralen Geoinforma-

tionssystem ermöglicht dann auch die Verschneidung 

mit weiteren Daten. Im Beispiel der Beurteilung einer 

Wohnlage, kann so auch noch z. B. die Erreichbarkeit 

mit dem ÖPNV ergänzt werden. 

Ein weiterer Aspekt ist die Nutzung der Daten als Hin-

tergrundkarte. Viele Informationen werden heute auf 

Basis der Maßstabsebene 1:500 bis 1:1.000 erfasst. 

Sollen diese Daten nun im größeren Zusammenhang 

beispielsweise auf Gemeindeebene dargestellt werden, 

muss eine Hintergrundkarte vorhanden sein, die keine 

geometrische Generalisierung enthält. Auf Basis der 

ABK-Objekte kann nun durch Filterung und Änderung 

der Ausgestaltung eine Hintergrundkarte für den Maß-

stabsbereich 1:10.000 bis 1:20.000 erzeugt werden, 

die keine geometrische Generalisierung mehr enthält.  

Dies kann sogar, mit weiteren Informationen ergänzt, 

zu einer neuen Basiskarte für die kommunale GDI füh-

ren. Bei der Stadt Bielefeld ist die Nutzung von  

ALKIS®-Daten für die neu konzipierte  

„bielefeldKARTE“ bereits erfolgreich realisiert  

(s. Majcher). Im Rahmen der Projektgruppe  

Stadtplan 2.0 wird beim Regionalverband Ruhr (RVR) 

versucht, einen ähnlichen Weg zu gehen, das bisherige 

Stadtplanwerk Ruhrgebiet (einschließlich der sog. 

Südschiene) technisch vollständig zu überarbeiten und 

inhaltlich aus den Daten des Liegenschaftskatasters 

abzuleiten. 

Auch im Maßstabsbereich 1:5.000 lassen sich auf Ba-

sis der Objektstruktur mit anderen Ausgestaltungen 

auf Kundenwünsche angepasste Hintergrundkarten 

erzeugen. 

           Abb. 2: Angepasste Hintergrundkarte 

Die Nutzung innerhalb der Verwaltung wird momentan 

erst aufgebaut. Zahlreiche Anwender kennen noch die 

„DGK5“ und müssen sich erst mit der neuen Bezeich-

nung anfreunden. Spürbar ist jedoch, dass die ABK 

sowohl aufgrund der „schöneren“ Präsentation, als 

auch aufgrund der komfortablen Handhabung gut 

ankommt. So erstellt die Wirtschaftsförderung Ange-

botspläne auf Basis der ABK oder nutzt die Karte für 
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Vorlagen oder auch Eigentumsübersichten. Auch das 

Amt für Liegenschaften nutzt die ABK inzwischen für 

Exposés oder auch Eigentumsübersichten. Wesentli-

cher Faktor dabei sind sowohl die für den Nutzer an-

sprechende farbige Darstellung als auch die geometri-

sche Genauigkeit. 

Im Bereich Stadtentwässerung werden aktuell großflä-

chige Entwässerungsplanungen auf Basis der ABK 

durchgeführt und das Stadtplanungs- und Bauord-

nungsamt freut sich über die Nutzung der ABK u.a. für 

die Offenlegungsbekanntmachungen der B-Plan-

Abgrenzungen, da diese nun besser und einfacher 

bearbeitet werden, als zu „DGK5-Zeiten“. Auch Pla-

nungsvarianten lassen sich teils einfacher, insbeson-

dere aufgrund der unterschiedlichen Darstellungsvari-

anten der ABK als Hintergrundkarte „schöner“ präsen-

tieren. Die wesentlichen Nutzer ergeben sich somit, 

wie diese punktuellen Beispiele aufzeigen, zunächst in 

den technischen Fachbereichen. Auf die Frage zum 

Unterschied der ABK zur DGK5 angesprochen hieß es 

aus der Wirtschaftsförderung z. B. „Die sieht einfach 

besser aus und lässt sich einfacher bearbeiten!“ 

Der kommunale Umgang mit der ABK zeigt auch, dass 

die DGK5 den Kunden als Kartenwerk bekannt und 

vertraut war. Dass dies durch Darstellung der ALKIS®-

Daten in der Ausgabeform der ABK abgelöst wird, ist 

hingegen etlichen Kunden noch unbekannt. Hier war 

zunächst eine langfristig angelegte Information der 

internen Kunden, also Beschäftigter anderer Fachbe-

reiche, notwendig, um die Akzeptanz zu erhöhen und 

die Potentiale aufzuzeigen. Hilfreich war, dass in der 

eigenen Nutzung bei der Stadt Dortmund die amtli-

chen Ausgaben bereits vollständig auf die ABK als 

Hintergrund umgestellt wurden. So konnten sich einige 

Anwender fast unbemerkt mit der ABK vertraut ma-

chen. 

Abb. 3: AP-Übersicht mit ABK als Hintergrund 

Analog zur „Aufklärung“ der internen Kunden ist nun 

für externe Kunden noch eine breite Information der 

Öffentlichkeit notwendig. Insbesondere die Kunden 

aus den technischen Berufsfeldern Architektur, Pla-

nung, Umwelt, Hoch- und Tiefbau und Landschaftspla-

nung aber auch Feuerwehr, Katastrophenschutz, Poli-

zei und Rettungsdienst müssen die Möglichkeiten erst 

noch kennenlernen. Hier ist jedoch nicht jede Katas-

terbehörde alleine gefragt, sondern sinnvollerweise alle 

Beteiligten. 

5 Fazit 

Durch den Aufbau der ABK und der damit einherge-

henden Qualifizierung des ALKIS®-Datenbestandes 

können vermehrt kommunale Anforderungen erfüllt 

werden. Zahlreiche Kartographien werden durch Aus- 

oder Abwahl, Verknüpfung verschiedener Filter und 

unterschiedlichen Präsentationsregeln „mundgerecht“ 

aufbereitet, so dass Kundenwünsche, also die Nutzer-

sicht erfüllt wird. 

Die Beispiele zeigen, dass gepflegte ALKIS®-Daten eine 

verlässliche Basis für raumbezogene Analysen sind 

und weitere Nutzungsmöglichkeiten eröffnen. Die po-

tentielle Bandbreite kommunaler Nutzungen ist dabei 

enorm. 

Die Qualifizierung des ALKIS®-Datenbestandes wird 

sich trotz des zunächst bestehenden Aufwandes als 

Erfolgsmodell herausstellen – erste Ansätze zeigen 

sich bereits. 

Wichtig werden bei der Pflege des ALKIS®-Daten-

bestandes sicherlich teilautomatisierte Prozesse, um 

Veränderungen in der Landschaft schnell und gezielt in 

den Datenbestand übernehmen und die vorhandenen 

personellen und finanziellen Ressourcen bestmöglich 

einsetzen zu können. 

Die kommunale und regionale Geoinformation wird 

deutlich gestärkt – zum Nutzen der kreisfreien sowie 

kreisangehörigen Städte und der Kreise gleicherma-

ßen. 

Die ABK ist als Karte eine Verbesserung zur DGK5, 

auch oder gar besonders jedoch der zugrundeliegende 

ALKIS®-Datenbestand zur vielfachen Verwendung im 

Geodatenmanagement. 

Die vertikale Integration ist sinnvoll und in höchstem 

Maß zügig zu realisieren (s. Ostrau/Schräder), um den 

gezeigten Effekt noch weiter auszudehnen und weitere 

Möglichkeiten einer maßstabsunabhängigen Karten-

präsentation zu eröffnen. 

Alle Beteiligten (Land, Kreise, Städte) sollten die ABK 

als Produkt sowie die Möglichkeiten der Datennutzung 
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sowohl für die Kunden, als auch für die Katasterbehör-

den bewerben, um die Fertigstellung der ABK noch 

weiter zu unterstützen und zu forcieren. 
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Realisierung einer Zentrale Kaufpreissammlung (ZKPS) für die 
amtliche Grundstückswertermittlung Nordrhein-Westfalen 
- Teil 1 - 

Martin Knabenschuh, Ludwig Hoffmann

1 Auftragslage 

Die Gutachterausschüsse und der Obere Gutachter-

ausschuss für Grundstückswerte des Landes Nord-

rhein-Westfalen nehmen als Landesbehörden im Sinne 

des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW die hoheitli-

che Aufgabe der amtlichen Grundstückswertermitt-

lung aufgrund des Baugesetzbuches (BauGB) in Ver-

bindung mit der Gutachterausschussverordnung NRW 

(GAVO NRW) wahr. Ihnen obliegt es, in diesem Rah-

men Transparenz auf dem Grundstücksmarkt herzu-

stellen und zu erhalten. Hierzu führen die Gutachter-

ausschüsse gemäß § 195 BauGB i.V.m. § 8 GAVO NRW 

verpflichtend eine Kaufpreissammlung, die Grundlage 

für sämtliche Leistungen der Gutachterausschüsse 

und des Oberen Gutachterausschusses ist.  

2 Bedarfslage/Anlass 

Die Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse 

werden bislang bei 76 Geschäftsstellen lokal mit etwa 

25 verschiedenen IT-Verfahren betrieben. Im Rahmen 

der Erfüllung des o.g. gesetzlichen Auftrages sind zu-

nehmend regionale und überregionale Auswertungen 

grundstücksmarktrelevanter Daten sowie Analysen 

des Grundstücksmarktgeschehens zu erstellen. Um 

dem Auftrag gemäß § 198 Absatz 2 BauGB gerecht zu 

werden, auch einen Beitrag zur bundesweiten Grund-

stücksmarkttransparenz zu leisten, haben alle Länder 

und der Bund des Weiteren eine Verwaltungsvereinba-

rung über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

amtlichen Grundstückswertermittlung zur Herausgabe 

des Immobilienmarktberichtes Deutschland unter-

zeichnet. Zur Erfüllung dieser Anforderungen wird eine 

homogene und für die Gutachterausschüsse und den 

Oberen Gutachterausschuss einfach zugängliche Da-

tenbasis benötigt. 

Abb. 1: Funktionen (der Zentralen Kaufpreissammlung)  
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3 Verfahrensmodell 

Um die Effektivität und Effizienz bei der Aufgabenerfül-

lung der amtlichen Grundstückswertermittlung insge-

samt zu verbessern und insbesondere dauerhaft si-

cherzustellen, dass die Datenbasis der Gutachteraus-

schüsse und des Oberen Gutachterausschusses ho-

mogen und einfach zugänglich ist, wurde vom Land ein 

zentrales IT-Verfahren, die Zentrale Kaufpreissamm-

lung (ZKPS), realisiert und in Betrieb gestellt. 

3.1 Prinzip/Komponenten 

Die Zentrale Kaufpreissammlung ist ein automatisier-

tes Abrufverfahren gemäß § 9 des Datenschutzgeset-

zes NRW. Es erlaubt eine webbasierte Führung und 

Nutzung der Kaufpreissammlung durch die Gutachter-

ausschüsse und den Oberen Gutachterausschuss. Das 

IT-Verfahren besteht aus einer zentralen Datenbank, 

einer Webanwendung und einem Verarbeitungsteil. In 

der zentralen Datenbank werden die Daten der Zentra-

len Kaufpreissammlung vorgehalten. Die Webanwen-

dung erlaubt einen schreibenden und lesenden Zugriff 

auf diese Daten und Datenexporte. Der Verarbeitungs-

teil erlaubt die Auswertung und Analyse dieser Daten 

innerhalb der Zentralen Kaufpreissammlung; hierzu 

sind entsprechende Auswertefunktionen hinterlegt. 

Das Verfahren der Zentralen Kaufpreissammlung ist 

flexibel gestaltet, so dass der Betreiber (der Obere 

Gutachterausschuss) selber Masken, Datenfel-

der/Datenattribute und Auswertefunktionen verän-

dern kann. Es ist zentral und lokal einsetzbar, da eine 

entsprechende Landeslizenz erworben wurde. Mit 

Schnittstellen für den Datenimport/-export von lokal 

betriebenen Datenbanken sowie für weitergehende 

statistische Auswertungen versehen, enthält die Ge-

samtlösung auch Lösungen für den Datenimport aus 

lokal mit diesem Verfahren und die mit AKuK geführten 

Kaufpreissammlungen. 

3.2 Datenart/Dateninhalte 

Die Zentrale Kaufpreissammlung enthält Daten der 

Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse ge-

mäß § 8 Absatz 2 und 3 der Gutachterausschussver-

ordnung NRW. Die Daten der Zentralen Kaufpreis-

sammlung werden von dem für die amtliche Grund-

stückswertermittlung zuständigen Ministerium, dem 

Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes 

Nordrhein-Westfalen, nach Maßgabe der Gutachter-

ausschussverordnung in einem Datenkatalog festge-

legt. Dieser Datenkatalog gibt konkret vor, welche 

Daten von den Gutachterausschüssen verpflichtend in 

der Zentralen Kaufpreissammlung zu führen sind 

(Pflichtinhalte).  Bei den Daten handelt es sich um 

:::: Verwaltungsdaten, die den jeweiligen Gutachter-

ausschuss betreffen, 

:::: Vertragsdaten, die Verträge zur Übertragung von 

Eigentum an Grundstücken sowie die Begründung 

oder Veränderung von Rechten an Grundstücken 

beschreiben, 

:::: Personendaten, die beurkundende Stellen (Name) 

gemäß § 195 Absatz 1 Baugesetzbuch sowie tem-

porär die Erwerber (Name und Anschrift) be-

schreiben, und 

:::: Grundstücksdaten, die die betreffenden Grund-

stücke, Immobilien und Rechte sowie ihre wertbe-

stimmenden Eigenschaften beschreiben. 

Bestimmte Grundstücksdaten können aus dem Lie-

genschaftskataster abgerufen werden. Die Zentrale 

Kaufpreissammlung wird hierzu standardmäßig an den 

zentral vorgehaltenen Sekundärdatenbestand des 

Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems 

bei der Bezirksregierung Köln, Geobasis NRW, ange-

bunden. Zusätzlich kann der primäre Datenbestand bei 

der Katasterbehörde angebunden werden, wenn dies 

gewünscht ist und bei der Katasterbehörde die techni-

schen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

3.3 Betroffene/Rollen  

Der Betrieb der Zentralen Kaufpreissammlung obliegt 

dem Oberen Gutachterausschuss. Dies umfasst die 

Bereitstellung des Verfahrens, die serverseitige An-

passung von Masken, Datenfeldern/Datenattributen 

und Auswertefunktionen, und es umfasst im Rahmen 

der Zugriffssteuerung die Mandantenadministration 

für alle Gutachterausschüsse sowie die Nutzeradmi-

nistration für die Nutzer auf Seiten des Oberen Gut-

achterausschusses. Das Hosting der Zentralen Kauf-

preissammlung erfolgt unter Inanspruchnahme des 

zentralen Informationsdienstleisters der Landesver-

waltung Nordrhein-Westfalen (Information und Tech-

nik NRW). Die Führung der  Zentralen Kaufpreissamm-

lung obliegt in der jeweiligen Zuständigkeit den Gut-

achterausschüssen. Dies umfasst den webbasierten 

Zugriff auf die zentrale Datenbank sowie das Einstellen 

und Editieren der Pflichtinhalte laut Datenkatalog in-

nerhalb der Verfahrens bzw. das Importieren dieser 

Daten aus einer lokal geführten Datenbank. Des Weite-

ren obliegt den Gutachterausschüssen im Rahmen der 

Zugriffssteuerung die Nutzeradministration für ihre 

eigenen Nutzer.  
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3.4 Datenführung 

Den Gutachterausschüssen wird aus Gründen der 

Effektivität und Effizienz empfohlen, das Verfahren der 

Zentralen Kaufpreissammlung zur Führung ihrer Kauf-

preissammlungen zu nutzen. Es steht ihnen aber frei, 

das zentral betriebene Verfahren zu nutzen und ihre 

komplette Kaufpreissammlung darin zu führen, das 

Verfahren der zentralen Kaufpreissammlung lokal zu 

betreiben oder aber lokal ein ganz anderes Verfahren 

einzusetzen. Die Zentrale Kaufpreissammlung wird 

dem entsprechend wahlweise direkt durch Vorhalten 

von Primärdaten in der zentralen Datenbank oder indi-

rekt durch periodische Übermittlung (Import) von 

Sekundärdaten aus einer lokal betriebenen Datenbank 

geführt. In allen Fällen sind aber mindestens die 

Pflichtinhalte laut Datenkatalog (Muss- und Soll-

Felder) in der Zentralen Kaufpreissammlung zu führen. 

Muss-Felder sind dabei zwingend zu belegen und Soll-

Felder sind dann zu belegen, wenn die entsprechenden 

Daten beim jeweiligen Gutachterausschuss erfasst 

worden sind. Datenfelder, die im Datenkatalog nicht als 

Pflichtfelder definiert sind (Kann-Felder), werden dann 

in der Zentralen Kaufpreissammlung geführt, wenn es 

zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung erforderlich ist 

und der Gutachterausschuss entschieden hat, den 

kompletten Datenbestand seiner Kaufpreissammlung 

in dem zentral betriebenen Verfahren zu führen. Der 

Datenbestand der Zentralen Kaufpreissammlung ist 

aktuell zu halten. Bei direkter Führung der Zentralen 

Kaufpreissammlung wird der Datenbestand mit jeder 

Einstellung oder Editierung von Daten automatisch 

aktualisiert. Sofern die Kaufpreissammlung indirekt 

geführt wird, aktualisiert der Gutachterausschuss 

seinen Datenbestand in der Zentralen Kaufpreissamm-

lung zum Ende eines jeden Quartals. Eine Altdatenmig-

ration bis zum Zeitpunkt des Produktionsstarts wird 

aus fachlichen Gründen empfohlen, liegt aber in der 

Entscheidung der Gutachterausschüsse.  

3.5 Datennutzung 

Die Nutzung der Zentralen Kaufpreissammlung erfolgt 

grundsätzlich nur durch die Gutachterausschüsse und 

den Oberen Gutachterausschuss zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben entsprechend der Gutachterausschussver-

ordnung NRW. Sie umfasst den webbasierten Zugriff 

auf die  zentrale Datenbank, die Auswertung von Daten 

innerhalb der Zentralen  Kaufpreissammlung und den 

Datenexport für weitergehende Auswertungen außer-

halb des Verfahrens. Die Gutachterausschüsse haben 

dabei ein uneingeschränktes Schreib- und Leserecht 

für ihre eigenen Daten. Jeder Gutachterausschuss hat 

außerdem nach Maßgabe der anderen Gutachteraus-

schüsse ein befristetes und zweckgebundenes Leser-

echt für deren Daten. Der Obere Gutachterausschuss 

hat ein uneingeschränktes Leserecht für die Daten in 

der Zentralen Kaufpreissammlung sowie ein Schreib-

recht, soweit dies zur rechtmäßigen Erfüllung seiner 

Aufgaben erforderlich ist. Des Weiteren ist eine an-

lassbezogene Nutzung der Zentralen Kaufpreissamm-

lung durch die Aufsichtsbehörden in der amtlichen 

Grundstückswertermittlung und den Informations-

dienstleister zulässig, wenn und soweit dies zur recht-

mäßigen Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

Abb. 2: Verfahrensmodell (der Zentralen Kaufpreissammlung) 
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3.6 Schutzbedarf 

Die Gutachterausschüsse und der Obere Gutachter-

ausschuss tauschen aufgrund der Gutachteraus-

schussverordnung NRW bereits heute Daten unterei-

nander aus, soweit dies für die rechtmäßige Erfüllung 

ihrer Aufgaben erforderlich ist. Fortan bedienen sie 

sich dabei aber der Zentralen Kaufpreissammlung, und 

mit ihrem Einsatz wird eine regelmäßige Datenüber-

mittlung begründet, die datenschutzrechtlich relevant 

ist. Die Datenübermittlung erfolgt durch regelmäßige 

Einstellung und periodische Übertragung von Daten in 

die Zentrale Kaufpreissammlung (im Zuge der pri-

mären oder sekundären Führung von Daten der Kauf-

preissammlungen in der zentralen Datenbank) durch 

die Gutachterausschüsse sowie durch Abruf von Daten 

aus der Zentralen Kaufpreissammlung für Aufgaben 

der amtlichen Grundstückswertermittlung durch die 

Gutachterausschüsse und den Oberen Gutachteraus-

schuss. Für die Zentrale Kaufpreissammlung besteht 

ein hoher Schutzbedarf, weil sie personenbezogene 

Daten im Sinne des Datenschutzrechtes enthält und 

die Grundlage für sämtliche Leistungen der Gutachter-

ausschüsse und des Oberen Gutachterausschusses 

bildet. Deshalb waren entsprechende technische und 

organisatorische Schutzmaßnahmen gemäß Daten-

schutzgesetz NRW für den Verfahrensbetrieb zu er-

greifen.  Des Weiteren waren Schutzbedarfsfeststel-

lung, Verfahrensmodell und Schutzmaßnahmen bzgl. 

Verfahren sowie Verfahrensbetrieb in einem Sicher-

heitskonzept zu dokumentieren, welches zudem aktu-

ell zu halten ist. Schlussendlich war die Zentrale Kauf-

preissammlung noch per Rechtsverordnung als auto-

matisiertes Abrufverfahren zuzulassen. 

3.7 Betriebsumgebung/Schutzmaßnahmen 

Aufgrund des hohen Schutzbedarfes erfolgen Daten-

führung und -nutzung in der Zentralen Kaufpreis-

sammlung in gesicherter Form. Insbesondere ist ein 

Zugriff auf die zentrale Datenbank nur durch die hierzu 

in der o.g. Rechtsverordnung konkret und abschlie-

ßend genannten Berechtigten (siehe unter Betroffe-

ne/Rollen) zulässig und aufgrund einer entsprechend 

eingerichteten zweistufigen Zugriffssteuerung nur 

diesen Berechtigten möglich. Dritten dürfen und kön-

nen keinen Zugang zur Zentralen Kaufpreissammlung 

bekommen. Die Absicherung von Datenführung und -

nutzung erfolgt im Wesentlichen durch 

:::: Zugang über eigene, isolierte und abgesicherte 

Netze (DOI und LVN), 

:::: aufgefächerte Betriebsumgebung mit gestuftem 

Serverpark (Proxy sowie Web-, Applikations- und 

Datenbankserver je separat)  und jeweils separater 

Schutzvorrichtungen, 

:::: Datenverschlüsselung (SSL) und Verschlüsse-

lungsgrad entsprechend Stand der Technik, 

:::: zweistufige Zugriffssteuerung mit getrennter 

Mandanten- und Nutzeradministration, 

:::: Zugriffskontrolle mit automatischer Protokollie-

rung aller Zugriffe (Mandantenkennung, Nutzer-

kennung und Zugriffszeitpunkt) und periodischer 

Löschung der Protokolldaten, 

:::: verbindlich geregelte und eingestellte Datenbank-

struktur (Datenfelder/Datenattribute), 

:::: verfahrensseitige Trennung von Datenerfassung, -

selektion und -auswertung, 

:::: verfahrensseitigem Schutz vor Parallelbearbeitung 

von Datensätzen,  

:::: benutzerbezogene Zugriffsrechte und Er-

fassungs-, Selektions- und Auswertemasken, 

:::: umfassende Datenbanksicherungen, 

:::: verfahrensseitigem Schutz vor externen Verfah-

rensänderungen. 

Das Verfahren der Zentralen Kaufpreissammlung ist 

eine Client-Server-Lösung, es basiert auf Standard-

webtechnologie und kann mit Standardbrowsern (In-

ternet Explorer und Firefox) sowie Standardbrowser-

einstellungen (ohne spezielle Plug In´s) genutzt wer-

den, so dass der technische Aufwand auf Seiten der 

Gutachterausschüsse sehr gering gehalten werden 

kann. Benötigt wird lediglich ein Standardcomputer 

inklusive Webbrowser. Aber auch bei lokaler Führung 

der Kaufpreissammlung unter Verwendung dieses 

Verfahrens ist der technische Aufwand wesentlich 

geringer als bisher, weil dann beim Gutachteraus-

schuss keine Kosten mehr für die Verfahrensnutzung 

(Lizenzen) und Verfahrenspflege (Weiterentwicklun-

gen) anfallen. Das Verfahren ist clusterfähig, das heißt 

die Performance kann je nach Nutzungsintensität ver-

ändert und so an den jeweils aktuellen Bedarf ange-

passt werden. Es beinhaltet auch eine Version, die den 

Prinzipien und Standards der Barrierefreiheit gerecht 

wird, und es erfüllt, wie bereits ausgeführt, die daten-

schutzrechtlichen Anforderungen. 
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Abb. 3: Betriebsumgebung (der Zentralen Kaufpreissammlung) 

3.8 Verfahrensanpassungen/Pflegegruppe 

Datenkatalog und Auswertefunktionen basieren auf 

den jeweils aktuellen Anforderungen entsprechend der 

Modelle, Methoden und Regeln der amtlichen Grund-

stückswertermittlung und der jeweils aktuellen Erwar-

tungen der Nutzerseite an die Leistungen der amtli-

chen Grundstückswertermittlung. Demgemäß müssen 

Datenkatalog und Auswertefunktionen bedarfsweise 

fortgeschrieben und die Zentrale Kaufpreissammlung 

entsprechend angepasst werden. Solche Fortschrei-

bungen und Anpassungen werden in einer Pflegegrup-

pe (siehe unten) vorbereitet und vom Oberen Gut-

achterausschuss vorgenommen. Grundlegende An-

passungen der Zentralen Kaufpreissammlung erfolgen 

maximal einmal jährlich und werden vom Verfahrens-

entwickler nach entsprechender Beauftragung durch 

die Landessverwaltung durchgeführt. Dazu werden 

Bedarfsmeldungen der Gutachterausschüsse dem 

Oberen Gutachterausschuss angezeigt und im ersten 

Quartal eines jeden Jahres von der Pflegegruppe ge-

würdigt. Über die Umsetzung entscheidet je nach Er-

gebnis der Würdigung das Ministerium für Inneres und 

Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen, wel-

ches auch den aufgrund dessen gegebenenfalls fortzu-

schreibenden Datenkatalog jeweils zum Jahresende 

verbindlich macht. Die Anpassungen werden vom Obe-

ren Gutachterausschuss in allen Fällen dokumentiert 

und den Gutachterausschüssen für die Anpassung der 

gegebenenfalls lokal betriebenen Verfahren zur Verfü-

gung gestellt. Damit wird sichergestellt, dass die 

Pflichtinhalte der Zentralen Kaufpreissammlung aktu-

ell gehalten werden können. Abweichungen von Daten-

katalog in lokal betriebenen Verfahren sollen grund-

sätzlich vermieden werden, während von Veränderun-

gen der Pflichtfelder in jedem Fall abzusehen ist. Ins-

besondere für die Vorbereitung und Begleitung der 

Verfahrensanpassungen ist eine ständige Pflegegrup-

pe eingerichtet worden, die mit Vertretern der Gut-

achterausschüsse, des Oberen Gutachterausschusses, 

des Informationsdienstleisters und der Aufsichtsbe-

hörden besetzt ist. Sie wird vom Oberen Gutachter-

ausschuss in der Rolle des Verfahrensbetreibers gelei-

tet. Die Pflegegruppe befasst sich darüber hinaus mit 

der Unterstützung der Gutachterausschüsse bei der 

Nutzung der Zentralen Kaufpreissammlung, etwa 

durch Entwicklung und Fortschreibung von Nutzungs-

hilfen (insbesondere Handbücher, Datenfeldbeschrei-

bungen, Maskenübersichten und Versionierungsüber-

sichten), Initiierung und Durchführung erforderlicher 

Schulungen sowie Beratung der Gutachterausschüsse 

bezüglich der verschiedenen Varianten zur Nutzung 

der Zentralen Kaufpreissammlung. 

4 Verfahrensentwicklung 

 

4.1 Leistungsschwerpunkt 

Laut Verfahrensmodell war im Kern ein modernes und 

effizientes Verfahren zu entwickeln, dass eine zentrale 

Datenhaltung sowie eine webbasierte Führung und 

Nutzung von Daten der Kaufpreissammlungen der 

Gutachterausschüsse erlaubt. Das Verfahren sollte aus 

Datenschutzgründen eine sichere Datenführung und -

nutzung sicherstellen und dynamisch sein, so dass 

betriebsseitig Verfahrensanpassungen (Änderungen 
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von Masken, Datenfeldern/Datenattributen und Aus-

wertefunktionen) möglich sind. In der Konzipierung 

und Umsetzung dieser drei Anforderungen bestand die 

größte Herausforderung bei der Verfahrensentwick-

lung; Verfahren, die diese Merkmale erfüllen, waren bis 

zu diesem Zeitpunkt noch nicht entwickelt worden und 

nicht im Einsatz. 

4.2 Leistungsbestandteile/Nutzungsrechte 

Die Leistungsbeschreibung listete unter den fachlichen 

Anforderungen alle Merkmale laut Verfahrensmodell 

(siehe unter Nr. 3) auf. Außerdem mussten die im Da-

tenkatalog enthaltenen Datenfelder vollständig im 

Datenbankteil abgebildet sein. Die Ausgestaltung der 

Datenfelder und die Auswertefunktionen sollten inhalt-

lich im Wesentlichen mit den bis dahin im Land Nord-

rhein-Westfalen eingesetzten Lösungen zur Führung 

von Kaufpreissammlungen übereinstimmen bezie-

hungsweise vergleichbar sein. Enthalten war auch die 

Anforderung, dass im Rahmen des anstehenden Auf-

trages ein Umsetzer für den Datenimport aus (ggf.) 

lokal geführter Kaufpreissammlung mittels des neu zu 

entwickelten Verfahrens, PSE und AKuK zu realisieren 

ist. Für den Datenimport aus anderen lokal eingesetz-

ten Verfahren musste eine einfache Standardschnitt-

stelle und für weitergehende externe Auswertungen 

ein schnittstellenbasierter Datenexport enthalten sein. 

Die Leistungsbeschreibung gab zudem vor, welche 

technischen Anforderungen hinsichtlich des Verfah-

rens selber wie auch hinsichtlich der Systemumgebung 

zu erfüllen sind, in der das Verfahren betrieben werden 

sollte. Hierzu wurde vorgegeben, mit welcher Logik, 

nach welchen Grundsätzen und mit welchen Basis-

komponenten Datenbank, Verarbeitungsteil und 

Webapplikation zu entwickeln sind. In diesem Zusam-

menhang wurde auch festgelegt, für welche Be-

triebsumgebung das Verfahren lauffähig sein muss. 

Schließlich wurden hierunter die Anforderungen be-

züglich Zugriffssteuerung, Zugriffskontrolle, Daten-

transfer, Barrierefreiheit  und Datensicherheit konkre-

tisiert. Im Rahmen der Leistungserbringung waren die 

folgenden Teilleistungen zu erbringen: 

:::: Entwicklung des Verfahrens zum Betrieb der Zent-

ralen Kaufpreissammlung, 

:::: Realisierung des Datenimportes aus lokalen Da-

tenbanken, die mittels dieses Verfahrens, einer 

PSE-Lösung und AKuK in der zuletzt im Land 

Nordrhein-Westfalen eingesetzten Version betrie-

ben werden, sowie Realisierung einer einfachen 

Standardschnittstelle für den Datenimport aus 

anderen lokal eingesetzten Verfahren,  

:::: Bereitstellung, Einrichtung und Inbetriebnahme 

des Verfahrens bei dem Informationsdienstleister 

der Landesverwaltung für den zentralen Einsatz 

sowie exemplarisch bei drei Gutachterausschüs-

sen für den lokalen Einsatz dieses Verfahrens in-

klusive Datenimport aus diesem Verfahren, einer 

PSE-Lösung und AKuK heraus, 

:::: Bereitstellung einer Landeslizenz für jede beliebige 

zentrale und lokale Nutzung in der amtlichen 

Grundstückswertermittlung des Landes Nord-

rhein-Westfalen, 

:::: zweitägige Einführungsveranstaltungen für alle 

Gutachterausschüsse und den Oberen Gutachter-

ausschuss zu jeweils 20 Personen an acht Termi-

nen, 

:::: optional fachliche Weiterentwicklungen auf Stun-

denbasis aufgrund Anforderungen des Auftragge-

bers innerhalb von vier Jahren. 

Der Verfahrensentwickler war laut Leistungsbeschrei-

bung nicht dazu verpflichtet, die Quellcodes für das 

entwickelte Verfahren zur Verfügung zu stellen. Das 

Verfahren musste aber zwingend die erforderliche 

Dynamik hinsichtlich der Durchführung von Verfahren-

sanpassungen (siehe unter Leistungsschwerpunkte) 

aufweisen. Das Land Nordrhein-Westfalen als Auftrag-

geber hat ein uneingeschränktes Nutzungsrecht an 

den Ergebnissen gemäß der Leistungsbeschreibung, 

also an dem Verfahren der Zentralen Kaufpreissamm-

lung inklusive sämtlicher Komponenten, erworben. So 

dürfen diese Ergebnisse beliebig im Rahmen der Leis-

tung von Aufgaben der amtlichen Grundstückswerter-

mittlung des Landes genutzt werden. Das Land hat 

aber, sofern es selber Verfahrensanpassungen vor-

nimmt, keinen Anspruch auf die Mitwirkung des Ver-

fahrensentwicklers.  

4.3 Verfahrensentwicklung 

Die Leistungserbringung wurde gemäß dem vom Ver-

fahrensentwickler erarbeiteten Projektplan in drei 

Phasen unterteilt: 

:::: In der Konzeptionsphase, die  2 Monate dauerte, 

war vom Verfahrensentwickler eine Istanalyse 

durchzuführen und ein Sollkonzept (inklusive  Pro-

totyping) zu erarbeiten, das Webfähigkeit und Dy-

namik des neuen Verfahrens zum Schwerpunkt 

hatte.  

:::: In der Realisationsphase, die 12 Monate dauerte, 

war das Verfahren der zentralen Kaufpreissamm-
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lung in einem agilen Prozess zu entwickeln, unter 

ständigem Austausch der verschiedenen Teams 

des Verfahrensentwicklers untereinander und in 

einem engen Kontakt mit der Projektgruppe. Dabei 

wurde je nach Thematik parallel beziehungsweise 

sukzessive für Datenbank/Datenhaltung, Erfas-

sung, Selektion und Auswertung,  Zugriffssteue-

rung/Zugriffskontrolle und Export- und Import-

schnittstellen programmiert, zusammengeführt 

und dokumentiert. 

:::: In der Testphase, die 4 Monate dauerte, war eine 

Teststellung einzurichten und in einem breit ange-

legten Reviewing gemeinsam mit der Projektgrup-

pe eine stichprobenhafte Inspektion aller Verfah-

renskomponenten durchzuführen, bedarfsweise 

nachzubessern und eine Verfahrensdokumentati-

on (Handbücher) zu erstellen. 

Im anschließenden Probebetrieb, der 20 Monate dau-

erte, war das Verfahren von der Projektgruppe auf 

Praxistauglichkeit zu prüfen und vom Verfahrensent-

wickler bedarfsweise nachzubessern beziehungsweise 

zu erweitern. 

4.4 Berichtswesen/Zusammenarbeit 

Mit dem Verfahrensentwickler wurde vereinbart, dass 

er im Rahmen der Leistungserbringung folgende In-

formationen bereitstellt: 

:::: Projektplan, der die fachliche und technische Rea-

lisierung skizziert und den Erfüllungsgrad zu Be-

ginn der Leistungserbringung, den Erfüllungsgrad 

aufgrund der Leistungserbringung und die einzel-

nen Arbeitsschritte inklusive Zeitplanung beinhal-

tet, 

:::: Projektzwischenberichte jeweils zum Monatsende 

ab Entwicklungsbeginn bis zur vollständigen Leis-

tungserfüllung, die den aktuellen Erledigungs-

stand, die Darstellung und Begründung gegebe-

nenfalls entstandener Abweichungen vom Pro-

jektplan und einen gegebenenfalls entsprechend 

angepassten Projektplan beinhalten, 

:::: Projektsitzungen jeweils zum Quartalsende mit 

praktischer Vorstellung des aktuellen Entwick-

lungszwischenergebnisses, 

:::: Projektabschlussbericht mit Inbetriebnahme des 

Verfahrens beim Informationsdienstleister des 

Landes und den drei o.g. Gutachterausschüssen, 

in dem insbesondere die Erfüllung der Gesamtleis-

tung gemäß der Leistungsbeschreibung erklärt 

wird. 

Mit dem Verfahrensentwickler wurde ferner vereinbart, 

dass von Seiten des Landes alle fachlichen und techni-

schen Informationen, die für die Leistungserbringung 

benötigt werden, zur Verfügung gestellt werden. Um 

den erforderlichen und vereinbarten Informationsfluss 

sicherzustellen und zu erreichen, dass die Entwicklung 

in jeder Phase ausreichend abgestimmt ist, wurde eine 

Projektgruppe eingerichtet, die den Entwicklungspro-

zess über die gesamte Projektdauer begleitete. Pro-

jektgruppe und Verfahrensentwickler hielten so einen 

ständigen und engen Kontakt und stimmten auf diese 

Weise alle offenen Fragen bezüglich des jeweils nächs-

ten Projektschrittes direkt ab. Die Projektgruppe war 

mit Vertretern der Gutachterausschüsse, des Oberen 

Gutachterausschusses, des Informationsdienstleisters 

des Landes und der Aufsichtsbehörden besetzt, so 

dass alle Aspekte des Verfahrensbetriebs sowie der 

Datenführung und Datennutzung eingebracht werden 

konnten. Die Projektgruppe ist nach Projektende in die 

o.g. Pflegegruppe für die Zentrale Kaufpreissammlung 

übergegangen. Für die vorgesehene Datenübernahme 

aus dem Liegenschaftskataster in die zentrale Kauf-

preissammlung wurde über die Projektlaufzeit pro 

ALKIS-Verfahrenslösung der NAS-Service von jeweils 

einer Katasterbehörde für den Verfahrensentwickler 

geöffnet. 

4.5 Beauftragung/Abnahmeprüfung 

Von dem Verfahrensentwickler waren im Vorfeld der 

Leistungserbringung Zuverlässigkeit sowie wirtschaft-

liche und fachliche Leistungsfähigkeit (Fachkunde) im 

Sinne der Vergabevorschriften nachzuweisen. Mit dem 

Nachweis der fachlichen Leistungsfähigkeit war deut-

lich zu machen, dass der Verfahrensentwickler die zur 

Leistungserbringung nötigen Kenntnisse und Erfah-

rungen gleichermaßen in den Bereichen der IT-

Dienstleistungen und der Grundstückswertermittlung 

besitzt. Bestandteil der Leistungsbeschreibung war 

u.a. ein Anforderungskatalog, in dem zu den einzelnen 

Verfahrensmerkmalen im Sinne einer Selbsterklärung 

anbieterseitig festzustellen war, welche Leistungs-

merkmale bereits in bestehenden Lösungen realisiert 

sind, welche im Rahmen des anstehenden Entwick-

lungsauftrages realisiert werden könnten und welche 

aus Entwicklersicht nicht realisierbar sind. Zu jeder 

Position des Anforderungskatalogs war dabei auftrag-

geberseitig vermerkt, ob sie in dem zu entwickelnden 

Verfahren realisiert sein muss, ob sie realisiert werden 

soll, oder ob es (nur) wünschenswert ist, dass sie reali-

siert wird. Vom Verfahrensentwickler war im Vorfeld 

der Leistungserbringung auch der o.g. Projektplan 
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vorzulegen, in dem Arbeitsschritte, Vorgehensweise, 

Zeitplanung sowie personelle und technische Ausstat-

tung  für die Durchführung des Entwicklungsprojektes 

darzustellen waren (siehe unter Berichtswe-

sen/Zusammenarbeit). Entscheidend für die Auf-

tragserteilung waren die Qualität der Leistungsinhalte, 

der Preis und die Qualität der Leistungserbringung laut 

vorgelegtem Angebot. Die Qualität der Leistungsinhal-

te wurde durch Wertung der o.g. Selbsterklärung zum 

Anforderungskatlog ermittelt und floss mit einem Ge-

wicht von 50% ein. Der Preis floss mit einem Gewicht 

von 30% ein. Die Qualität der Leistungserbringung 

wurde durch Wertung der im Projektplan dargestellten 

Projektinhalte (Arbeitsschritte etc.), Projektorganisati-

on (Arbeitsschritte, Zeitplanung etc.) und Projektaus-

stattung (Personalausstattung etc.) ermittelt und floss 

mit einem Gewicht von 20% ein. Insbesondere anhand 

des Anforderungskataloges in Verbindung mit den 

protokollierten Ergebnissen der o.g. regelmäßigen 

Projektsitzungen wurde im Zuge der Abnahme die 

Leistungserfüllung geprüft. 

Hinweis 

In der nächsten Ausgabe der NÖV wird in einem TEIL 2 

über die Realisierung der Zentralen Kaufpreissamm-

lung (ZKPS) für die amtliche Grundstückswertermitt-

lung Nordrhein-Westfalen berichtet. Themenschwer-

punkte werden sein: 

:::: Probebetrieb,  

:::: Regelbetrieb (Regeln/Verfahren), 

:::: (Vorstellung der) Verfahrenslösung, 

:::: Umsetzungsstand, 

:::: weitere Umsetzungsplanung. 

Abkürzungen 

APL: Arbeitsplatz (Abbildung 3) 

DOI / LVN: eigene, isolierte und abgesicherte Netze 

(Abbildung 3) 

GA / OGA: Gutachterausschuss / Oberer Gutachter-

ausschuss (Abbildungen 2 und 3) 

P / K: Pflichtfelder / Kann-Felder (Abbildung 2) 

WEB / APP / DB: Webanwendung / Applikation / 

Datenbank (Abbildung 3) 

ZKPS: Zentrale Kaufpreissammlung (Abbildung 2) 
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„Hauptsache, daß es fertig werde“  
– Zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters 

Markus Rembold

Bereits kurz nach Beginn der ersten Arbeiten zum 

Aufbau eines Liegenschaftskatasters Anfang des vor-

letzten Jahrhunderts wurde die Notwendigkeit erkannt, 

das sich noch im Aufbau befindliche Werk auf dem 

Laufenden zu halten und auch bereits zu erneuern. Ein 

Thema, welches – wie der folgende Beitrag deutlich 

macht – auch heute nichts an Aktualität verloren hat 

und an dem auch Herr Mattiseck an mehr als einer 

Stelle seines Berufslebens gestaltend mitwirkte. Zu 

erinnern ist hierbei insbesondere an seine Zeit als De-

zernent bei der Bezirksregierung Köln von 1978 bis 

1992, in der er unter anderem auch für das Sachgebiet 

„Katasterneuvermessung“ zuständig war, aber auch 

an seine Zeit ab 1994 beim heutigen Ministerium für 

Inneres und Kommunales NRW, in der er als Referent 

und zuletzt Referatsleiter unter anderem auch für die 

Bereiche Katastervermessungen, Geodätische Grund-

lagen und Grundsatzangelegenheiten Verantwortung 

trug. 

1 Einleitung 

Die Nachweise des Liegenschaftskatasters sind in 

Deutschland überwiegend in den letzten zwei Jahrhun-

derten entstanden. Sie haben ihren Ursprung im We-

sentlichen in den Grundsteuerkatastern, die im  

19. Jahrhundert zu Steuerzwecken auf Grundlage der 

ersten Parzellarvermessungen aufgestellt worden sind. 

Davon ausgehend haben verschiedene Zielsetzungen 

(Grundsteuerkataster, Eigentumskataster, Neues Lie-

genschaftskataster, Mehrzweckkataster, Basisinfor-

mationssystem), neue technische Möglichkeiten sowie 

unterschiedliche Organisationen und Vorgehensweisen 

bis jetzt nicht ein geordnetes Ganzes, sondern einen 

inhomogenen Nachweis geschaffen (Grundproblem 

des Liegenschaftskatasters; Kummer 1992, S. 2). Das 

Grundproblem des Liegenschaftskatasters äußert sich 

– neben seiner häufig mangelnden Aktualität bezüglich 

der Nutzungsarten- und Gebäudenachweise – insbe-

sondere in einer für viele Nutzer nicht ausreichenden 

geometrischen Qualität der Liegenschaftskarte. Auf-

grund der Tatsache, dass die Liegenschaftskarte flä-

chendeckend digital in einheitlicher kartografischer 

Ausgestaltung vorliegt, ist es den Nutzern ohne Weite-

res nicht möglich, diese mangelnde geometrische 

Qualität zu erkennen. Alles sieht gleich „gut“ aus und 

alles kann auf den Maßstab 1:1 gezoomt werden.  

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass immer mehr 

Geofachdaten in digitaler Form vorhanden sind und mit 

den Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters ver-

schnitten werden sollen (vgl. auch § 1 Abs. 4 VermKatG 

NRW), sind in den letzten Jahren verschiedene Bun-

desländer verstärkt dazu übergegangen, Maßnahmen 

zur geometrischen Verbesserung der Liegenschafts-

karte zu ergreifen. Insbesondere im Zusammenhang 

mit Baumaßnahmen können sich andernfalls rechtli-

che Schwierigkeiten und Streitfälle ergeben. Dies zeigt 

zum Beispiel der von Taubenrauch (2010) behandelte 

Fall, bei dem ein Lageplan für ein Bauvorhaben auf der 

Grundlage einer inhomogenen Liegenschaftskarte 

erstellt wurde. 

Bezüglich der Erneuerung des Liegenschaftskatasters 

besteht bei den Katasterbehörden somit nach wie vor 

Handlungsbedarf. Dies gilt unabhängig von den im 

Zusammenhang mit der Einführung des Amtlichen 

Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS®), 

der Einführung des ETRS89/UTM32 als amtliches 

Bezugssystem und dem Aufbau der Amtlichen Basis-

karte (ABK) getroffenen Maßnahmen zur Bereinigung 

der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters oder 

sonstigen vermeintlichen Meilensteinen zur Fortent-

wicklung des Liegenschaftskatasters (3D-Gebäude, 

webbasierte Geodatendienste, GeoBasisDE 2030…). 

Nach einem historischen Überblick über die Katas-

tererneuerungsvorschriften der letzten 150 Jahre und 

ihre jeweiligen Methoden (Abschnitt 2) sollen diejeni-

gen Erneuerungsmaßnahmen beschrieben werden, die 

beim Katasteramt des Ennepe-Ruhr-Kreises insbeson-

dere zur Geometrieverbesserung der Liegenschafts-

karte ab 2010 ergriffen worden sind (Abschnitt 4). In 

Abschnitt 3 werden zuvor die Erneuerungsmaßnahmen 

anderer Bundesländer beispielhaft anhand von Bran-

denburg und Rheinland-Pfalz beschrieben. 

Bezüglich der Begriffe „Flurkarte“ und „Liegenschafts-

karte“ sei noch angemerkt, dass im vorliegenden Auf-

satz der Begriff „Flurkarte“ für die analogen (Insel-/ 

Rahmen-)Karten, der Begriff „Liegenschaftskarte“ für 

digitale Karten (Programmsystem „Automatisierte 

Liegenschaftskarte (ALK)“; digitale Liegenschaftskar-

te, Nr. 1.1 Abs. 1 LiegKartErl. 1997) verwendet wird. 

Dies entspricht nicht ganz der ALKIS®-Terminologie in 

Nordrhein-Westfalen (Standardausgabe „Flurkarte 



: N Ö V  N R W  1 / 2 0 1 7         27 

 

NRW“); der Liegenschaftskatastererlass verwendet 

allerdings beide Begriffe nebeneinander. 

2 Erneuerung des Liegenschaftskatasters –  

Vorschriften und Methoden  

Nachfolgend soll ein Überblick über die Erneuerungs-

verfahren der preußischen und nordrhein-

westfälischen Katasterverwaltung sowie die zugrunde-

liegenden Vorschriften gegeben werden. Die in den 

nachfolgend behandelten Katasteranweisungen ent-

haltenen Triangulations-, Mess- und Auswerteverfah-

ren sind bei Schmidt (1960), die Grenzfeststellungs- 

und Abmarkungsverfahren bei Rembold (2012) aus-

führlich dargestellt. Eine umfassende Abhandlung über 

die preußischen Neumessungen aus vermessungs-

technischer und katasterrechtlicher Sicht hat Wimmer 

(1928) verfasst. Ein weiterer Überblick über die Verfah-

rensvorschläge zur Katastererneuerung und deren 

Umsetzung in Länderrichtlinien im ersten Jahrzehnt 

nach dem zweiten Weltkrieg findet sich bei Weiden 

(1957, S. 86 ff.). 

Es muss allerdings schon jetzt festgehalten werden, 

dass die Katasterverwaltung mit den von ihr gewählten 

Methoden – Neuvermessung, allmähliche Neuvermes-

sung, photogrammetrische Erneuerung – nicht den 

flächenmäßig größten Anteil an den erneuerten Flä-

chen in Nordrhein-Westfalen erzielt hat. Dieser Anteil 

ist in Nordrhein-Westfalen eher der Flurbereinigungs-

verwaltung zuzurechnen. Bereits vor mehr als dreißig 

Jahren war der Anteil der neu durch die Flurbereini-

gungsverwaltung vermessenen Flächen in etwa drei-

mal so groß wie der Anteil der durch die Katasterver-

waltung neu vermessenen Flächen, bezogen auf die 

nordrhein-westfälischen Kreise sogar viermal so groß 

(Thomas 1990, S. 183; die dort angegebenen Zahlen 

haben einen Stand vom 01.01.1985). 

2.1 Von 1857 bis 1945 

Bereits kurz nach Fertigstellung des rheinisch-

westfälischen Grundsteuerkatasters im Jahr 1837 

hatte sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass zukünftig 

außer den Fortschreibungsarbeiten auch Erneuerun-

gen der Katasterkarten und -bücher infolge der damals 

oft unzureichenden Fortschreibung notwendig seien 

(Schmidt 1960, S. 212). Das Grundsteuergesetz von 

1839 regelte dazu in § 26, dass „von Zeit zu Zeit eine 

Revision der Katastralabschätzungen der Gebäude und 

kultivi[e]rten Grundstücke und eine Erneuerung der 

Karten, Flurbücher und Mutterrollen eintreten“ soll. 

Unter Benutzung der insbesondere bei den Neumes-

sungen im Kreis Wiedenbrück (Regierungsbezirk Min-

den, 1849 – 1855) gesammelten Erfahrungen erließ der 

preußische Finanzminister am 25.08.1857 eine neue, 

verbesserte Vermessungsanweisung: die „Instruktion 

über das Verfahren bei Neumessungen behufs Erneue-

rung der Karten und Bücher des Grundsteuer-

Katasters der westlichen Provinzen Rheinland und 

Westphalen“ (siehe auch: Schmidt 1960, S. 212 f.). Die 

Neumessung vollzog sich dabei in den Arbeitsschritten 

Grenzbegang der Gemeindegrenze, Triangulation, 

Flureinteilung, Aufnahme des Polygonnetzes, Stück-

vermessung, Kartierung, Flächeninhaltsberechnung, 

Anfertigung vergleichender Güterverzeichnisse, Revi-

sion der Vermessungsarbeiten, Publikation der Ver-

messungsergebnisse und Untersuchung der Be-

schwerden dagegen sowie Anfertigung der neuen Flur-

bücher und Mutterrollen (siehe im Einzelnen auch 

Klaß/Propping 1933, S. 114 ff.). 

Der vorgenannten Neumessungsanweisung von 1857 

folgten Weitere: 

:::: „Anweisung vom 07.05.1868 für das Verfahren bei 

den Vermessungsarbeiten zur Vorbereitung der 

Ausführung des Gesetzes vom 21.05.1861, betref-

fend die anderweitige Regelung der Grundsteuer, 

in den Provinzen Schleswig-Holstein, Hannover 

und Hessen“ (Die Anweisung wurde auch den nach 

1868 in den Provinzen Rheinland und Westfalen 

ausgeführten Neuvermessungen zugrunde gelegt, 

siehe Schmidt 1960, S. 214 ff.)  

:::: „Entwurf einer Anweisung für das Verfahren bei 

der Erneuerung der Karten und Bücher des Grund-

steuerkatasters“ (herausgegeben mit Datum vom 

04.05.1877, siehe Schmidt 1960, S. 217)  

:::: „(VIII.) Anweisung vom 25.10.1881 für das Verfah-

ren bei Erneuerung der Karten und Bücher des 

Grundsteuerkatasters“  

:::: „(IX.) Anweisung vom 25.10.1881 für die trigono-

metrischen und polygonometrischen Arbeiten bei 

Erneuerung der Karten und Bücher des Grund-

steuerkatasters“  

:::: „(X.) Anweisung vom 25.10.1881 betreffend die 

Einrichtung des Vermessungswesens bei Ausfüh-

rung der Arbeiten behufs Erneuerung der Karten 

und Bücher des Grundsteuerkatasters“ 

Während die Anweisung von 1857 als einziges Verfah-

ren der Katastererneuerung die (klassische) Neumes-

sung vorsah, differenzierten die Anweisungen von 

1868, 1877 und 1881 zwischen zwei beziehungsweise 

drei Verfahren, nämlich Erneuerung aufgrund einer 
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Neumessung (Anweisungen von 1868, 1877 und 1881), 

Erneuerung unter Benutzung vorhandener Karten 

(Anweisungen von 1868, 1877 und 1881) und Erneue-

rung infolge Ausführung einer Auseinandersetzung 

(Anweisungen von 1877 und 1881). 

Der hohe technische und rechtliche Standard der drei 

vorgenannten Anweisungen von 1881 ist allerdings in 

der Praxis – gemessen an der Größe der neuvermes-

senen beziehungsweise erneuerten Flächen – nur be-

dingt umgesetzt worden. Die Neumessungen scheiter-

ten einerseits an den zu hohen Kosten (die Abmar-

kungskosten hatten die Eigentümer oder die Gemeinde 

zu tragen, § 2 Anweisung VIII 1881), andererseits am 

mangelnden Interesse, so dass Neumessungen im 

Wesentlichen im Zusammenhang mit agrarischen und 

städtebaulichen Bodenordnungsverfahren vorgenom-

men wurden (Pinkwart 1957, S. 288 f.; Schmidt 1960, 

S. 223; Strombeck 1974, S. 199). Auch die immer 

schärfer gefassten größten zulässigen Abweichungen 

(Abbildung 1) erschwerten bis in die erste Hälfte des 

20. Jahrhunderts die Durchführung von Neumessun-

gen (Torge 2009, S. 329). 

 Abb. 1: Größte zulässige Abweichungen bei Neumessungen ab 1857 

Mit Inkrafttreten der „Ergänzungsvorschriften für die 

Ausführung von Fortschreibungsvermessungsarbeiten 

vom 21.02.1913“ wurde in deren Abschnitt XVII die 

„allmähliche Erneuerung von Teilen der Katasterkar-

ten“ als neues Verfahren eingeführt. In Bebauungs-

plangebieten sollte nach Beginn des Straßenausbaus 

und vor Beginn der eigentlichen Aufteilung ein polygo-

nometrisches Netz oder sonstiges Liniennetz mit 

„blockweiser“ Vermarkung gelegt werden, woran die 

noch auszuführenden Fortschreibungsvermessungen 

anzuschließen waren und darauf aufbauend neue Ka-

tasterkarten sukzessiv angefertigt wurden (Nr. 93 ff. 

Ergänzungsvorschriften von 1913).  

Das Verfahren der allmählichen Erneuerung der Katas-

terkarten wurde in der „(II.) Anweisung vom 

17.06.1920 für das Verfahren bei den Fortschrei-

bungsmessungen“ (dort Abschnitt XIV) im Wesentli-

chen beibehalten. Auch dieses Verfahren hat sich nicht 

durchsetzen können, eine durchgreifende Verbesse-

rung des Katasters stellte sich nicht ein (Strombeck 

1974, S. 269). Eine von Ministerialrat Prof. Dr. phil. 
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Ernst Pinkwart (1898 – 1960) bei den Katasterämtern 

in Nordrhein-Westfalen angestellte Erhebung kam zu 

dem Ergebnis, „daß nach diesen Vorschriften [gemeint 

sind die Ergänzungsvorschriften von 1913] in den 40 

Jahren ihres Bestehens… im Gebiet des Landes Nord-

rhein-Westfalen ganze 23 Flurkarten neu kartiert wor-

den sind…“ (Pinkwart 1955c, S. 209).  

Die Anweisung VIII von 1881, die in dritter Ausgabe im 

Jahr 1906 mit den bis 1905 eingetretenen Abänderun-

gen erschienen war, erfuhr sehr einschneidende Ände-

rungen ihrer Bestimmungen durch die „Ergänzungsbe-

stimmungen I. Teil vom 01.06.1931 zu den Anweisun-

gen VIII, IX und X für das Verfahren bei den Kataster-

neumessungen“. Je nach Umfang der durchzuführen-

den Erneuerungsarbeiten unterschieden die Ergän-

zungsbestimmungen in Nummer 7 nunmehr zwischen 

drei Verfahren, namentlich 

:::: die in einem Zuge durchzuführende Katasterneu-

messung,  

:::: die Beschränkung der Neumessung auf die Fest-

stellung und Aufmessung der Grenzen von Stra-

ßenzügen,  

:::: die Ausführung der Triangulation und Polygonisie-

rung allein ohne sogleich anzuschließende Stück-

vermessung. 

Im Übrigen wurden schon zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts Metadaten über die Katasternachweise erhoben. 

Aussagen über die Qualität wie auch die Mängel der bis 

zum Erscheinen der Anweisung II von 1896 entstande-

nen Katasternachweise sind in den sogenannten Nach-

richtenblättern enthalten, die für die vormals preußi-

schen Gebiete durch einen nicht veröffentlichten 

Runderlass des preußischen Finanzministers vom 

27.12.1919 für jeden Katasteramtsbezirk anzulegen 

waren. Diese enthielten für jede Gemarkung Angaben 

über die Entstehung und Beschaffenheit der Flurkarten 

und gaben Aufschluss über ihre Fortführung bis zum 

Jahr 1896 (Kriegel/Herzfeld 2010, S. 61). Einen Auszug 

aus dem Nachrichtenblatt der Gemarkung Hidding-

hausen I zeigt Abbildung 2. 

2.2 Nach 1945  

In der Zeit nach 1945 konzentrieren sich die Verfah-

rensbestimmungen zur Katastererneuerung vornehm-

lich auf die Erneuerung der Flurkarten (Übergang von 

der Inselkarte auf die Rahmenkarte), die vereinfachte 

Neuvermessung mittels photogrammetrischer Verfah-

ren und die Erneuerung des nachgeordneten VP-

Feldes.  

Abb. 2: Nachrichtenblatt der Gemarkung Hiddinghausen I, 

Auszug (Ennepe-Ruhr-Kreis, Katasterbehörde) 

Mit dem Rahmenkartenerlass von 1952 und dem Flur-

kartenerlass von 1955 wurden umfassende Vorschrif-

ten für die Erneuerung der Katasterkarten (Herstellung 

von Rahmenkarten) herausgegeben. 

In der Fortführungsanweisung II von 1955 wurden im 

Abschnitt VII (Vermessung) nur noch Aufmessungs-

grundsätze in Gebieten der allmählichen Neuvermes-

sung behandelt. Zum Gebiet der allmählichen Neu-

vermessung gehörten demnach alle Gebiete, für die 

eine im Sinne der Anweisung IX von 1881 einwandfreie 

Polygonierung, aber noch keine daran angeschlossene 

Neuvermessung vorlag (Nr. 111 Fortführungsanwei-

sung II). Zudem wurde mit der Fortführungsan-

weisung II eine klare Terminologie eingeführt: Anstelle 

der Bezeichnungen „allmähliche Katastererneuerung“, 

„allmähliche Kartenerneuerung“ und „allmähliche 

Erneuerung der Katasterkarten“ trat nun die einheitli-

che Bezeichnung „allmähliche Neuvermessung“ 

(Pinkwart 1955c, S. 210). 

Nach intensiven fachlichen Erörterungen (so zum Bei-

spiel Pinkwart 1957) ergingen mit Datum vom 

12.05.1965 „Vorläufige Richtlinien für die Anwendung 

der Photogrammetrie bei der Erneuerung von Flurkar-

ten“, in denen die Photogrammetrie als weiteres Ka-

tastererneuerungsverfahren etabliert wurde. Ziel des 

photogrammetrischen Verfahrens musste es sein, die 

neue Flurkarte mit einem möglichst geringen Aufwand 

an terrestrischen Vermessungen herzustellen  

(Nr. I.1 der vorgenannten Richtlinien). Die Herstellung 

neuer Flurkarten wurde methodisch von der Ermittlung 

neuer Maßzahlen (Neuvermessung, allmähliche Katas-

tererneuerung) entkoppelt, wodurch der Kataster-

nachweis in rechtlicher Hinsicht im Allgemeinen nicht 

aussagefähiger wurde (Nr. I.1 der vorgenannten Richt-

linie). Die mit den Richtlinien von 1965 gesammelten 

Erkenntnisse flossen schließlich in eine 1967 heraus-

gegebene Veröffentlichung ein (Pape 1967). Ziel der 
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vereinfachten Neuvermessungen im Sinne der vorge-

nannten Veröffentlichung war „die Herstellung geo-

metrisch genauer und topographisch vollständiger 

Flurkarten“ und „die Ausführung einer Rahmenver-

messung, die eine Weiterentwicklung des Katasters 

zum geschlossenen Grenzsicherungskataster gewähr-

leistet“ (Pape 1967, S. 12). Für die photogrammetri-

sche Bestimmung von Vermessungspunkten bei Ka-

tastervermessungen ergingen im Jahr 1978 abschlie-

ßende Richtlinien. 

Das Vermessungs- und Katastergesetz von 1972 sah 

ausschließlich die Katasterneuvermessung als Erneue-

rungsmethode vor (§ 8 Abs. 3): „Genügt der Nachweis 

der Grundstücksgrenzen im Liegenschaftskataster 

nicht mehr den Anforderungen nach den Absätzen  

1 und 2 [Recht, Verwaltung, Wirtschaft; amtliches Ver-

zeichnis], so sind die Grundstücke des betreffenden 

Gebietes neu zu vermessen (Katasterneuvermes-

sung).“  

Der Vermessungspunkterlass I von 1974 formulierte 

umfangreiche Bestimmungen zur Erneuerung des  

VP-Feldes (Aufnahmepunkte, Grenzpunkte und sons-

tige Punkte; Nr. 62 ff. VPErl. I 1974). Das nachgeordne-

te VP-Feld war zu erneuern, wenn die Punktbestim-

mungen dieser Vermessungspunkte die Genauigkeits-

anforderungen des Vermessungspunkterlasses I von 

1974 nicht erfüllten oder Veränderungen im TP-Feld zu 

berücksichtigen waren (Nr. 62.1 Abs. 1 VPErl. I 1974). 

Als Erneuerungsmaßnahmen wurden Neubestimmun-

gen, Ergänzungsmessungen und Rechenverfahren 

genannt, wobei als Rechenverfahren entweder Koordi-

natenneuberechnungen mittels alter und gegebenen-

falls neuer Messdaten oder Koordinatenanpassungen 

mittels Umformungsverfahren oder Parallelverschie-

bungen in Betracht kamen (Nrn. 63.1 und 63.2 VPErl. I 

1974).  

Nach Nummer 12.24 des Fortführungserlasses II von 

1980 konnten in Gebieten, die vermessungstechnisch 

erneuert werden sollten, die Ergebnisse von Fortfüh-

rungsvermessungen in einer Entwicklungskarte darge-

stellt werden (allmählich entstehende Neukartierung 

der Flurkarte). 

Im Jahr 1983 legte die Arbeitsgemeinschaft der Ver-

messungsverwaltungen der Länder der Bundes-

republik Deutschland (AdV) Qualitätsstufen für die 

Güte der Flurkarten fest und formulierte die für die 

Qualitätsverbesserung notwendigen Maßnahmen zur 

Erneuerung der Flurkarten, angefangen von der (repro-

technischen) Katasterkartenumgestaltung über die 

vereinfachte Katasterkartenerneuerung bis zur umfas-

senden Katasterkartenerneuerung (Vermessung und 

Anschluss aller Grenzpunkte, Koordinatenberechnung, 

automatische Grundrisszeichnung). Die Katasterkar-

tenerneuerung ist beispielhaft für die Stadt Duisburg 

bei Dunkel (1989) beschrieben. 

Das Vermessungs- und Katastergesetz von 1990 ver-

zichtete auf das Neuvermessungsgebot, wie es noch 

im Gesetz von 1972 geregelt war, und formulierte an-

stelle dessen allgemeiner, dass das Liegenschaftska-

taster zu ergänzen oder zu erneuern war, wenn und 

soweit es den sich aus seiner Zweckbestimmung (amt-

liches Verzeichnis; Rechtsverkehr, Verwaltung, Wirt-

schaft) ergebenden Anforderungen nicht genügte  

(§ 10, § 11 Abs. 1 Satz 4 VermKatG NW 1990). Das 

nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht hat – 

ausgehend von dem grundlegenden Urteil vom 

12.02.1992 – in ständiger Rechtsprechung aus der 

vorgenannten Zweckbestimmung das Erfordernis ab-

geleitet, dass das Liegenschaftskataster in sich wider-

spruchsfrei sein muss und dass insbesondere Wider-

sprüche zwischen Zahl und Karte behoben werden 

müssen (OVG NRW, Urteil vom 12.02.1992,  

7 A 1910/89, S. 9 des Urteilabdrucks; besprochen in 

Mattiseck/Meier 1993).  

In den Vermessungspunkterlass von 1996 wurden die 

oben genannten Bestimmungen des Vermessungs-

punkterlasses I von 1974 weitgehend übernommen 

(Nr. 45 ff. VPErl. 1996). Zur Erneuerung des nachge-

ordneten VP-Feldes kamen als Verfahren die vollstän-

dige Neubestimmung, die Neuberechnung mit vorhan-

denen Messwerten und die Koordinatentransformation 

in Betracht, wobei die Koordinaten vornehmlich durch 

flächenhafte Ausgleichungsverfahren zu ermitteln 

waren (Nr. 46 VPErl. 1996). Bei den Vorarbeiten zum 

Aufbau der digitalen Liegenschaftskarte kamen die 

vorgenannten Verfahren schon früher zum Einsatz 

(siehe beispielsweise Benning 1984, Rüger 1994). Al-

lerdings mussten die Verfahren zur Erfassung des 

digitalen Grundrissnachweises lediglich gewährleisten, 

dass die Qualität der analogen Liegenschaftskarte 

mindestens erhalten blieb (Nr. 5 Abs. 2 LiegKartErl. 

1997). Soweit es sich mit der Forderung nach mög-

lichst kurzfristiger gebietsdeckender Bereitstellung der 

digitalen Liegenschaftskarte und mit den finanziellen 

und personellen Möglichkeiten der Katasterbehörde 

vereinbaren ließ, waren zusätzliche Maßnahmen zur 

Genauigkeitssteigerung vorzusehen (Nr. 5 Abs. 2 Lieg-

KartErl. 1997), die naturgemäß zwischen den einzelnen 

Katasterbehörden, aber auch innerhalb eines Katas-

teramtsbezirkes unterschiedlich ausgeprägt waren. 

Im Zusammenhang mit dem Aufbau der Digitalen 

Grundkarte (DGK) wurde erstmals eine Zielgenauigkeit 

für die Liegenschaftskarte vorgegeben. Gemäß der 
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Nummer 3 Absatz 1 des DGK-Erlasses von 2001 war 

die Realisierung der DGK nur zulässig in den Gebieten, 

„in denen – unbeschadet der höheren Anforderungen 

an die Nachbarschaftsgenauigkeit – die absolute La-

gegenauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte min-

destens den an die Topographische Landesaufnahme 

für den Maßstabsbereich 1:5000 gestellten Anforde-

rungen (+/- 3m)“ genügte. Soweit die Liegenschafts-

karte diese Forderung nicht erfüllte, war sie durch 

geeignete Erneuerungsmaßnahmen zu verbessern  

(Nr. 3 DGK-Erlass 2001 mit Bezug auf Nr. 3 Lieg-

KartErl. 1997). 

Im derzeit geltenden nordrhein-westfälischen Vermes-

sungs- und Katastergesetz findet sich der Begriff  

„Erneuerung“ in den §§ 12 und 13 im Zusammenhang 

mit der Erhebung und (Fort-)Führung der Geobasisda-

ten des Liegenschaftskatasters, ohne ihn jedoch ge-

nauer zu beschreiben. Mit der Evaluierung der Durch-

führungsführungsverordnung zum nordrhein-west-

fälischen Vermessungs- und Katastergesetz im Jahr 

2015 ist ein Erneuerungsgebot formuliert und der Be-

griff der „Erneuerung“ nunmehr auch legal definiert  

(§ 8 Abs. 7 DVOzVermKatG NRW): „Zu seiner Aktuali-

sierung ist das Liegenschaftskataster regelmäßig oder 

anlassbezogen fortzuführen und bei Bedarf zu erneu-

ern. Die Erneuerung des Liegenschaftskatasters um-

fasst alle Maßnahmen, bei denen von Amts wegen in 

größeren Gebieten die bisher vorhandenen durch neu 

erhobene Geobasisdaten ersetzt oder ergänzt werden 

(zum Beispiel durch die Katasterneuvermessung, die 

Übernahme von Bodenordnungsergebnissen, die Ak-

tualisierung der Nutzungsarten und der charakteristi-

schen Topographie oder die Ergänzung um Relief-

informationen).“ Das Tätigwerden einer Katasterbe-

hörde zur Katastererneuerung von Amts wegen kann 

somit auf die Zweckbestimmung des Liegenschaftska-

tasters, das Aktualitäts- und Erneuerungsgebot ge-

stützt werden (§ 1 Abs. 3, § 11 Abs. 1 VermKatG NRW;  

§ 8 Abs. 7 DVOzVermKatG NRW). Das Konzept, nach 

dem die erforderlichen Erneuerungen im Liegen-

schaftskataster erfolgen, liegt dabei im Ermessen der 

Katasterbehörde (Gomille 2014, S. 242).  

Im Amtlichen Liegenschaftskataster-Informations-

system (ALKIS®) ist als ein Geschäftsprozess zur Fort-

führung des Liegenschaftskatasters auch die „Erneue-

rung Liegenschaftskataster“ über die Stichworte „Ver-

fahren zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters 

(Qualitätsverbesserung)“, „Neubestimmung durch 

Neuberechnung mit vorhandenen Messwerten“, 

„Nachbarschaftstreue Anpassung“ und „Pflege der 

Punktdaten“ definiert und lediglich allgemein erläutert 

(LiegKatErl. 2009, Anhang, dort Anlage 2 zum Pflich-

tenheft NRW, dort Anlage 6, Nr. 2.7). Als Fortführungs-

anlässe werden unter anderem „Katastererneuerung“, 

„Katastererneuerung – vereinfachte Neuvermessung“, 

„Erneuerung der Lagekoordinaten“, „Veränderung der 

Geometrie auf Grund der Homogenisierung“ und „Be-

richtigung der Flächenangabe“ unterschieden (Lieg-

KatErl. 2009, Anhang, dort Anlage 2 zum Pflichtenheft 

NRW, dort Anlage 5a). 

Der derzeit diskutierte Entwurf zum künftigen Erhe-

bungserlass zählt die Neuvermessungen zu den Lie-

genschaftsvermessungen (§ 12 Nr. 1 VermKatG NRW) 

und beschreibt sie wie folgt (Nr. 14.1 Abs. 3 ErhE-

Entwurf): „Neuvermessungen werden auf Initiative der 

Katasterbehörde von Amts wegen eingeleitet, wenn es 

zur Verbesserung der Qualität des Liegenschaftskatas-

ters in zusammenhängenden Gebieten erforderlich 

ist.“  

Aus den vorstehenden Ausführungen wird deutlich, 

dass in Nordrhein-Westfalen derzeit keine konkreten 

Verfahrensregelungen bestehen, die die Erneuerung 

des Liegenschaftskatasters im Allgemeinen und die 

geometrische Verbesserung der Liegenschaftskarte im 

Besonderen zum Gegenstand haben. So sind zum 

Beispiel auch die Regelungen des Vermessungs-

punkterlasses von 1996 (Nr. 45 ff.) zur Erneuerung des 

nachgeordneten VP-Feldes im derzeitigen Erhebungs-

erlass-Entwurf nicht mehr enthalten. 

3 Katastererneuerung in anderen Bundesländern 

In verschiedenen Bundesländern ist in den vergange-

nen Jahren die Erneuerung des Liegenschaftskatasters 

systematisch angegangen worden. So kann zum Bei-

spiel für Niedersachsen auf die Ausführungen in Ber-

tram/Siepert (2009) verwiesen werden. Nachfolgend 

sollen die in den Ländern Brandenburg und Rheinland-

Pfalz ergriffenen Maßnahmen zur geometrischen Ver-

besserung der Liegenschaftskarte kurz umrissen wer-

den.  

3.1 Brandenburg 

In Brandenburg wurde im Jahr 2006 als vorrangige 

Aufgabe unter anderem die Verbesserung der geomet-

rischen Lagegenauigkeit der Liegenschaftskarte be-

stimmt. Ein erster Erfahrungsbericht aus dem Jahr 

2007 ist von Kuhnke/Schröder veröffentlicht worden. 

Die Geometrieverbesserung der Liegenschaftskarte ist 

im mittlerweile dritten brandenburgischen Prioritäten-

erlass mit dem Ziel festgelegt, „unter Beachtung ka-

tasterrechtlicher Aspekte, des Offenkundigkeitsprin-

zips und des öffentlichen Glaubens des Grundbuchs 

mit dieser Maßnahme eine spürbare Qualitätsverbes-
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serung mit Angabe punktbezogener Qualitätsangaben 

herbeizuführen“ (Nr. 3 Prioritätenerlass III 2015).  

Für die Gebiete mit Zahlennachweis wird Folgendes 

ausgeführt (Nr. 3 lit. a Prioritätenerlass III 2015; QL: 

Qualitätsverbesserung Liegenschaftskataster): „In 

diesen Gebieten sind für jeden Grenzpunkt und für 

jedes eingemessene Gebäude Koordinaten zu bestim-

men, vorrangig durch Auswertung des vorhandenen 

Zahlennachweises in Verbindung mit Passpunktbe-

stimmungen. Ziel ist es, die Konsistenz zwischen vor-

handenem Zahlennachweis (Vermessungsriss) und 

Liegenschaftskarte herzustellen. Die Genauigkeit der 

Liegenschaftskarte ergibt sich aus der Qualität des 

vorliegenden Zahlennachweises… Differenzen zwi-

schen den Flächenangaben der Flurstücke in ALKIS® 

und der berechneten grafischen Fläche sind in begrün-

deten Fällen (größer 10 %) zu beseitigen. Im Regelfall 

kann davon ausgegangen werden, dass die aus QL-

Koordinaten berechneten Flächen eine ausreichende 

Genauigkeit für die Übernahme der amtlichen Flächen 

in ALKIS® bieten.“ Die kataster- und datenverarbei-

tungstechnische Vorgehensweise ist in dem „Leitfaden 

Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters in 

ALKIS®“ (Prioritätenerlass III 2015, Anlage) und weite-

ren Anlagen zum vorgenannten Erlass umfassend 

dokumentiert (Download unter 

www.vermessung.brandenburg.de). 

Für Gebiete, deren Katasterunterlagen vernichtet wur-

den und in denen ein Zahlenwerk nicht vorliegt, beste-

hen gesonderte Verfahrensregelungen (Nr. 3 lit. b und 

c Prioritätenerlass III 2015).  

Organisatorisch ist bei jeder Katasterbehörde ein Pro-

jektteam „QL“ und beim Landesbetrieb Landesver-

messung und Geobasisinformation Brandenburg 

(LGB) eine zentrale Stelle QL zur Unterstützung der 

Katasterbehörden und für das Projektmonitoring ein-

gerichtet. 

3.2 Rheinland-Pfalz 

Seit 2009 läuft in Rheinland-Pfalz im Rahmen des 

Modernisierungsgebotes (§ 11 Abs. 1 LGVerm) die 

„Strukturierte Qualitätsverbesserung des Liegen-

schaftskatasters (SQV)“ mit dem Ziel, bis zum Jahr 

2023 in 1055 der landesweit 3000 Gemarkungen die 

Ursachen für die Mängel im Liegenschaftskataster zu 

untersuchen und die Mängel zu bereinigen (Rheinland-

Pfalz, Haushaltsplan 2014/2015, Einzelplan 03, S. 

359). Die Ziele der strukturierten Qualitätsverbesse-

rung sind insbesondere (LVermGeo RLP 2013, S. 6) 

:::: die Kartengeometrie – insbesondere die Geomet-

rie der Flurstücksobjekte – zu verbessern,  

:::: in der Folge die amtlichen Flächen zu überprüfen 

(und soweit erforderlich zu berichtigen) und 

:::: für die Koordinaten der Grenzpunkte und Gebäu-

depunkte eine zutreffende Genauigkeitsstufe zu 

vergeben. 

In der strukturierten Qualitätsverbesserung werden 

keine neuen Liegenschaftszahlen bestimmt, sondern 

die Kartengeometrie wird auf der Grundlage der beste-

henden Liegenschaftszahlen durch Koordinatenbe-

rechnung und Kartenanpassung verbessert (LVerm-

Geo RLP 2013, S. 6). In einwandfrei vermessenen Ge-

bieten soll in Ortslagen eine Genauigkeitsstufe  

GST 2300 (Standardabweichung S kleiner gleich  

10 cm) und in Feldlagen eine Genauigkeitsstufe  

GST 3000 (Standardabweichung S kleiner gleich  

30 cm) erreicht werden, in nicht einwandfrei vermes-

senen Gebieten mindestens eine Genauigkeitsstufe 

GST 3200 (Standardabweichung S kleiner gleich  

100 cm) (LVermGeo RLP 2013, S. 7). Die Berechnung 

ist auf die Grenzpunkte zu beschränken, welche für die 

Festlegung der Flurstücksgeometrie zwingend erfor-

derlich sind; sonstige Grenzpunkte, wie zum Beispiel 

Läufersteine, und auch Gebäudepunkte werden in der 

Regel nicht berechnet (LVermGeo RLP 2010,  

Nr. 2.a/b). Diese Punkte werden nur über eine Karten-

anpassung verbessert. 

Die Differenz zwischen grafischer und amtlicher Fläche 

soll dabei eine maximal zulässige Flächenabweichung 

ZA = 0,0003A + 0,6√A einer Flurstücksfläche A nicht 

überschreiten (LVermGeo RLP 2013, S. 7). Dies ent-

spricht auf nordrhein-westfälische Verhältnisse über-

tragen der Spalte D der Anlage VIII des Fortführungser-

lasses von 1990. Auf zutreffende Flächenangaben wird 

in Rheinland-Pfalz besonderer Wert gelegt, da das 

Liegenschaftskataster Referenzsystem für die  

EU-Flächenförderung in der Landwirtschaft ist 

(LVermGeo RLP 2013, S. 3). 

Die Verfahrensweisen sind in den „Hinweisen zur 

Durchführung von strukturierten Qualitätsverbesse-

rungen des Liegenschaftskatasters“ (ISM RLP 2010, 

Anlage) umfangreich beschrieben. Der Ablauf gliedert 

sich grob in die Schritte Unterrichtung der Eigentümer, 

Flurstücksverschmelzungen / Grundstücksvereinigun-

gen, Koordinatenberechnung, Passpunktbestimmung, 

Homogenisierung, Kontrolle und Ableitung der Genau-

igkeitsstufen, Flächenberechnung, ggf. Feststellung 

der Flurstücksgrenzen sowie Aktualisierung des Lie-

genschaftskatasters (ISM RLP 2010, Anlage, Nr. 8).  
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4 Erneuerung des Liegenschaftskatasters im 

Ennepe-Ruhr-Kreis 

4.1 Qualität des Liegenschaftskatasters 

Die digitale Liegenschaftskarte wurde im Ennepe-Ruhr-

Kreis (410 km², 164000 Flurstücke, 326000 Einwoh-

ner) in den Jahren 1996 – 2010 aufgebaut. Die seiner-

zeit eingesetzte integrierte ALK-Lösung ist bei Kamps-

hoff/Benning (2002) und Kampshoff (2005, S. 181 ff.) 

beschrieben.  

Seit 1985 wurde das dem TP-Feld nachgeordnete  

VP-Feld auf der Grundlage des DHDN90/Netz77 er-

neuert, und zwar durch vollständige Neubestimmung 

der Aufnahmepunkte der ersten Verdichtungsstufe 

(AP(1)) sowie durch Neuberechnungen und Koordina-

tentransformationen der Aufnahmepunkte der zweiten 

Verdichtungsstufe (AP(2)) und ausgewählter Grenz- 

und Gebäudepunkte (Nr. 45 ff. VPErl. 1996). Entspre-

chend der Soll-Vorgabe in Nummer 3.3 Absatz 2 des 

Liegenschaftskartenerlasses von 1997 ist der Grund-

rissnachweis der digitalen Liegenschaftskarte bereits 

bei der erstmaligen Erstellung auf der Grundlage des 

DHDN90/Netz77 erfasst worden. Bei der Umstellung 

des analogen Flurkartenwerks auf eine digitale Füh-

rung kamen unter anderem Homogenisierungsverfah-

ren zum Einsatz, was in Abhängigkeit der vorhandenen 

Passpunkte, deren Qualität und Verteilung mit einer 

Qualitätsverbesserung der Liegenschaftskarte ver-

bunden war. In vielen Fluren lag jedoch der Anteil der 

im DHDN90/Netz77 koordinierten Vermessungspunk-

te zu den grafischen Vermessungspunkten unter 5 %. 

Ebenso erfolg(t)en bei der Übernahme von Vermes-

sungsschriften stets Fortführungshomogenisierungen, 

die zu einer kleinräumigen Verbesserung des Grund-

rissnachweises führ(t)en. 

Derzeit beinhaltet die Liegenschaftskarte des Ennepe-

Ruhr-Kreises etwa 725000 Grenzpunkte und  

867000 Gebäudepunkte (Jahresbericht NRW 2015). 

Die geometrische Qualität der Liegenschaftskarte im 

Ennepe-Ruhr-Kreis lässt sich anhand der Qualität des 

Grenz- und Gebäudenachweises (Abbildung 3), der 

Qualität des Flächennachweises (Abbildung 4) und der 

Größe der ab 1877 neuvermessenen Flächen (Abbil-

dung 5) beschreiben. 

 

 

Abb. 3: Qualität des Grenz- und Gebäudenachweises  

(Jahresbericht NRW 2015) 

 

 

Abb. 4: Qualität des Flächennachweises  

(Jahresbericht NRW 2015) 

 

 

 

 

 

Abb. 5: Neuvermessene Flächen im Ennepe-Ruhr-Kreis 

(Ennepe-Ruhr-Kreis, Katasterbehörde, Stand 2016) 

Erschwerend zu den in Abbildung 3 dargestellten Ver-

hältnissen kommt hinzu, dass aus organisatorisch-

technischen Gründen bei der Aufstellung der digitalen 

Liegenschaftskarte bezüglich der Punktintegration  

(Nr. 3.1 Abs. 1 LiegKartErl. 1997) nur eine Teilintegrati-

on von Punkt- und Grundrissnachweis bezüglich der 

zum damaligen Zeitpunkt vorliegenden Vermessungs-

punkte im DHDN90/Netz77 realisiert wurde. Eine 

„Restmenge“ von etwa 380000 Vermessungspunkten 

der preußischen Landesaufnahme (ehemalige Lage-

status 101, 001…) wurden nicht in das 

DHDN90/Netz77 überführt, sondern erst im Jahr 2013 

in das ETRS89/UTM32 transformiert. Diese Punkte 

sind somit derzeit nicht in die Liegenschaftskarte inte-

griert (Punktort_AU). Sie werden nach und nach durch 

ein spezielles Homogenisierungsverfahren den ent-

sprechenden grafischen (digitalisierten) Punkten zu-

geordnet (siehe auch Nr. 9.2.3.1 LiegKatErl. 2009). 

Insbesondere im Außenbereich (Ortsrand-, Gehöft-, 

Feld- und Waldlagen) bestehen nach wie vor erhebliche 

Defizite in der geometrischen Qualität der Liegen-

schaftskarte. Dies ist zum einen in der Kartier- und 

Zeichengenauigkeit der analogen Flurkarten (überwie-

gend Inselkarten im Maßstab 1:2500) und der Qualität 

ihrer Umstellung auf digitale Führung (Passpunktdich-

te/-verteilung), zum anderen in der nicht vollständigen 

Berücksichtigung des bestehenden Katasterzahlen-

werkes begründet. Eine durchgreifende Substanzver-

besserung hat insbesondere in den Außenbereichen in 

den letzten zwei Jahrhunderten nicht stattgefunden. 

Es ergeben sich daher in nicht wenigen Fällen Konstel-

lationen, wie sie in Abbildung 6 dargestellt sind; im vor-
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liegenden Fall ist die Liegenschaftskarte um einen 

Absolutbetrag von 6 m fehlerhaft georeferenziert. Der 

Liegenschaftskarte liegen im vorliegenden Fall als 

festgestellt geltende Grenzen aus Fortführungsver-

messungen der Jahre 1925, 1933 und 1980 zugrunde. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6: Fehlerhafte Liegenschaftskarte  

(Ennepe-Ruhr-Kreis, Katasterbehörde) 

Im Beispiel der Abbildung 6 ist die Liegenschaftskarte 

nachbarschaftlich richtig, allerdings absolut fehlerhaft 

gelagert. In vielen Fällen bestehen aber zudem auch 

erhebliche nachbarschaftliche Störungen, wie Abbil-

dung 7 zeigt. Die schwarze Farbe kennzeichnet die 

fehlerhafte Liegenschaftskarte, die rote Farbe die be-

reinigte Liegenschaftskarte. Der Liegenschaftskarte 

liegen im vorliegenden Fall festgestellte Grenzen aus 

Fortführungsvermessungen der Jahre 1973, 1991 und 

2009 zugrunde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7: Liegenschaftskarte vor/nach der Erneuerung 

(schwarz/rot; Ennepe-Ruhr-Kreis, Katasterbehörde) 

In den Bereichen des Ennepe-Ruhr-Kreises, in denen 

der Urvermessung keine Parzellar- oder Stück-

vermessungen zugrunde lagen, sondern ältere 

Vermessungen nutzbar gemacht wurden oder Flächen 

aus alten Teilungsregistern übernommen wurden (so-

genanntes figuriertes und renoviertes Kataster, siehe 

Osthoff 1950, S. 148 ff.), bestehen in der Liegen-

schaftskarte absolute Lageverschiebungen und Fehler 

in den „Steinbreiten“ in einer Größenordnung von bis 

zu 30 m in Ausnahmefällen. In diesen Bereichen wer-

den – anstelle der im Abschnitt 4.2.2 beschriebenen 

Geometrievermessungen – von Amts wegen umfang-

reiche Grenzvermessungen einschließlich Grenzfest-

stellungs- und Abmarkungsverfahren (§ 19 ff. Verm-

KatG NRW) durchgeführt.  

Neben den beschriebenen geometrischen Unzuläng-

lichkeiten der Liegenschaftskarte bestehen zudem im 

Außenbereich größtenteils erhebliche Aktualitätsdefi-

zite im Nachweis der Nutzungsarten und der (kataster-

mäßig eingemessenen) Gebäude. 

4.2 Vorgehensweise 

4.2.1 Allgemeines 

Die Frage, wann die Nachweise des Liegenschaftskata-

sters zu erneuern sind, hat sich an der Zweckbestim-

mung des Liegenschaftskatasters, dem Aktualitäts- 

und Erneuerungsgebot (Abschnitt 2.2) zu orientieren. 

Die diesen Prinzipien genügenden – katasterrechtli-

chen und vermessungstechnischen – Standards äu-

ßern sich insbesondere in 

:::: festgestellten und abgemarkten Grundstücks-

grenzen,  

:::: genauen und zuverlässigen Koordinaten der 

Grundstücksgrenzen im einheitlichen geodäti-

schen Raumbezug (ETRS89/UTM32, Koordina-

tenkataster) sowie dementsprechenden Flächen-

angaben,  

:::: aktuellen Nutzungsarten und aktuellen Gebäude-

nachweisen. 

Aufgrund der im Abschnitt 4.1 genannten Zahlen kann 

davon ausgegangen werden, dass insbesondere im 

Außenbereich die Nachweise des Liegenschaftskatas-

ters den vorgenannten Standards nicht genügen. Es ist 

daher notwendig, die Nachweise des Liegenschaftska-

tasters grundlegend zu erneuern. Das Ziel, die vorge-

nannten Standards flächendeckend für den Kataster-

amtsbezirk des Ennepe-Ruhr-Kreises in absehbarer 

Zeit zu realisieren, muss als utopisch bezeichnet wer-

den. Bezüglich der geometrischen Genauigkeit der 

Liegenschaftskarte besteht die vorrangige Aufgabe 

darin, die erhebliche Bandbreite an unterschiedlichen 
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Genauigkeiten, die den jeweiligen Stand der Vermes-

sungstechnik der letzten zwei Jahrhunderte wiederge-

ben, zu verringern. Anzustreben ist eine gleichmäßig 

gute Basisgenauigkeit (Gomille 2014, S. 178). 

Nach Fertigstellung der digitalen Liegenschaftskarte 

im Jahr 2010 sind vor dem Hintergrund der mangeln-

den geometrischen Qualität und inhaltlichen Aktualität 

der Liegenschaftskarte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter aus den Bereichen ALK-Ersterstellung und Auf-

nahmepunktfeld organisatorisch gebündelt und mit 

Maßnahmen zur Erneuerung des Liegenschaftskatas-

ters betraut worden. 

Wie bereits in Abschnitt 2.2 gezeigt wurde, bestehen in 

Nordrhein-Westfalen derzeit keine konkreten Verfah-

rensregelungen zur Katastererneuerung, insbesondere 

auch nicht zur geometrischen Verbesserung der Lie-

genschaftskarte. In Anlehnung an die in Brandenburg, 

Niedersachsen und Rheinland-Pfalz bestehenden Kon-

zepte (Abschnitt 3) wurde für den Ennepe-Ruhr-Kreis 

eine Vorgehensweise entwickelt, die sich grob durch 

die nachfolgenden Punkte umreißen lässt: 

:::: Geometrieverbesserung durch Neuberechnung 

mit vorhandenen Messwerten (gegebenenfalls un-

ter Hinzunahme von Ergänzungsvermessungen) 

und anschließender Homogenisierung (Abschnitt 

4.2.2)  

:::: Flächenberichtigung (Abschnitt 4.2.3)  

:::: Aktualisierung des Gebäudenachweises und der 

tatsächlichen Nutzung (Abschnitt 4.2.4)  

:::: Vereinigung von Grundstücken (Abschnitt 4.2.5) 

4.2.2 Geometrieverbesserung 

Der Neuberechnung mit vorhandenen Messwerten 

liegen folgende Grundsätze zugrunde: 

1. Die in den Liegenschaftsangaben (§ 11 Abs. 4 Verm-

KatG NRW, insbesondere Koordinaten) und in den 

Liegenschaftskatasterakten (§ 8 Abs. 3 DVOzVerm-

KatG NRW) enthaltenen Maßzahlen und Geometrien 

sollen 1:1 in der Liegenschaftskarte abgebildet werden 

(Neuberechnung mit vorhandenen Messwerten,  

Nr. 46.1 Abs. 1 lit. b VPErl. 1996; vgl. auch Nr. 3.1 Abs. 2 

LiegKatErl. 2009). Angestrebt wird die Identität von 

Zahl (Feldmaße, Vermessungszahlen, Koordinaten; 

„Katasterzahlenwerk“) und Karte (digitalisierte Flur-

karte) (vgl. Gomille 2014, S. 166). 

2. Für die Neuberechnung ist der katasterrechtliche 

Status einer Grenze (festgestellt, nicht festgestellt,  

§ 19 Abs. 1 VermKatG NRW, § 16 Abs. 5 DVOzVerm-

KatG NRW) unerheblich. Nicht festgestellte Grenzen 

der Urvermessung werden in der Regel allerdings nicht 

neu berechnet, sondern „nur“ homogenisiert. Grenzen 

aus Stückvermessungen (Anweisungen von 1868 und 

1877, siehe Abschnitt 2.1), die als nicht festgestellte 

Grenzen anzusehen sind (§ 16 Abs. 5 DVOzVermKatG 

NRW), werden aufgrund ihrer sowohl in katasterrecht-

licher als auch in vermessungstechnischer Hinsicht 

hoch einzustufenden Qualität (Grenzanerkennung in 

Verlesungsprotokollen; homogene Triangulation, Poly-

gonierung und Stückvermessungen) vollständig neu 

berechnet. Gebäude-/Bauwerkspunkte „gut passen-

der“ Gebäude werden – im Gegenteil zu „schlecht 

passenden“ Gebäuden – im Regelfall nicht koordiniert 

(Einzelfallentscheidung). Markante und vermarkt 

nachgewiesene sonstige Vermessungspunkte (Linien-

punkte, Kleinpunkte) werden vollständig koordiniert. 

3. Die Neuberechnung erfolgt ausschließlich mittels 

Ausgleichungsverfahren (Nr. 46.2 Abs. 1 VPErl. 1996), 

eingesetzt wird das Programm WinKAFKA©. Ausglei-

chungsverfahren ermöglichen es, Beobachtungen 

unterschiedlicher Herkunft (grafisch, orthogonal, po-

lar, Koordinaten) und unterschiedlicher Genauigkeit 

durch Berücksichtigung entsprechender Beobach-

tungsgewichte simultan auswerten zu können (Ben-

ning 2009, S. 7). Die Maßzahlen und Geometrien wer-

den entsprechend ihrer Entstehungsgenauigkeit ge-

wichtet (Rembold 2017). Für Messbandstrecken lassen 

sich die Gewichte aus den größten zulässigen Abwei-

chungen für Streckenvergleiche (VPErl. 1996,  

Anlage 3, Nr. 3.32) ableiten. Für eine 100-m-Strecke 

ergeben sich beispielsweise Gewichte in der Größen-

ordnung von ± 0,08 m für ab 1896 durchgeführte Fort-

führungsvermessungen, von ± 0,05 m für ab 1955 

durchgeführte Fortführungsvermessungen und von  

± 0,02 m für ab 1996 durchgeführte Fortführungsver-

messungen. 

4. Im Bereich von Orts- und Ortsrandlagen soll durch 

die Neuberechnung eine durchschnittliche lokale 

Standardabweichung der Punktlage kleiner ±0,15 m 

und im Bereich von Feldlagen eine durchschnittliche 

lokale Standardabweichung von kleiner ±0,3 m er-

reicht werden. Diese Genauigkeit ist abgeleitet aus der 

Kartiergenauigkeit einer analogen Liegenschaftskarte 

im Maßstab 1:1000 und wird auch durch Nutzerbefra-

gungen bestätigt (vgl. auch Bertram/Siepert 2009  

S. 4). Ausgehend von dem elementaren geodätischen 

Prinzip „So genau wie möglich, aber nicht genauer als 

erforderlich.“ (Witte/Sparla 2015, S. 2) wird eine Geo-

metrieverbesserung nur dann durchgeführt, wenn sie 
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im Ergebnis für den Nutzer erkennbar ist (vgl. LVerm-

Geo RLP 2010, Nr. 1 und 2.a). Dies entspricht der Rege-

lung in Nummer 3.1 Absatz 2 des Liegenschaftskatas-

tererlasses von 2009, wonach durch die technische 

Umsetzung des rechtlich verbindlichen Originärnach-

weises (Liegenschaftskatasterakten, § 8 Abs. 3 DVOz-

VermKatG NRW) in digitale Kartendaten bedingte Ab-

weichungen hinnehmbar sind, soweit sie in der Darstel-

lungsgenauigkeit des Erfassungsmaßstabes der ur-

sprünglichen Digitalisierung begründet sind. In vielen 

Orts- und Ortsrandbereichen liegen die vorgenannten 

Genauigkeiten schon vor; die Erneuerungsmaßnahmen 

reduzieren sich hier auf die in Abschnitt 4.1 genannte 

Integration der Vermessungspunkte der preußischen 

Landesaufnahme in die Liegenschaftskarte. 

5. Ist die unter Nummer 4 genannte Genauigkeit aus 

dem bestehenden Zahlenwerk nicht erreichbar, wer-

den entsprechende Liegenschaftsvermessungen  

(§ 12 Nr. 1 VermKatG NRW, „Koordinierung von Grund-

stücksgrenzen“) seitens der Katasterbehörde durch-

geführt oder an Öffentlich bestellte Vermessungsinge-

nieurinnen und Öffentlich bestellte Vermessungsinge-

nieure vergeben. Die Vermessungspunkte (Grenz-, 

Gebäude-, Klein-/Linienpunkte) werden mittels Polar-

und GNSS-Verfahren so aufgemessen, dass die mittels 

flächenhafter Ausgleichung berechneten Koordinaten 

in der Genauigkeitsstufe GST 2100 (Koordinatenkatas-

terqualität) festgesetzt werden können. Der Nachweis 

der Vermessungsergebnisse erfolgt in Fortführungs-

rissen und den entsprechenden Ergänzungsprotokol-

len (ETRS89-Einführungserlass 2004, Anlage 6, Proto-

kolle A bis J). Die Grenzuntersuchung erfolgt rechne-

risch. Anstelle der klassischen 3-Punkte-Methode wer-

den beim Übergang vom Orthogonalkataster in das 

Koordinatenkataster – in Anlehnung an die bei Fuhr-

mann (2010, S. 164 f.) beschriebene 4-Punkte-

Methode – stets vier Punkte der Untersuchung von 

Grenzgeraden und Messungslinien zugrunde gelegt. 

Auch vor dem Hintergrund der sehr eng gefassten 

größten zulässigen Abweichungen bei geometrischen 

Bedingungen (Nr. 52.5 VPErl. I 1974/1977: 0,05 m;  

Nr. 40.6 VPErl. 1996: 0,04 m) ist die 4-Punkte-

Methode sehr von Vorteil. 

6. Grundsätzlich wird die Katastererneuerung in größe-

ren zusammenhängenden Gebieten durchgeführt  

(Nr. 45.2 Abs. 1 VPErl. 1996). Das bisher kleinste Er-

neuerungsgebiet umfasste eine Fläche von weniger als 

einem Hektar, das bisher größte Gebiet umfasste 155 

Hektar (Durchschnitt 21 Hektar). Aufgrund bestimmter 

Nutzeranforderungen werden ausgewählte Bereiche 

bevorzugt erneuert.  

Die nach den vorstehenden Nummern 1 bis 6 neu ko-

ordinierten Vermessungspunkte erhalten  

:::: die Genauigkeitsstufe GST 2100, wenn sie mittels 

einer Liegenschaftsvermessung (Nummer 5) be-

stimmt worden sind,  

:::: die Genauigkeitsstufe GST 2300, wenn sie be-

rechnet worden sind. 

Der ALKIS®-Objektartenkatalog NRW (LiegKatErl. 

2009, Anhang, dort Anlage 3 zum Pflichtenheft NRW) 

sieht zwar eine weitergehende Differenzierung bei der 

Vergabe der Genauigkeitsstufen mit insgesamt zwölf 

Werten vor, jedoch wird dieser Feingliedrigkeit be-

wusst nicht gefolgt, um den Vermessungsstellen über 

die im Geoportal des Ennepe-Ruhr-Kreises abzurufen-

den punktweisen Genauigkeitsübersichten einen intui-

tiv-einfachen Überblick zu verschaffen (Abbildung 8). 

Eine grüne Punktsignatur bezeichnet die Genauigkeits-

stufe GST 2100 (Koordinatenkataster), eine rote 

Punktsignatur die Genauigkeitsstufe GST 2300 (be-

rechnete Koordinaten) und eine blaue Punktsignatur 

die Genauigkeitsstufe GST 3300 (grafische Koordina-

ten). Diese „Dreiteilung“ der Genauigkeitsstufen kor-

respondiert auch mit der jeweils einzusetzenden Me-

thode der Grenzuntersuchung: Bei grünen Punktsigna-

turen ist in der Regel die Koordinate maßgebend  

(Nr. 5.41 FortfVErl.), bei roten Punktsignaturen ist der 

Nachweis der Grenzuntersuchung in der Regel über die 

entsprechenden orthogonalen oder polaren Bestim-

mungselemente zu führen (Nr. 5.42 FortVErl.), bei 

blauen Punktsignaturen ist die Grenze in der Regel 

nicht festgestellt und entsprechend zu ermitteln  

(§ 16 Abs. 1 DVOzVermKatG NRW).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8: Übersicht über die Genauigkeitsstufen  

(Ennepe-Ruhr-Kreis, Katasterbehörde) 
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Der teilweise in Veröffentlichungen (zum Beispiel Be-

zirksregierung Köln 2011, Nr. 6; Gielsdorf/Hoffmann 

2012) und neuerdings auch in Vorschriften (Nr. 32.2 

Abs. 3 und 4 ErhE-Entwurf) vertretenen Auffassung, 

Koordinaten mit Koordinatenkatasterqualität könnten 

auch mittels Neuberechnung mit vorhandenen Mess-

werten oder Transformation erhalten werden, wird 

ausdrücklich nicht gefolgt. Bei einem solchen Verfah-

ren kann nicht sichergestellt werden, dass der durch 

Grenzzeichen oder dauerhafte Grenzeinrichtungen 

gekennzeichnete örtliche Grenzverlauf nach der häus-

lichen Koordinierung durch die gefundenen Koordina-

ten hinreichend – das heißt mit einer größten zulässi-

gen Abweichung von 0,08 m beziehungsweise 0,12 m 

(VPErl. 1996, Anlage 3, Nr. 3.23) oder nunmehr sogar 

0,06 m (ErhE-Entwurf, Anlage 5, Nr. 2.1 Abs. 1) – re-

präsentiert wird (Rembold 2012, S. 274). Vielmehr ist 

Rose (2013) zuzustimmen, nach dem das vorbeschrie-

bene, ausgleichungsgestützte Verfahren eben „keine 

endgültigen Ergebnisse“ liefert. Den Vermessungsstel-

len werden in den katastererneuerten Gebieten best-

möglich berechnete Koordinaten zum Aufsuchen der 

Vermessungspunkte, aber keine im Sinne des Koordi-

natenkatasters maßgebenden Koordinaten bereitge-

stellt. 

Im Anschluss an die vorbeschriebene Neuberechnung 

(Nummern 1 bis 6) wird der bestehende geometrische 

Nachweis der Liegenschaftskarte an die neu bestimm-

te, lagerichtige Geometrie unter Berücksichtigung des 

Prinzips der Nachbarschaft und unter gleichzeitigem 

Erhalt der geometrischen Bedingungen angepasst 

(Homogenisierung, Nr. 9.2.3.1 Abs. 2 LiegKatErl. 

2009). Hierzu wird das am Geodätischen Institut der 

Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule 

(RWTH) Aachen entwickelte Programm KATHOM® 

eingesetzt. Das Programm ist in der Literatur umfang-

reich behandelt worden (Literaturangaben unter 

http://www.gia.rwth-

aachen.de/Publikationen_Kartenhomogenisierung). 

Im Zusammenhang mit den Arbeiten zur Ersterfassung 

der Amtlichen Basiskarte ist die dringende Notwendig-

keit zur Geometrieverbesserung der Liegenschaftskar-

te noch einmal sehr deutlich geworden. Für Arbeiten 

zur Beschleunigung des Aufbaus der Amtlichen Basis-

karte werden daher seitens des Landes entsprechende 

Finanzmittel zur Verfügung gestellt (§ 2 Abs. 1 Satz 2 

VermKatG NRW, § 2 Abs. 2 DVOzVermKatG NRW). Mit 

diesen Finanzmitteln werden Öffentlich bestellte Ver-

messungsingenieurinnen und Öffentlich bestellte Ver-

messungsingenieure im Wege der freihändigen Verga-

be mit der Durchführung von Liegenschaftsvermes-

sungen (§ 12 Nr. 1 VermKatG NRW, „Koordinierung von 

Grundstücksgrenzen“) beauftragt. Wie bei den oben 

genannten Liegenschaftsvermessungen der Kataster-

behörde (Nummer 5) werden die Vermessungspunkte 

mittels Polar-und GNSS-Verfahren so aufgemessen, 

dass die mittels flächenhafter Ausgleichung berechne-

ten Koordinaten in der Genauigkeitsstufe GST 2100 

(Koordinatenkatasterqualität) festgesetzt werden 

können. Der Schwerpunkt der Vergaben liegt dabei auf 

der Bestimmung von identischen Vermessungspunk-

ten örtlicher (orthogonaler oder polarer) Koordinaten-

systeme.  

Im Gegensatz zur flächenhaften Vorgehensweise sind 

für die vorgenannten Vergaben vorab Bereiche auszu-

wählen, in denen die geometrische Genauigkeit der 

Liegenschaftskarte nicht ausreichend ist. Kriterien für 

eine solche Gebietsauswahl sind  

:::: die Abweichungen zwischen Liegenschaftskarte 

und Orthophoto (visueller Vergleich von Straßen, 

Wegen und Hoflagen im Außenbereich),  

:::: die Maßstäbe des analogen Flurkartenwerks (In-

selkarten, Maßstab 1:2500),  

:::: die Bereiche großer Verschiebungen und geringer 

Passpunktdichten in den Homogenisierungsüber-

sichten, die bei der ALK-Erstellung angefertigt 

wurden,  

:::: die Verteilung bereits koordinierter Vermessungs-

punkte (Genauigkeitsstufe GST ≤ 2300),  

:::: die Gebiete ohne Aufnahmepunktfeld (Sichtung 

des Katasterzahlenwerks bezüglich örtlicher Sys-

teme und örtlicher Koordinaten). 

4.2.3 Flächenberichtigungen 

Nach Abschluss der Geometrieverbesserung (Ab-

schnitt 4.2.2) liegen im Regelfall für einen Großteil der 

Vermessungspunkte Koordinaten der Genauigkeitsstu-

fe GST 2300 (oder GST 2100) vor, so dass ein Ver-

gleich der aus diesen Koordinaten berechneten Fläche 

und der amtlichen Fläche (Buchfläche) vorgenommen 

werden kann. Bedauerlicher Weise sind mit dem In-

krafttreten des Liegenschaftskatastererlasses neben 

einigen Bestimmungen zur Flächenberechnung insbe-

sondere auch die bisher in Abschnitt VIII des Fortfüh-

rungserlasses von 1990 enthaltenen größten zulässi-

gen Abweichungen für Flächenermittlungen ersatzlos 

weggefallen; diese waren auch beim Vergleich der aus 

den Koordinaten berechneten Fläche mit der amtlichen 

Fläche zugrunde zu legen (Nr. 9.2 Abs. 3 FortfErl.).  
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Beim Ennepe-Ruhr-Kreis wird die vorgenannte Rege-

lung des Fortführungserlasses weiterhin angewendet. 

Als Kriterium für die Berichtigung der amtlichen Fläche 

werden die größten zulässigen Abweichungen der 

Spalte B (Flächenermittlung aus Feldmaßen älterer 

Vermessungen oder aus Koordinaten der Lagegenau-

igkeitsstufe 3) zugrunde gelegt. Die größte zulässige 

Abweichung DF einer Fläche F beträgt DF = 0,0003F + 

0,3√F (FortfErl., Abschnitt VIII; zur Entstehung der 

Fehlergrenzen siehe Pinkwart 1955b). Werden die vor-

genannten Abweichungen überschritten, wird die be-

rechnete Fläche als amtliche Fläche eingeführt, an-

sonsten wird die amtliche Fläche beibehalten.  

Die Frage der Beibehaltung der amtlichen Fläche und 

der Einführung der neu ermittelten Fläche ist in der 

Geschichte des Liegenschaftskatasters schon von 

Seiten der Vorschriften sehr unterschiedlich gehand-

habt worden (siehe dazu ausführlich: Pinkwart 1955a, 

S. 205 ff.). Auch die Frage nach der Herkunft und da-

mit der Qualität der jetzigen amtlichen Flächen ist für 

eine Vielzahl von katastererneuerten Grundstücken 

nur mit erheblichem Aufwand zu ermitteln. Somit ist 

die Frage, welche Flächenangabe (amtlich oder neu 

berechnet) „besser“ ist, im Regelfall nicht leicht zu 

beantworten. Die vorstehenden Überlegungen führten 

zu einer Entscheidung zugunsten der amtlichen Fläche 

(für den Fall, dass die größten zulässigen Abweichun-

gen der Spalte B nicht überschritten werden). Der 

bestehenden amtlichen Fläche wird somit im Regelfall 

der Vorrang eingeräumt. Dynamische Flächen (Küh-

bach 2007, S. 365 f.), wie sie sich durch jede weitere 

Liegenschaftsvermessung ergeben könnten, werden 

somit ausgeschlossen. 

Eine abschließende Identität von berechneter Fläche 

und amtlicher Fläche wird somit erst erreicht werden, 

wenn alle Grenzpunkte eines Grundstücks in Koordina-

tenkatasterqualität festgesetzt sind.  

4.2.4 Aktualisierung des Gebäudenachweises 

und der tatsächlichen Nutzung 

Bei der Aktualisierung des Gebäudenachweises und 

der tatsächlichen Nutzung kommen im Ennepe-Ruhr-

Kreis Standardverfahren zum Einsatz, so dass hier nur 

einige kurze Ausführungen gemacht werden. 

Beim Gebäudenachweis bestehen erhebliche Aktuali-

tätsdefizite, und zwar sowohl bezüglich der vor 1972 

als auch der nach 1972 errichteten Gebäude. Die feh-

lenden, vor 1972 errichteten Gebäude werden anhand 

historischer Luftbilder identifiziert und mittels von 

Amts wegen durchgeführter Liegenschaftsvermessun-

gen koordiniert. Insbesondere im Außenbereich wer-

den vormals bereits auf die Grundstücksgrenzen mit-

tels Einbindeverfahren eingemessene Gebäude mittels 

Polar-und GNSS-Verfahren erneut aufgemessen, um 

geeignete Anschlusspunkte für die im Abschnitt 4.2.2 

beschriebene Neuberechnung zu haben. Die Aktuali-

sierung des Nachweises der nach 1972 errichteten 

Gebäude erfolgt über das Verfahren gemäß § 16 Abs. 2 

und 3 VermKatG NRW unabhängig davon, ob das Ge-

bäude schon vor 10, 20, 30 oder mehr Jahren errichtet 

worden ist. Die seit 1972 bestehende Gebäudeeinmes-

sungspflicht (§ 10 Abs. 2 VermKatG NW 1972) ruht 

bekanntlich wie eine öffentliche Last auf einem Grund-

stück (Mattiseck/Seidel 2015, S. 93). Auch ein langer 

Zeitraum zwischen der Einführung der Gebäudeein-

messungspflicht und der Errichtung des Gebäudes 

einerseits sowie der Durchsetzung der Einmessungs-

pflicht andererseits vermag hieran nichts zu ändern 

(so zum Beispiel OVG NRW, Beschluss vom 

20.04.2015, 14 A 2395/12 mit weiteren Nachweisen). 

Die Aktualisierung der Angaben zur tatsächlichen Nut-

zung erfolgt weitestgehend mittels Auswertung von 

Orthophotos. Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat dazu das 

Kreisgebiet ab 2001 alle drei beziehungsweise vier 

Jahre befliegen lassen (mittlere Bodenauflösung zu-

nächst ± 0,30 m, nunmehr ± 0,08 m). Zur Ersterfas-

sung der Amtlichen Basiskarte, insbesondere zur Er-

mittlung und Überprüfung der Gebäudefunktionen, 

sind in 2016 zudem Schrägluftbilder für die Stadt 

Sprockhövel beauftragt worden (mittlere Bodenauflö-

sung schräg/senkrecht ± 0,15 m). 

Bezüglich der Angaben der tatsächlichen Nutzung 

bestehen insbesondere in den Außenbereichen (Orts-

rand-, Gehöft-, Feld- und Waldlagen) des Ennepe-Ruhr-

Kreises erhebliche Defizite in der Aktualität und der 

Geometrie. In diesen Bereichen werden die Angaben 

der tatsächlichen Nutzung im Anschluss an die unter 

Nummer 4.2.2 beschriebene Geometrieverbesserung 

zum größten Teil neu erfasst. Die im Nutzungsarten-

katalog NRW (LiegKatErl. 2009, Anlage 1) vorgegebene 

Mindestgröße von 300 m² für geringer wertige Nut-

zungsarten ist zu filigran bemessen. Die im Zusam-

menhang mit den derzeitigen Harmonisierungsbestre-

bungen zwischen ALKIS® und ATKIS® angedachte 

Erfassungsuntergrenze von 5000 m² für landwirt-

schaftliche Flächen ist aus Sicht der Nutzer und einer 

übersichtlichen Katasterführung als ausreichend an-

zusehen (Ostrau 2016, S. 278 f.). Es bleibt zu hoffen, 

dass die vorgenannte Erfassungsuntergrenze ihren 

Weg in die nordrhein-westfälischen Vorschriften finden 

wird.  

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass in der modernen 

Landwirtschaft die Nutzung einem dauernden Wechsel 
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unterliegt, der bei einem dreijährigen Aktualisierungs-

rhythmus (Nr. 8.1 Abs. 2 ErhE-Entwurf) nicht im Lie-

genschaftskataster abgebildet werden kann. Ausge-

hend von der seit dem 8. Jahrhundert nachweisbaren 

Dreifelderwirtschaft haben sich in der heutigen mo-

dernen Landwirtschaft verschiedene Fruchtfolgesys-

tematiken (zum Beispiel Rheinische Fruchtfolge, 

Fruchtwechselwirtschaft, Doppelfruchtwechselwirt-

schaft; siehe im Einzelnen: Diepenbrock et al. 2016,  

S. 38) herausgebildet. Aus Gründen des Bodenschut-

zes und der Nährstoffanreicherung werden zwischen 

zwei Hauptfrüchten sogenannte Zwischenfrüchte 

(Sommerzwischenfrüchte, Winterzwischenfrüchte) 

angebaut (Diepenbrock et al. 2016 S. 39). Je nach 

Zeitpunkt der Aktualisierung der Angaben der tatsäch-

lichen Nutzung werden die Zwischenfrüchte (wie zum 

Beispiel Weidelgras, Klee-/Grasgemische, Legumino-

sen) seitens der Katasterverwaltung als Grünland iden-

tifiziert, obwohl diese Flächen eher dem Ackerbau 

(„Flächen, die dem feldmäßigen Anbau von Pflanzen 

dienen“; LiegKatErl. 2009, Anlage 1) zugerechnet wer-

den müssten. Auch wenn ein Acker aus der allgemei-

nen Fruchtfolge ausgegliedert wird und zum Beispiel 

drei Jahre lang mit Luzernen bestellt wird (sogenann-

ter Springschlag; Diepenbrock et al. 2016 S. 42), kann 

dies nicht dazu führen, dass die Katasterverwaltung 

stets die Angaben der tatsächlichen Nutzung hinter-

fragen muss. Auch hier sollte das Gebot greifen, sich 

auf das Wesentliche zu beschränken, und für landwirt-

schaftlich genutzte Flächen auch nur eine Nutzungsart 

(31000 Landwirtschaft) anstelle der derzeit dreizehn 

Nutzungsarten geführt werden. Wie bei Ostrau (2016, 

S. 279) berichtet wird, sei „aus Sicht einiger staatlicher 

organisierter Geoinformationsverwaltungen“ die „hohe 

Inhaltsdichte und Datenaktualität auf ALKIS®-Basis“ 

ohnehin nicht leistbar. Dem ist auch aus Sicht einer in 

Nordrhein-Westfalen auf lokaler Ebene nicht staatlich, 

sondern kommunal organisierter Vermessungsverwal-

tung zuzustimmen. 

4.2.5 Vereinigung von Grundstücken 

Es ist schon seit jeher das erste Gebot bei der Führung 

des Liegenschaftskatasters gewesen, die Anzahl der 

Flurstücke zu minimieren (so zum Beispiel früher:  

§ 27 Nr. 11 Anweisung II 1896; heute: Nr. 9.2.1 Abs. 4 

LiegKatErl. 2009). Im Ennepe-Ruhr-Kreis ist daher die 

Vereinigung von Grundstücken beziehungsweise die 

Verschmelzung von Flurstücken auch fester Bestand-

teil der Erneuerungsmaßnahmen. Der Aufwand ist 

erheblich, da die Anträge – in Gegenwart der Eigentü-

merinnen und Eigentümer – öffentlich beurkundet 

oder öffentlich beglaubigt werden müssen (§ 17 Verm-

KatG NRW). Für die öffentliche Beurkundung oder 

öffentliche Beglaubigung eines Antrages auf Grund-

stücksvereinigung als auch für die Eintragung einer 

Grundstücksvereinigung im Grundbuch werden keine 

Gebühren erhoben (VermWertGebO NRW, Tarifstelle 

1.4 VermWertGebT; GNotKG, KV 14160 Ziff. 3).  

Es sei an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass die Gebührenfreiheit bei Grund-

stücksvereinigungen auf Seiten der freiwilligen Ge-

richtsbarkeit nicht davon abhängig ist, ob die im Ver-

messungs- und Katastergesetz NRW benannten Be-

amtinnen und Beamten (§ 17 Abs. 1 und 2) oder eine 

Öffentliche bestellte Vermessungsingenieurin oder ein 

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur den An-

trag öffentlich beurkundet beziehungsweise öffentlich 

beglaubigt haben. Ausschlaggebend ist ausschließlich 

die Bescheinigung der Katasterbehörde, dass die 

Grundstücke örtlich und wirtschaftlich ein einheitliches 

Grundstück darstellen (GNotKG, KV 14160 Ziff. 3).  

Bei Flurstücken, die im Grundbuch unter einer einzigen 

laufenden Nummer gebucht sind (Grundstück im Sin-

ne des Grundbuchrechts), werden die Eigentümerin-

nen und Eigentümer von der Katasterbehörde ange-

schrieben (Anhörung, § 28 Abs. 1 VwVfG NRW), ob sie 

mit einer von Amts wegen durchzuführenden Ver-

schmelzung der Flurstücke einverstanden sind. Auch 

hierdurch kann – wie die Erfahrung zeigt – die Anzahl 

der Flurstücke deutlich minimiert werden. 

Bei den kreisangehörigen Gemeinden müssen die Ver-

einigungsanträge nicht öffentlich beurkundet oder 

öffentlich beglaubigt werden. Nach § 29 Absatz 3 der 

Grundbuchordnung sind Erklärungen oder Ersuchen 

einer Behörde, auf Grund deren eine Eintragung vorge-

nommen werden soll, zu unterschreiben und mit Siegel 

oder Stempel zu versehen. Im Sprachgebrauch der 

freiwilligen Gerichtsbarkeit ist ein „Siegel“ ein Präge-

siegel und ein „Stempel“ ein Farbdrucksiegel (Zim-

mermann 1971). Für Vereinigungsanträge ist ein Farb-

drucksiegel ausreichend. Die Bescheinigung der örtli-

chen und wirtschaftlichen Einheit erfolgt durch die 

Katasterbehörde, was auf Seiten der freiwilligen Ge-

richtsbarkeit bei der Eintragung der Vereinigung zur 

Gebührenbefreiung führt. In Zusammenarbeit mit den 

kreisangehörigen Gemeinden des Ennepe-Ruhr-

Kreises, in denen die Erneuerungsmaßnahmen 

schwerpunktmäßig durchgeführt wurden, konnte die 

Anzahl der Flurstücke insbesondere im Straßenbereich 

erheblich reduziert und damit der Katasternachweis 

übersichtlicher gestaltet werden. 

Das vorgenannte, auf § 29 Absatz 3 der Grundbuch-

ordnung fußende Verfahren ist übrigens bei allen Be-

hörden anwendbar, die unter den Behördenbegriff der 

Grundbuchordnung fallen. Hierzu zählt zum Beispiel 
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auch der Kirchenvorstand einer katholischen Kirchen-

gemeinde; er ist siegelführende Behörde im Sinne des 

§ 29 Absatz 3 der Grundbuchordnung (so zum Bei-

spiel: Beschluss OLG Hamm vom 29.09.2010, I-15 W 

615/10 mit weiteren Nachweisen). 

4.2.6 Metadaten und Dokumentation 

Die nach der beschriebenen Vorgehensweise (Ab-

schnitte 4.2.2 bis 4.2.5) katastererneuerten Gebiete 

sind als flächenhafte Objekte mit entsprechenden 

Metadaten (Aktennummer, Gebietsgröße, Bearbei-

tungsstand) im Geoinformationssystem des Ennepe-

Ruhr-Kreis hinterlegt (Abbildung 9). Dort finden sich 

ebenfalls Angaben zu den Gebieten, in denen früher 

andere Verfahren zur Erneuerung des Liegenschafts-

katasters angewendet worden sind. Dabei wird diffe-

renziert zwischen Stückvermessungen (Anweisungen 

1868 und 1877), Neuvermessungen (klassisch, verein-

facht), Kartenerneuerungen und Bodenordnungsver-

fahren (Umlegung, Flurbereinigung). Den Vermes-

sungsstellen werden diese Metadaten über Herkunft 

und Qualität der Katasternachweise über das Geopor-

tal des Ennepe-Ruhr-Kreises bereitgestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9: Metadaten zu den katastererneuerten Gebieten im Geoportal des Ennepe-Ruhr-Kreises  

(Ennepe-Ruhr-Kreis, Katasterbehörde) 

Bezüglich der Dokumentation der Erneuerungsergeb-

nisse geht der Vermessungspunkterlass von 1996 

noch von einer anlogen Aufbewahrung der Berech-

nungsunterlagen aus (Nr. 47 VPErl. 1996). Aufgrund 

der fortgeschrittenen Digitalisierung im Liegenschafts-

kataster werden die Berechnungsunterlagen ein-

schließlich grafischer Übersichten, im Einzelnen für 

:::: lineare Vorberechnungen (Programmsystem 

KIVID®), 

:::: flächenhafte Berechnungen (Programmsystem 

WinKAFKA©) und 

:::: Homogenisierungen (Programmsystem  

KATHOM®) 

unter Beachtung der Kriterien in § 25 Abs. 2 der Durch-

führungsverordnung zum nordrhein-westfälischen 

Vermessungs- und Katastergesetz ausschließlich 

elektronisch gespeichert. Lediglich ein Deckblatt mit 

den erforderlichen Bescheinigungen (Nr. 11 VPErl. 
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1996) wird wegen des Unterschriftserfordernisses 

noch analog erstellt und später digital dem Geschäfts-

buch zugeführt. 

5 Ausblick 

Der vorliegende Aufsatz enthält in seinem Titel ein 

häufig bemühtes (Teil-)Zitat von Johann Friedrich 

Benzenberg (1777 – 1846). Der Mathematiker und 

Astronom Benzenberg war Leiter der Landesvermes-

sung im Herzogtum Berg und setzte sich im Vorfeld 

der Aufstellung des rheinisch-westfälischen Grund-

steuerkatasters nachdrücklich für eine enge fachliche 

Verzahnung von militärischer Landestriangulation und 

ziviler Katastertriangulation ein, konnte sich aber be-

dauerlicher Weise nicht durchsetzen (Schmidt 1960,  

S. 193 ff.). Das vollständige Zitat lautet (Benzenberg 

1818, S. 312): „Beim Cataster ist die Hauptsache, daß 

es fertig werde; – dann zweitens, daß es genau werde.“ 

Auch wenn Benzenberg in erster Linie die Genauigkeit 

der Abschätzungsarbeiten und nicht so sehr die Ge-

nauigkeit der Messung im Blick hatte (Benzenberg 

1818, S, 312 ff.), haben die verschiedenen Entwick-

lungsstufen des Liegenschaftskatasters der letzten 

zwei Jahrhunderte – Grundsteuerkataster, Eigentums-

kataster, Neues Liegenschaftskataster, Mehrzweckka-

taster, Basisinformationssystem – anscheinend noch 

nicht dazu geführt, dass die nordrhein-westfälischen 

Katasternachweise hinreichend geometrisch „genau“ 

sind. Aus einer Auswertung der Jahresberichte der 

Katasterbehörden für das Jahr 2015 ergibt sich näm-

lich für die landesweite Qualität des Grenznachweises, 

dass 14,6 % in der Qualitätsstufe „Koordinatenkatas-

ter“, 44,3 % in der Qualitätsstufe „mittlere Genauig-

keit“ und 41,0 % in der Qualitätsstufe „geringe Genau-

igkeit“ vorliegen.  

Für den Katasteramtsbezirk des Ennepe-Ruhr-Kreises 

sind die Zahlen im Vergleich dazu deutlich schlechter 

(17,3 % in der Qualitätsstufe „mittlere Genauigkeit“ 

und 66,3 % in der Qualitätsstufe „geringe Genauig-

keit“, siehe auch Abbildung 3). Bezogen auf den Regie-

rungsbezirk Arnsberg ist dies der zweithöchste Pro-

zentwert in der Qualitätsstufe „geringe Genauigkeit“, 

bezogen auf Nordrhein-Westfalen der neunthöchste 

Prozentwert. Bei den Flächenfehlern (Abweichungen 

zwischen berechneter und amtlicher Fläche > 5 %, 

siehe auch Abbildung 4) weist der Ennepe-Ruhr-Kreis 

mit einem Wert von 12,5 % aller Flurstücke den Maxi-

malwert in Nordrhein-Westfalen auf. 

Die in 2010 begonnenen Maßnahmen zur Erneuerung 

des Liegenschaftskatasters werden noch Jahrzehnte in 

Anspruch nehmen. Eine gesicherte Prognose, wann 

eine gleichmäßig gute Basisgenauigkeit (Abschnitt 

4.2.1) erreicht sein wird, ist nur schwer möglich. Mit 

den modernen Mess- und Auswerteverfahren steht 

zwar ein adäquates Handwerkszeug zur Verfügung, 

gleichwohl erfordern der Umgang mit alten, sich häufig 

widersprechenden Unterlagen, die Behandlung von 

Fehlern und Abweichungen und die Wertung der 

Vermessungen aus verschiedenen Epochen hohen 

Sachverstand (Grundmann 1993, S. 3, 20 f.). Es bleibt 

zu hoffen, dass die Katasterbehörden auch in Zukunft 

„ausreichend mit geeigneten Fachkräften“ (§ 24 Abs. 1 

VermKatG NRW) besetzt sind, um diese Aufgaben 

adäquat zu bewältigen. Gleichzeitig steht das nord-

rhein-westfälische Ministerium für Inneres und Kom-

munales in der Verpflichtung, den Katasterbehörden 

weiterhin eine ausreichend finanzielle und zusätzlich 

inhaltlich-fachliche Unterstützung bei ihren Erneue-

rungsvorhaben zukommen zu lassen (§ 2 Abs. 2 

DVOzVermKatG NRW). Letztere sollte insbesondere 

darin bestehen, den Katasterbehörden landeseinheitli-

che Verfahrensvorschriften zur Katastererneuerung – 

insbesondere auch zur Geometrieverbesserung der 

Liegenschaftskarte – an die Hand zu geben. Ein ge-

setzlich manifestierter „landeseinheitlicher Standard“ 

(§ 13 Abs. 1 VermKatG NRW) muss auch dazu führen, 

dass bei gleicher Qualität der geometriebestimmenden 

Liegenschaftsangaben (Liegenschaftskatasterakten, 

vormals Katasterzahlennachweis) auch eine gleiche 

geometrische Qualität der Liegenschaftskarte vorlie-

gen muss. 
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Vorbemerkungen zum Artikel  
„Der Ablauf eines Flurbereinigungsverfahrens aus dem Blickwinkel 
von ALKIS“
- Reminiszenz anlässlich des Ruhestandes von Herrn Ministerialrat Klaus Mattiseck - 

Joachim Thomas 

Nichts auf der Welt ist so stark wie eine 

Idee, deren Zeit gekommen ist. 

Victor Hugo 

 

Die Zusammenarbeit der Katasterbehörden und Flur-

bereinigungsbehörden ist erforderlich, seit die (dama-

ligen) Spezialkommissionen mit der Neuordnung länd-

lichen Grundbesitzes in der zweiten Hälfte des  

19. Jahrhundert zu einer „Erneuerung der Karten und 

Bücher des Grundsteuerkatasters“ beizutragen hatten. 

Die Vielzahl der seitdem erlassenen Verwaltungsvor-

schriften ist von dem Bemühen getragen, einerseits die 

gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen den in die 

Neuordnungstätigkeit involvierten Verwaltungen ver-

bindlich zu regeln, andererseits jedoch keine Zweifel an 

der fachlichen Autonomie der jeweiligen Verwaltung 

aufkommen zu lassen; das galt im Übrigen ab dem 

Beginn des 20. Jahrhundert auch für die Zusammen-

arbeit mit der Justizverwaltung in Grundbuchangele-

genheiten und später dann mit der Finanzverwaltung. 

Diese Praxis führte mitunter zu heftigen Auseinander-

setzungen unter den verantwortlichen Akteuren und 

ließ diese alle Register „administrativer Destruktion“ 

ziehen, wenn das Tun des Anderen mit Blick auf eigene 

Vorstellungen in Frage gestellt wurde; eine Reihe von 

Artikeln in den Fachzeitschriften dieser Jahre geben 

Aufschluss über die aus heutiger Sicht unverständli-

chen Auseinandersetzungen. 

Als der Verfasser dieser Zeilen im Jahre 1990 im dama-

ligen Landesamt für Agrarordnung NRW die Fachauf-

sicht für Planung und Technik in der Flurbereinigung 

übernahm, waren diese Zeiten zwar vorüber; die Zu-

sammenarbeit in dieser Zeit insbesondere mit der 

Katasterverwaltung darf als „kollegial-konstruktiv“ 

bezeichnet werden. Dennoch blieb trotz aller Offenheit 

in der Sache die Reserviertheit in Organisations- und 

Zuständigkeitsangelegenheiten, so dass die Zusam-

menarbeit mit den durch die Flurbereinigung befassten 

Behörden immer nur bilateral zu regeln war. 

Das änderte sich grundlegend, als im Rahmen der 

Entwicklung von ALKIS (Amtliches Liegenschaftskata-

sterinformationssystem) in der Katasterverwaltung 

und LEFIS (Landentwicklungsfachinformationssystem) 

in der Flurbereinigungsverwaltung deutlich wurde, 

dass anlässlich von Flurbereinigungsverfahren effizien-

te Lösungen in der Zusammenarbeit nur erreichbar 

sind, wenn die gesamten Geschäftsprozesse auf Seiten 

der jeweiligen Partner in den Blick genommen und 

tradierte Verfahrensabläufe in Frage gestellt werden. 

So lag der Gedanke nahe, die bislang in speziellen Ver-

waltungsvorschriften geregelten Einzelvorgänge in 

einen einzigen Zusammenarbeitserlass zusammenzu-

führen. Dazu mussten die „ausgetretenen Pfade“ in 

der Zusammenarbeit verlassen werden. In Ministerial-

rat Dipl.-Ing. Klaus Mattiseck im Ministerium für Inne-

res und Kommunales fand der Verfasser hierfür einen 

engagierten und kollegialen Mitstreiter.  

Eine erste Sondierung ob der Realisierbarkeit dieser 

Idee fand als Vier-Augen-Gespräch irgendwann Anfang 

2008 statt, in dem bereits die Richtung des neuen 

Ansatzes für einen Zusammenarbeitserlass abgesteckt 

werden konnte. Wir waren uns darin einig, dass ein 

Zusammenarbeitserlass alle von Neuordnungsverfah-

ren betroffenen Behörden und alle irgendwie  betroffe-

ne Verfahrensabschnitte bzw. Arbeitsvorgänge einzu-

beziehen habe. Es ging lediglich um die strategische 

Frage, wie die Bereitschaft der betroffenen Behörden 

zum Mitmachen zu erreichen sei. Die Einbeziehung der 

Justizverwaltung erschien angesichts der in der Ver-

gangenheit gescheiterten Automatisierungsversuche 

zwischen Kataster- und Grundbuchverwaltung am 

schwierigsten. Deshalb übernahm der Verfasser im 

Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz die Federführung in der 

Angelegenheit.  

Die Kontaktaufnahme mit dem Justizministerium führ-

te zu einem unerwarteten Ergebnis, denn auch hier 

wurden offene Türen für die vorgetragene Idee vorge-

funden, war doch zwischenzeitlich (2008) seitens der 

Justizverwaltung die Entscheidung gefallen, die bishe-

rigen Systeme „FOLIA/EGB“ und „SolumSTAR“ nicht 

mehr weiter zu führen, sondern durch ein objektbasie-

rendes elektronisches Grundbuch als bundeseinheitli-

ches Datenbankgrundbuch zu ersetzen. Auch seitens 

der Finanzverwaltung wurde angesichts der absehba-
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ren IT- Entwicklung in den Geschäftsbereichen von 

Liegenschaftskataster, Grundbuch und Flurbereini-

gung Zustimmung für einen umfassenden Zusammen-

arbeitserlass signalisiert.  

Nachdem in einer ersten Zusammenkunft durch die 

verantwortlichen Vertreter der involvierten Verwaltun-

gen und Ministerien die Oberziele des Projektes festge-

legt und der Rechtsrahmen durch entsprechende „Re-

gieanweisungen“ abgesteckt war, konnten die Detail-

regelungen auf Arbeitsebene entwickelt werden. 

In dieser Aufbruchsstimmung und angesichts der Er-

fahrungen mit der Neuorganisation der Fachverwal-

tungen des Jahres 2007 in Nordrhein-Westfalen wurde 

eine weitere Grundsatzentscheidung zwischen dem 

Verfasser und Herrn Mattiseck getroffen: die Zusam-

menführung der Ausbildung für die Laufbahn des ge-

hobenen vermessungstechnischen Dienstes in der 

Katasterverwaltung und in der Verwaltung für Agra-

rordnung zu der gemeinsamen Ausbildungs- und Prü-

fungsordnung für die Laufbahn des gehobenen ver-

messungstechnischen Dienstes im Land Nordrhein-

Westfalen mit den Fachrichtungen Liegenschaftskata-

ster und Flurbereinigung. Nach Wegräumen einiger 

Stolpersteine wie Besetzung und Vorsitz des Prü-

fungsausschusses, ministerielle Federführung für  

Ausbildung und Prüfung des gehobenen vermessungs-

technischen Dienstes sowie zeitlicher Umfang der 

jeweiligen fachspezifischen Ausbildungsinhalte waren 

die Details der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

wiederum auf Arbeitsebene ohne Probleme regelbar.

Mit Freude und Genugtuung konnte der Verfasser nach 

Eintritt in den Ruhestand beobachten, wie die noch 

kurz zuvor mit Klaus Mattiseck abgesteckten Ziele in 

der am 1. April 2010 in Kraft getretenen Verordnung 

über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des 

gehobenen vermessungstechnischen Dienstes im 

Lande Nordrhein-Westfalen (VAPgvD) und dem am 

20.05.2011 veröffentlichten Erlass über die Zusam-

menarbeit der Katasterbehörden, der Grundbuchäm-

ter und der Finanzämter mit den Flurbereinigungsbe-

hörden anlässlich von Bodenordnungsverfahren nach 

dem Flurbereinigungsgesetz (ZusArbErlFlurbG) erfolg-

reich umgesetzt wurden und die erwarteten Wirkungen 

entfalten konnten; Beweis für diese Einschätzung ist 

die nunmehr nach 5 Jahren anstehende Aktualisierung 

des Zusammenarbeitserlasses. 

Dank dem nunmehr in den Ruhestand scheidenden 

Klaus Mattiseck für den vertrauensvollen Gleichklang 

im Tun und beste Wünsche für künftige Herausforde-

rungen! 

 

 

Joachim Thomas 

ehemaliger Leiter der oberen Flurbereinigungsbehörde 

und vormals Referatsleiter im damaligen 

Ministerium für Umwelt- und Naturschutz,  

Landwirtschaft und Verbraucherschutz des  

Landes Nordrhein-Westfalen 
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Der Ablauf eines Flurbereinigungsverfahrens aus dem Blickwinkel 
von ALKIS  

Andreas Wizesarsky

1 Einleitung 

Mit der Umsetzung des Datenmodells des Fachinfor-

mationssystems „Landentwicklung“ (LEFIS) in eine 

Software entsteht das erste Fachinformationssystem 

auf Basis der Dokumentation zur Modellierung der 

Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens 

(GeoInfoDok). Die Software wird derzeit in Nordrhein-

Westfalen seitens der Flurbereinigungsbehörden pilo-

tiert. Durch die Nutzung der originären Objekte des 

Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems 

(ALKIS) als Grundlage für die Bearbeitung der ländli-

chen Bodenordnung mit LEFIS wird eine neue Verant-

wortungspartnerschaft zwischen der Kataster- und der 

Flurbereinigungsverwaltung begründet. 

Zum einen entsteht die Verantwortungspartnerschaft 

auf lokaler Ebene, die bei der tatsächlichen (Fort-) 

Führung des Liegenschaftskatasters zu berücksichti-

gen ist. Andernfalls können unerwünschte Verände-

rungen die Bearbeitung der Bodenordnung erschwe-

ren. Damit die Partnerschaft verantwortungsvoll gelebt 

werden kann, sind Kenntnisse in den Verfahrensabläu-

fen der jeweils anderen Verwaltung notwendig. Im 

Rahmen der Revision des „Zusammenarbeitserlasses 

Flurbereinigung“ (ZusArbErl FlurbG) wurde deutlich, 

dass der komplexe Verfahrensablauf der ländlichen 

Bodenordnung mit Bezug zu den jeweiligen Auswir-

kungen aufgearbeitet und veröffentlicht werden sollte. 

Mit dieser Thematik befasst sich der Hauptteil dieses 

Aufsatzes. 

Zum anderen entsteht eine Verantwortungspartner-

schaft auf einer abstrakten Ebene, die sich auf die 

zukünftige Fortschreibung des Datenmodells durch die 

Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen 

der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) und 

die Einführung neuer Versionen von ALKIS bezieht. 

Hierauf wird am Ende des Aufsatzes eingegangen. 

2 Zur Notwendigkeit der Beschreibung der  

technischen Zusammenarbeit 

Mit Erlass vom 16.03.2016 überarbeiteten die nord-

rhein-westfälischen Ministerien für Inneres und Kom-

munales, für Finanzen, für Justiz sowie für Klima-

schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbrau-

cherschutz die Zusammenarbeit ihrer Behörden an-

lässlich von Bodenordnungsverfahren nach dem Flur-

bereinigungsgesetz. Das Erfordernis zur Revision 

ergab sich aufgrund der abschließenden Einführung 

von ALKIS in der Kataster- und der beginnenden Pilo-

tierung und Einführung von LEFIS in der Flurbereini-

gungsverwaltung. Der neue Erlass löste damit den im 

Jahr 2011 veröffentlichten Erlass ab, welcher die Zu-

sammenarbeit auch damals schon umfassend novel-

lierte. Mit ihm reagierten die obersten Landesbehörden 

auf die Fortentwicklung und die damit verbundene 

Komplexität der technischen Zusammenarbeit und 

führten mehrere Einzelregelungen zwischen den Ver-

waltungen in einem Erlass zusammen (vgl.  

WIZESARSKY 2012). Doch dieser Erlass zur Zusam-

menarbeit, insbesondere zwischen der Kataster- und 

der Flurbereinigungsverwaltung war nicht der erste 

seiner Art. Die Vorgänger des ZusArbErl FlurbG rei-

chen bis in das Jahr 1824 zurück, als die Generaldirek-

tion des Katasters beim Oberpräsidium Münster und 

die Generalkommission zu Münster „Regulativ über die 

Verbindung der geometrischen Arbeiten bei den Ge-

meinheits-Theilungen mit jenen Behufs Aufnahme des 

Grundsteuer-Katasters“ (vgl. THOMAS 1990) verein-

barte. Die Exekutive sah also bereits kurz nach Beginn 

der ländlichen Bodenordnung in Nordrhein-Westfalen 

vor fast 200 Jahren einen Bedarf an verbindlichen 

Regelungen der Zusammenarbeit zwischen der Katas-

ter- und der Flurbereinigungsverwaltung. Dieser Blick 

in die Historie lässt erahnen, welche Bedeutung bzw. 

welche Auswirkungen ländliche Bodenordnungsverfah-

ren für das Liegenschaftskataster hatten und weiterhin 

haben werden. 

Das wird jedoch zunächst beim Betrachten der Grund-

vorschrift für die ländliche Bodenordnung, dem Flurbe-

reinigungsgesetz (FlurbG), gar nicht so deutlich. Der 

Bundesgesetzgeber beschränkte sich auf die Benen-

nung der Zusammenarbeit mit der Katasterverwaltung 

an drei Stellen des FlurbG: 

§ 12 FlurbG:  

[...] 

(2) Die Flurbereinigungsbehörde teilt dem Grundbuch-

amt und der für die Führung des Liegenschaftskatas-

ters zuständigen Behörde die Anordnung des Flurbe-

reinigungsverfahrens einschließlich der in das Verfah-

ren einbezogenen Grundstücke (§ 4), die Änderungen 

des Flurbereinigungsgebiets (§ 8), die Einstellung des 
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Flurbereinigungsverfahrens (§ 9), den Zeitpunkt des 

Eintritts des neuen Rechtszustands (§§ 61 bis 63) und 

die Schlußfeststellung (§ 149) mit, dem Grundbuchamt 

zudem die Abgabe der Unterlagen an die für die Füh-

rung des Liegenschaftskatasters zuständige Behörde 

(§ 81 Abs. 2). 

[...] 

(4) Die für die Führung des Liegenschaftskatasters 

zuständige Behörde hat die Flurbereinigungsbehörde 

bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Schluß-

feststellung von allen Fortführungen zu benachrichti-

gen, die nach dem Zeitpunkt der Anordnung des Flur-

bereinigungsverfahrens in den Nachweisen der be-

troffenen Flurstücke im Liegenschaftskataster ausge-

führt worden sind, soweit nicht die Flurbereinigungs-

behörde auf die Benachrichtigung verzichtet. 

§ 30 FlurbG:  
Für die Größe der Grundstücke ist in der Regel die 

Eintragung im Liegenschaftskataster maßgebend. 

§ 81 FlurbG:  
(1) Bis zur Berichtigung des Liegenschaftskatasters 

dient der Flurbereinigungsplan als amtliches Verzeich-

nis der Grundstücke (§ 2 Abs. 2 der Grundbuchord-

nung). 

(2) Hat die Flurbereinigungsbehörde die Unterlagen 

zur Berichtigung des Liegenschaftskatasters an die für 

die Führung des Liegenschaftskatasters zuständige 

Behörde abgegeben, so ist für die Fortführung der 

Unterlagen auch vor Abschluß der Berichtigung diese 

Behörde zuständig. 

Bemerkenswert ist dabei, dass die Regelungen der  

§§ 30 und 81 (1) FlurbG schon in der Reichsumle-

gungsordnung von 1937 enthalten waren und die Rege-

lungen des § 12 FlurbG erst mit einer Änderungen des 

Flurbereinigungsgesetzes im Jahr 1996 aufgenommen 

wurden. Seit dem fand keine Fortschreibung der jewei-

ligen Passagen statt und es verwundert daher auch 

nicht, dass der Tenor der Regelungen („Mitteilungen“, 

„Nachweise“, „Eintragungen“, „Unterlagen“) des 

FlurbG eher auf eine analoge als auf eine automatisier-

te und digitale Bearbeitung der jeweiligen Fachverfah-

ren schließen lässt. Insgesamt ist festzustellen, dass 

das Flurbereinigungsrecht keine Hinweise zur techni-

schen Datenverarbeitung enthält, sondern sich auf die 

(verwaltungs-) rechtlichen und verfahrenstechnischen 

Abläufe beschränkt. Im Gegensatz dazu hat der jewei-

lige Gesetzgeber beispielsweise im Kataster- oder 

Grundbuchrecht auch Vorgaben zur technischen Be-

arbeitung des jeweiligen Fachverfahrens beschlossen. 

Und so erstaunt es nicht, dass aufgrund der techni-

schen Entwicklung in den Fachbehörden, aber auch mit 

den gestiegenen Anforderungen an die Fachdaten über 

die Jahrzehnte umfassende Verwaltungsvorschriften 

erforderlich waren und auch weiterhin sind, um unter 

anderem einen digitalen sowie möglichst automatisier-

ten und damit zügigen Datenaustausch sicherzustel-

len. 

Abb. 1: Veröffentlichung zum Thema „LEFIS“  

(Quelle: Arge Landentwicklung) 

Der möglichst reibungslose Datenaustausch war auch 

einer der Gründe, warum die Flurbereinigungsverwal-

tung in Nordrhein-Westfalen den Umstieg der techni-

schen Bearbeitung auf die Applikation LEFIS beschlos-

sen hat. Die Applikation LEFIS wurde von einer Imple-

mentierungsgemeinschaft von sechs Bundesländern 

entwickelt; sie beruht auf dem Datenmodell LEFIS der 

Arge Landentwicklung, welches wiederum als Fachda-

tensystem auf dem Datenmodell des amtlichen Ver-

messungswesens, der GeoInfoDok, aufbaut (vgl. ARGE 

LANDENTWICKLUNG 2015). Damit können die originä-

ren ALKIS-Objekte – in diesem Fall wortwörtlich als 

Geobasisdaten zu verstehen – als Grundlage für die 

Arbeitsprozesse der ländlichen Bodenordnung genutzt 

werden. Die Veränderungen durch die Bodenordnung 

werden in LEFIS durchgehend dokumentiert und er-

lauben abschließend die Übergabe der Daten des Flur-

bereinigungsplanes zur Fortführung des Liegen-

schaftskatasters in ALKIS. Damit der Datenaustausch 

zum Ende der Bodenordnung gelingen kann, ist wäh-

rend des gesamten Verfahrensablaufs ein abgestimm-

tes Vorgehen notwendig. Zur Einordnung der Regelun-



50  : N Ö V  N R W  1 / 2 0 1 7  

 

   

gen des ZusArbErl FlurbG als notwendige Richtschnur 

werden nachfolgend die Phasen der Flurbereinigung 

kurz beschrieben und vertieft mit Blick auf die jeweili-

gen Auswirkungen für das Liegenschaftskataster unter 

ALKIS dargestellt. 

3 Phasen einer Flurbereinigung und deren  

Bedeutung für ALKIS 

In den nachfolgenden Abschnitten wird der Ablauf 

einer ländlichen Bodenordnung / Flurbereinigung und 

deren Auswirkungen auf das Liegenschaftskataster 

unter ALKIS beschrieben. Der Autor orientiert sich 

dazu an dem Modell mit sechs Hauptarbeitsschritten, 

welches von THOMAS 2013 dargestellt wurde. Ein 

Überblick über die Hauptarbeitsschritte und die zu 

erledigenden Arbeiten wird in Abbildung 2 gegeben. 

Die Darstellung von THOMAS 2013 wurde zum einen 

um gesetzlich normierte Ausnahmefälle nach dem 

FlurbG ergänzt, die in der nordrhein-westfälischen 

Praxis jedoch regelmäßig angewandt werden. Zum 

anderen wurden Hinweise auf die entsprechenden 

Passagen der Regelungen des ZusArbErl FlurbG hinzu-

gefügt. Im nachfolgenden textlichen Teil wird der Ver-

fahrensablauf nur skizziert; für die umfassende Ge-

samtbeschreibung eines Flurbereinigungsverfahrens 

wird auf THOMAS 2013 verwiesen. 

Zudem wird die Bedeutung der ausgewählten Meilen-

steine eines Flurbereinigungsverfahrens für die techni-

sche Zusammenarbeit zwischen Kataster- und Flurbe-

reinigungsbehörde beschrieben. Dabei beschränken 

sich die Ausführungen ausschließlich auf die zukünfti-

ge Zusammenarbeit unter der Nutzung der Bearbei-

tungssysteme ALKIS und LEFIS. Die Inhalte der Text-

abschnitte 3.1 und 3.2 beruhen dabei auf ersten Erfah-

rungen aus der LEFIS-Pilotierung; die Inhalte der Text-

abschnitte 3.3 und 3.4 bedürfen noch einer weiteren 

technischen Ausschärfung und einer Praxisüberprü-

fung in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung 

Köln, Abteilung 7 (Geobasis NRW), und dem MKULNV 

als obere Flurbereinigungsbehörde. Diese Ausschär-

fung soll in einem gemeinsamen Projekt im Jahr 2017 

vorangetrieben werden. Es ist beabsichtigt, ein fiktives 

Flurbereinigungsverfahren aufzusetzen und möglichst 

vollständig die einzelnen Anwendungsfälle der Boden-

ordnung und des Datentausches nachzustellen. Mit 

den dort gewonnenen Erkenntnissen soll der ALKIS-

Geschäftsprozess 17 (Übernahme einer Flurbereini-

gung) für das landesspezifische Pflichtenheft ALKIS 

abschließend beschrieben werden. 

 

3.1 Hauptarbeitsschritt 1:  

„Vorbereitung und Abgrenzung des Verfah-

rensgebietes“ 

3.1.1 allgemeiner Ablauf 

Bodenordnungsverfahren werden in der Regel aus 

informellen Konzeptionen, wie z.B. übergemeindlichen 

LEADER1 - oder gemeindlichen Wegenetzkonzepten-

Konzepten, oder aus formellen Fachplanungen, wie 

z.B. Deich- oder Verkehrsprojekten, abgeleitet. Zur 

Verbesserung der land- und/oder forstwirtschaftlichen 

Produktionsbedingungen oder - bei Fachplanungen - 

zur Verminderung der Eingriffsschäden in die Agrar-

struktur kann sich ein Bodenordnungsbedarf ergeben. 

Zur Vorbereitung und Abgrenzung des Verfahrensge-

biets sind vorbereitende sozioökonomische Analysen 

und Untersuchungen des Planungsraums seitens der 

Flurbereinigungsbehörde erforderlich. 

3.1.2 Bedeutung für ALKIS 

Ein Teil der vorbereitenden sozioökonomischen Analy-

sen und Untersuchungen ist die Betrachtung der jewei-

ligen Eigentums- und Besitzverhältnisse in der Zielku-

lisse. Dazu setzt sich die Flurbereinigungsbehörde 

kritisch mit der Flächennutzung nach Lage, Form, Grö-

ße und Verteilung der Flurstücke sowie der Qualität 

des Liegenschaftskatasters (letzte vollständige Auf-

nahme, Abweichungen zwischen Nutzung und Nach-

weis) auseinander. Die Flurbereinigungsbehörde nutzt 

hierfür die verfügbaren Geobasisdaten. Die Daten der 

Katasterverwaltung erhält die Flurbereinigungsbehör-

de selbständig über die vorhandenen Online-Portale 

oder bestellt sie per Einzelabruf. Auch im letzteren Fall 

hat eine individuelle Zusammenstellung der Daten 

seitens der Katasterverwaltung nach dem Gesetz über 

Kosten- und Abgabenfreiheit in Verfahren nach dem 

Flurbereinigungsgesetz,  in Siedlungsverfahren sowie 

im Kleingartenwesen vom 15. März 1955 (GV. NRW  

S. 49), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom  

1. Oktober 2015 (GV. NRW. S. 701) geändert worden 

ist, frei von Gebühren, Steuern, Abgaben und Kosten 

zu erfolgen. Da lediglich Voruntersuchungen stattfin-

den, sind grundsätzlich in diesem Planungsstand Be-

standsdaten ohne eine weitere Aktualisierung aus  

 

                     

 

1 LEADER ist Apronym (Liaison entre actions de développe-

ment de l'économie rurale) und steht für ein Förderprogramm 

der Europäischen Union („Verbindung zwischen Aktionen zur 

Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“). 
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Abb. 2: Ablauf eines Bodenordnungsverfahrens (Quelle: THOMAS 2013 mit eigenen Anpassungen) 

 

Haupt-

arbeitsschritt
zu erledigende Arbeiten

Rechtsgrundlage 

im FlurbG

Regelungen im 

ZusArbErl FlurbG

Behördenabstimmung § 5 II,III

Aufklärung der voraussichtlich betroffenen Beteiligten § 5 I

Anordnung der Bodenordnungsverfahrens § 4 Nummer 3.1

Einrichtung der Organe der Teilnehmergemeinschaft §§ 16 – 26e

Erfassung der Planungen Dritter

§§ 12 – 14

§ 30

Ermittlung der Beteiligten und ihrer Rechte an den Grundstücken § 11

Wertermittlung der Grundstücke und deren Feststellung §§ 27 – 32 Nummer 3.5.1

Erarbeitung der Neugestaltungsgrundsätze §§ 37, 38

Vorausbau der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen § 42 I Nummer 3.9

ggf. vorläufige Regelung des Besitzübergangs § 65

Entwurf des Neuordnungsplanes und dessen Offenlegung § 58

Aufstellung des Flurbereinigungsplans und dessen Bekanntgabe § 59

(vorzeitige) Ausführungsanordnung § 61 (§ 63) Nummer 3.11

Regelung des Besitzübergangsübergangs § 66

Ausbau der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen § 42

ggf. vorzeitige Grundbuchberichtigung § 82 Nummer 4.2

Berichtigung des Grundbuches über die nicht strittigen Teile § 79 I

Entscheidung über die anhängigen Klagen § 140

abschließende Berichtigung des Grundbuches § 79 II

abschließende Berichtigung des Liegenschaftskatasters § 81

Finanzielle Abwicklung des Verfahrens §§ 151, 152

Schlussfeststellung § 149 Nummer 4.7

Archivierung der Verfahrensdokumente

6. Abschluss des 

Verfahrens

5. Ausführung des 

Flurbereinigungs-

plans

ggf. Entscheidung über Widersprüche und Weitergabe an die 

Spruchstelle
§ 60 II

Abgabe der Unterlagen für die Berichtigung des 

Liegenschaftskataster, Berichtigung der nicht strittigen Teile
§ 81 Nummer 4.3

Nummer 4.6

4. Neugestaltung 

des 

Flurbereinigungs-

gebiets

Aufstellung des Plans über die gemeinschaftlichen und öffentlichen 

Anlagen und dessen Feststellung/Genehmigung
§ 41

Anhörung der Teilnehmer für die Landzuteilung (Planwunschtermin) § 57

3. Bestands-

aufnahme

Erhebung der räumlichen, ökonomischen und ökologischen 

Gegebenheiten

Erfassung des Inhalts von Grundbuch und Liegenschaftskataster 

der am Verfahren beteiligten Grundstücke
Nummer 3.1

1. Vorbereitung und 

Abgrenzung des 

Verfahrensgebiets

vorbereitende sozioökonomische Analysen und Untersuchungen im 

Planungsraum
Nummer 2

2. Einleitung und 

Anordnung des

Verfahrens
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ALKIS heraus ausreichend. Weitergehende Arbeits-

schritte seitens der Katasterbehörde sind in dieser 

Phase nicht notwendig. 

3.2 Hauptarbeitsschritte 2 und 3:  

„Einleitung und Anordnung des Verfahrens“ 

und „Bestandsaufnahme“ 

3.2.1 Allgemeiner Ablauf 

Zur Einleitung und Anordnung des Verfahrens werden 

nach Verfestigung der potentiellen Zielkulisse die dort 

zuständigen Träger öffentlicher Belange zu deren 

eventuell ergänzenden Planungszielen befragt und die 

voraussichtlich betroffenen Beteiligten über die Ver-

fahrensziele aufgeklärt. Anschließend erfolgt die kon-

krete und zwar flurstücksscharfe Festlegung des Ver-

fahrensgebiets durch den Anordnungsbeschluss. Mit 

Beschluss entsteht die Teilnehmergemeinschaft des 

Verfahrens als Körperschaft des öffentlichen Rechts, 

deren Vorstand nachfolgend in einer Versammlung 

gewählt wird. 

Im weiteren Verfahrensablauf findet eine tiefgreifende 

Bestandsaufnahme statt. Die Planungsziele Dritter und 

deren Realisierungshorizont werden konkreter hinter-

fragt und Chancen zur integralen Umsetzung im Bo-

denordnungsverfahren ausgelotet. Grundbuch und 

Liegenschaftskataster werden im Rahmen der soge-

nannten Legitimation der Beteiligten analysiert und 

mögliche Unterschiede aufgeklärt. Zur Sicherstellung 

einer Gleichbehandlung aller Teilnehmer des Verfah-

rens, insbesondere bei der Landabfindung, findet eine 

Wertermittlung auf Basis der vorhandenen Boden-

schätzung statt. 

3.2.2 Bedeutung für ALKIS 

Nach formeller Einleitung und Anordnung des Verfah-

rens erhält die Katasterbehörde zwei Datensätze von 

der Flurbereinigungsbehörde. Zum einen ist es die 

Definition eines NBA-Verfahrens, welche die Abgren-

zung und die Inhalte der ab nun regelmäßig zu liefern-

den Daten als Vorgabe seitens der Flurbereinigungs-

behörde enthält. Zurzeit können noch nicht alle Katas-

terämter die Datenanforderung der Flurbereinigungs-

behörde automatisiert einlesen. Daher müssen einige 

Katasterämter derzeit die Selektion der zu liefernden 

Daten händisch für das NBA-Verfahren nach Vorgaben 

der Flurbereinigungsbehörden einarbeiten. Ferner 

sollte zwischen Kataster- und Flurbereinigungsbehör-

de der Aktualisierungsrhythmus der NBA-Abgaben 

(anlass- oder stichtagsbezogen) im Rahmen des Ab-

stimmungsgespräches vereinbart werden, welches 

nach ZusArbErl FlurbG zu führen ist.  

Zum anderen erhält die Katasterbehörde einen Fort-

führungsauftrag für die Eintragung der flurstücks-

scharfen Verfahrensgebietsabgrenzung: das ALKIS-

Objekt AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht2. Im 

Gegensatz zum Automatisierten Liegenschaftsbuch 

(ALB) wird in ALKIS die Verfahrenszugehörigkeit eines 

Flurstücks nicht mehr über ein Attribut zum Flurstück 

festgelegt, sondern nur noch über einen Verschnei-

dungsprozess der Objekte AX_Flurstueck mit AX_BRB. 

Diese Art der Festlegung des Verfahrensgebiets stellt 

eine besondere Anforderung an die Führung des Lie-

genschaftskatasters. Bei den Abstimmungen zum 

Datenaustausch zwischen ALKIS und LEFIS auf Bun-

desebene sind die beteiligten Personen von einer Nut-

zung der sogenannten Themenbildung von Flurstücks- 

und Verfahrensgebietsgrenze ausgegangen. Das heißt, 

jede geometrische Veränderung der Flurstücksgrenze, 

beispielsweise durch Homogenisierungen anlässlich 

von Liegenschaftsvermessungen im näheren Umfeld 

einer Bodenordnung, wird automatisch für das seman-

tisch über ihr liegende Objekt der Verfahrensgebiets-

grenze übernommen. In Nordrhein-Westfalen ist diese 

Themenbildung für diesen Bereich in ALKIS jedoch für 

die Katasterverwaltung nicht verpflichtend. Dieses 

kann zu Problemen in der Bearbeitung von Bodenord-

nungsverfahren in LEFIS führen, da gegebenenfalls nur 

Flurstücksteile innerhalb des Verfahrensgebiets liegen 

können. So können durch nicht gewollte Überlappun-

gen des Verfahrensgebiets über die es beschreibende 

Flurstücksgrenzen nach technischer Definition mehr 

Flurstücke zum Verfahrensgebiet gehören als rechtlich 

im Einleitungsbeschluss bestimmt (vgl. Abbildung 3). 

Da das anzupassende Objekt AX_BRB ein ALKIS-

Objekt ist, kann die Flurbereinigungsbehörde in ihrem 

LEFIS-Datenbestand keine Veränderung vornehmen 

und der Katasterverwaltung übergeben. Es muss daher 

stets seitens der Katasterbehörde bei der Übernahme 

von Liegenschaftsvermessungen geprüft werden, ob 

das AX_BRB weiterhin identisch mit den zugrundlie-

genden Flurstücksgrenzen ist. Alternativ wäre eine 

Einführung einer Themenbildung wie zuvor beschrie-

ben der (technisch) einfachere Weg. 

Im Übrigen sind die Prozesse in LEFIS auf ein AX_BRB 

(in NRW: je Katasteramt und Flurbereinigungsverfah-

ren) ausgelegt, sodass eine beispielsweise flur- oder 

gemarkungsweise Aufteilung des gelieferten Multi-

Surface-Objektes seitens der Katasterverwaltung un-

zulässig ist. Bei möglichen Änderungen des Verfah-

                     

 

2 Hierfür wird im Folgenden für diesen Aufsatz die informelle 

Abkürzung „AX_BRB“ verwendet. 
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rensgebiets übersendet die Flurbereinigungsbehörde 

der Katasterbehörde entsprechende Daten zur Ände-

rung der ALKIS-Daten. 

Abb. 3: Auswirkungen der Veränderungen von Flurstücks-

grenzen an der Verfahrensgrenze 

Abschließend sei noch daraufhin gewiesen, dass das 

Auslassen des bilateralen Datenaustausches bezogen 

auf die Daten der Bodenschätzung und der Wertermitt-

lung an dieser Stelle kein Fehler ist. Die im Liegen-

schaftskataster nachgewiesene Bodenschätzung wird 

im Flurbereinigungsverfahren zwar übernommen und 

unter Mitwirkung der Finanzverwaltung überprüft. 

Festgestellte Veränderungen werden aber nicht über 

den Bodenordnungsplan durch die Flurbereinigungs-

behörde, sondern in einem regulären Berichtigungs-

verfahren durch die Finanzverwaltung und in der Regel 

erst nach der Bodenordnung an die Katasterverwal-

tung übersandt. Eine Anpassung der aktuellen Boden-

schätzung durch die Flurbereinigungsbehörde findet 

nicht statt. 

3.3 Hauptarbeitsschritt 4:  

„Neugestaltung des Flurbereinigungs-

gebiets“ 

3.3.1 Allgemeiner Ablauf 

Der nächste Arbeitsschritt sieht dann die Vorbereitung 

der eigentlichen bodenordnerischen Tätigkeiten vor, in 

der die planerische Neugestaltung des Flurbereini-

gungsgebiets vorgenommen wird. Die Neugestaltung 

des Flurbereinigungsgebiets ergibt sich aus der eige-

nen Fachplanung der Flurbereinigungsbehörde. Diese 

besteht zum einen aus dem Wege- und Gewässerplan 

mit landschaftspflegerischem Begleitplan, dem soge-

nannten Plan nach § 41 FlurbG, und zum anderen aus 

dem Flurbereinigungsplan, mit dem die Neuordnung 

der Eigentums- und Rechtsverhältnisse im Flurbereini-

gungsgebiet zusammenfassend beschrieben wird. 

Für den Plan nach § 41 FlurbG werden u.a. mit dem 

Vorstand der Teilnehmergemeinschaft und mit den 

Trägern öffentlicher Belange die Neugestaltungs-

grundsätze erarbeitet, welche dann in einem Planwerk 

zusammenfasst werden. Bei Einvernehmen mit den 

Trägern öffentlicher Belange über den Plan nach  

§ 41 FlurbG kann eine Plangenehmigung durch die 

Flurbereinigungsbehörde erfolgen, andernfalls ist eine 

Planfeststellung durch die obere Flurbereinigungsbe-

hörde erforderlich. 

Abweichend vom vorgesehenen Regelablauf nach dem 

FlurbG und der Darstellung von THOMAS 2013 (vgl. 

Abbildung 2) findet in Nordrhein-Westfalen anschlie-

ßend meistens ein Vorausbau der gemeinschaftlichen 

und öffentlichen Anlagen statt. Der Begriff „Voraus-

bau“ wird deshalb gewählt, weil eine Anpassung der 

Flurstückssituation erst zu einem späteren Zeitpunkt 

stattfindet. Dieses ist möglich, da das Wege- und Ge-

wässernetz nicht mehr wie in den 1950er und 1960er 

Jahren umfassend geändert wird, sondern nur noch 

punktuell angepasst oder ergänzt wird. Die vorzeitige 

Bereitstellung der erforderlichen Flächen im Umfang 

von wenigen Hektaren bis zur abschließenden Rege-

lung im Bodenordnungsplan kann in der Regel mit dem 

betroffenen Eigentümern von der Flurbereinigungsbe-

hörde durch Bereitstellung von Ersatzland oder Er-

satzgeldern frei verhandelt werden. Für die Flurberei-

nigungsbehörde ist dieses Vorgehen vorteilhaft, da das 

(neue) Wege- und Gewässernetz schon vollständig und 

nahezu abschließend aufgemessen und damit als Pla-

nungsgrundlage für die neuen Flurstückszuschnitte 

genutzt werden kann. 

Abgeschlossen wird dieser Arbeitsschritt mit einer 

Anhörung der Beteiligten über deren Wünsche zur 

Landzuteilung und der Aufstellung und Bekanntgabe 

des Flurbereinigungsplans. Verzögert sich die formelle 

Bekanntgabe des Flurbereinigungsplans, z.B. weil die 

flächenscharfe Zuteilung aufgrund einer fehlenden 

Straßenschlussvermessung noch nicht möglich ist, 

kann die Flurbereinigungsbehörde auch eine vorläufige 

Besitzeinweisung vornehmen, wenn die anderen we-

sentlichen Regelungen des Flurbereinigungsplans 

feststehen. Dabei gehen der Besitz und die Nutzung 
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der Flächen schon auf die vorgesehenen neuen Eigen-

tümer über, das Eigentum verbleibt jedoch noch beim 

Alteigentümer. Vorteil dieser vorläufigen Regelung ist, 

dass die Landwirte zügig ihre neuen Flächen bewirt-

schaften können und zudem Vorbehalte gegen die 

Regelungen des Flurbereinigungsplans abgebaut wer-

den. 

3.3.2 Bedeutung für ALKIS 

Eigentlich haben diese Arbeiten der Flurbereinigungs-

behörde in dieser Phase der Bodenordnung noch keine 

Auswirkung auf das Liegenschaftskataster; die Ausfüh-

rung der Pläne und damit die örtliche Umsetzung in 

Form von neuen Straßen- und Wegen erfolgt im regulä-

ren Verfahrensablauf erst in der nächsten Phase. Wie 

jedoch zuvor beschrieben wird in Nordrhein-Westfalen 

der Wege- und Gewässerplan regelmäßig im Rahmen 

eines Vorausbaus schon vor der abschließenden Rege-

lung der Eigentumsverhältnisse realisiert. Dadurch 

kann das neue Wege- und Gewässernetz vollständig 

vermessungstechnisch erfasst und als Grundgerüst für 

die Zuteilungsberechnungen für den Flurbereinigungs-

plan genutzt werden. Andernfalls würden ständige 

Anpassungen des Flurbereinigungsplans notwendig, 

da es immer kleinere Abweichungen zwischen der 

Planung im Kartenmaßstab 1:5.000 und der örtlichen 

Bauausführung gibt. 

Für die Spitzenaktualität der ALKIS- und ATKIS-Daten 

ist dieses vermessungstechnisch erfasste Wege- und 

Gewässernetz sehr nützlich: Die Daten der neuen "Tat-

sächlichen Nutzung" und der "Charakteristischen To-

pographie" können bereits zu diesem Zeitpunkt schon 

in die ALKIS- bzw. ATKIS-Datenbestände eingearbeitet 

werden und nicht erst zur späteren Berichtigung des 

Liegenschaftskatasters, wenn die Flurbereinigungsbe-

hörde die Geometrien der neuen Flurstücke liefert. 

Sobald die "Tatsächliche Nutzung" und die "Charakte-

ristische Topographie" von Seiten der Flurbereini-

gungsbehörde eingemessen worden ist, wird sie diese 

Daten auch schon zu diesem Zeitpunkt der Kataster-

behörde zur Verfügung stellen. Damit entspricht sie 

der Verpflichtung nach § 3 Abs. 1 Vermessungs- und 

Katastergesetz NRW, wonach Daten unentgeltlich zur 

Verfügung zu stellen sind, die für das Geobasisinfor-

mationssystem von Bedeutung sind. 

Abb. 4: Abweichung zwischen örtlicher Nutzung und Liegenschaftskataster nach Besitzeinweisung  

(Quelle: Geobasisdaten der Kommunen und des Landes NRW © Geobasis NRW 2016) 
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3.4 Hauptarbeitsschritt 5:  

„Ausführung des Flurbereinigungsplans“ 

3.4.1 Allgemeine Beschreibung 

Die sogenannte Ausführungsanordnung läutet die 

nächste Phase der Flurbereinigung ein und ist gerade 

für das Grundbuch und das Liegenschaftskataster der 

wohl wichtigste Meilenstein der ländlichen Bodenord-

nung. Mit dem in der Ausführungsanordnung benann-

ten Datum werden die öffentlichen Bücher im Flurbe-

reinigungsgebiet unrichtig und der Bodenordnungs-

plan übernimmt die Funktion des Eigentumsnachwei-

ses. Voraussetzung für die Ausführungsanordnung ist, 

dass der Flurbereinigungsplan in Gänze bestandskräf-

tig geworden ist. Legen hingegen jedoch einzelne Teil-

nehmer Rechtsmittel gegen den Flurbereinigungsplan 

ein, kann die Flurbereinigungsbehörde aus ihrer Sicht 

unbegründete Widersprüche an die Spruchstelle als 

besonderes Rechtsorgan zur weiteren rechtlichen 

Bewertung und Behandlung abgeben. Damit die ande-

ren Teilnehmer nicht von dem laufenden Rechts-

behelfsverfahren belastet werden, kann die Flurberei-

nigungsbehörde nach der Abgabe an die Spruchstelle 

die sogenannte vorzeitige Ausführungsanordnung 

erlassen, wenn die Entscheidung über die Widersprü-

che keinen Einfluss auf die Gesamtheit des Flurberei-

nigungsplans hat. Die vorzeitige Ausführungsanord-

nung ist der (regulären) Ausführungsanordnung nach  

§ 61 bezogen auf Inhalt und Wirkung wesensgleich. 

Auch für die strittigen Abfindungsflächen werden das 

Grundbuch und das Liegenschaftskataster unrichtig, 

jedoch entsteht das neue Eigentum unter dem Vorbe-

halt der endgültigen Rechtsentscheidung. 

Nach dem gesetzlich vorgesehenen Ablauf des Flurbe-

reinigungsverfahrens erfolgt nun die Besitzeinweisung 

und beginnt der Ausbau der gemeinschaftlichen und 

öffentlichen Anlagen. In NRW werden durch die Flurbe-

reinigungsbehörden regelmäßig früher im Verfahrens-

ablauf vorläufige Regelungen zum Besitzübergang 

getroffen (siehe Abschnitt 3.3). 

Nach der Ausführungsanordnung kann mit der Berich-

tigung der öffentlichen Bücher begonnen werden. Im 

Falle der (vorzeitigen) Ausführungsanordnung kann 

zunächst nur eine formelle Berichtigung über die un-

strittigen Teile des Bodenordnungsplans begonnen 

werden; die Berichtigung der strittigen Inhalte des 

Bodenordnungsplans kann erst nach abschließender 

rechtlicher Entscheidung erfolgen. Die Ausführung des 

Flurbereinigungsplans wird mit der finanziellen Ab-

wicklung in Form einer Schlussrechnung beendet. 

 

3.4.2 Auswirkungen auf ALKIS 

Der wohl umfangreichste Arbeitsschritt für die Katas-

terbehörde im Ablauf eines Flurbereinigungsverfah-

rens ist die Berichtigung des Liegenschaftskatasters, 

welche in dieser Phase stattfindet. Grundlage ist zu-

nächst die Ausführungsanordnung nach § 61 FlurbG 

bzw. die vorzeitige Ausführungsanordnung nach  

§ 63 FlurbG; die flurbereinigungsspezifischen Unter-

schiede sind zuvor beschrieben worden. Bezogen auf 

das Liegenschaftskataster stellt der Inhalt der „regulä-

ren“ oder vorzeitigen Ausführungsanordnung keinen 

Unterschied dar: der Altbestand des Liegenschaftska-

tasters wird in beiden Fällen unrichtig und der Flurbe-

reinigungsplan dient als amtliches Verzeichnis nach  

§ 2 II Grundbuchordnung (GBO). Dabei ist der in der 

(vorzeitigen) Ausführungsanordnung genannte Termin 

maßgeblich und nicht das Datum des Verwaltungsak-

tes (vgl. Abbildung 5). Ab diesem Termin muss in AL-

KIS der abweichende Rechtszustand als Attribut am 

Flurstück (AX_Flurstueckskerndaten) gesetzt sein und 

dürfen Liegenschaftsvermessungen nur noch auf 

Grundlage des Bodenordnungsplans durchgeführt 

werden. 

Abb. 5: Beispiel für eine Ausführungsanordnung mit Regelung 

des Rechtsübergangs (Quelle: Bezirksregierung Köln) 

Nach dem ZusArbErl FlurbG soll direkt nach dem in der 

Ausführungsanordnung genannten Termin zeitgleich 

die Kataster- und Grundbuchberichtigung angestoßen 

werden. Die Flurbereinigungsbehörde soll nicht länger 

als notwendig den Bodenordnungsplan als Verzeichnis 

nach § 2 II GBO führen. Somit entstehen für sie damit 

auch keine Berichtspflichten bezogen auf die Flurstü-
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cke für INSPIRE3. Für die Berichtigung der öffentlichen 

Bücher ist es nun entscheidend, ob eine (reguläre) 

Ausführungsanordnung nach § 61 FlurbG ausgespro-

chen oder eine vorzeitige Ausführungsanordnung nach 

§ 63 FlurbG erlassen worden ist. Wegen der Unter-

scheidung wird auf Abschnitt 3.4.1 verwiesen. Nur über 

die rechtlich unstrittigen Teile darf eine (formelle) 

Berichtigung der öffentlichen Bücher stattfinden. Je-

doch ist es technisch nicht möglich und auch inhaltlich 

nicht sinnig, den Bodenordnungsplan in diesen Fällen 

nur lückenhaft in ALKIS einzupflegen. Nun kann die 

Flurbereinigungsbehörde entweder den Bodenord-

nungsplan erst nach Abschluss eventuell mehrjähriger 

Klageverfahren zur Katasterberichtigung bringen. 

Alternativ kann jedoch die Katasterbehörde den Da-

tenbestand vollständig einschließlich des Hinweises 

auf ein Rechtsbehelfsverfahren bei den entsprechen-

den Flurstücken übernehmen. Hierfür ist in ALKIS 

ebenfalls ein entsprechendes Attribut beim Flurstück 

vorgesehen. Formal betrachtet übernimmt die Katas-

terbehörde lediglich die Unterlagen zur Fortführung 

des Liegenschaftskatasters nach § 81 FlurbG und führt 

sie bis zum Abschluss des Rechtsbehelfsverfahrens für 

die Flurbereinigungsbehörde fort. Durch die Kenn-

zeichnung in ALKIS und dem damit verbundenen Vor-

läufigkeitsvermerk ist insgesamt den gesetzlichen 

Vorgaben des FlurbG Genüge getan. Nach Abschluss 

des jeweiligen Rechtsbehelfsverfahrens ersucht die 

Flurbereinigungsbehörde formell für die wenigen be-

troffenen Flurstücke um die Katasterberichtigung; das 

Ersuchen sollte in diesen Fällen meistens nur noch aus 

dem Löschen des abweichenden Rechtszustandes 

bestehen. 

Zudem wird die Flurbereinigungsbehörde zukünftig für 

die Grundbuchberichtigung auch eigene digitale Daten 

zum Austausch bereitstellen. Nach erfolgter Über-

nahme der Flurbereinigungsdaten erhält die Kataster-

behörde von dem Grundbuchamt einen digitalen Da-

tensatz mit der endgültigen Buchungsstelle der Flur-

stücke. Das Einlesen des LBESAS-Datensatzes nach 

ALKIS über den Geschäftsprozess 9a kann jedoch nur 

erfolgen, wenn bereits die Katasterberichtigung statt-

gefunden hat, also die neuen Flurstücke im Liegen-

schaftskataster enthalten sind. Andernfalls muss die 

Katasterbehörde den LBESAS-Datensatz zwischen-

speichern und erst nach der Katasterberichtigung 

einspielen. Dieses wird regelmäßig bei der vorzeitigen 

                     

 

3 INSPIRE: Infrastructure for Spatial Information in the Euro-

pean Community  

Grundbuchberichtigung nach § 83 FlurbG (vgl. Abbil-

dung 6) der Fall sein.  

3.5 Hauptarbeitsschritt 6: 

„Abschluss des Verfahrens“ 

3.5.1 Allgemeine Beschreibung 

Den Abschluss des Verfahrens bildet die formelle 

Schlussfeststellung, in der per Verwaltungsakt festge-

stellt wird, dass die Ausführung vollständig bewirkt und 

dass den Beteiligten keine Ansprüche mehr zustehen. 

Anschließend werden die wesentlichen Unterlagen zur 

Archivierung zusammengestellt und zunächst beim 

verwaltungsinternen Flurbereinigungsarchiv, später im 

Staatsarchiv dauerhaft aufbewahrt. 

3.5.2 Auswirkungen auf ALKIS 

Zum Abschluss des Verfahrens erhält die Katasterver-

waltung nur noch die Schlussfeststellung mit einem 

Fortführungsauftrag für das zu löschende AX_BRB. 

Dieser ist in ALKIS einzutragen, womit das Flurbereini-

gungsverfahren in ALKIS historisch gesetzt wird. Spä-

testens jetzt kann auch das NBA-Verfahren zur Aktua-

lisierung des Sekundärdatenbestandes der Flurberei-

nigung eingestellt werden. Weitere Arbeiten seitens 

der Katasterbehörde sind nicht mehr erforderlich. 

4 Zukünftige Anpassungen von ALKIS 

Aufgrund der Nutzung der GeoInfoDok als Grundlage 

für das Datenmodell und damit auch für die Applikation 

LEFIS sind Kataster- und Flurbereinigungsverwaltung 

in eine Verantwortungspartnerschaft eingetreten. 

Grundsätzliche Änderungen im Datenmodell der Ka-

tasterverwaltung muss die Flurbereinigungsverwaltung 

in LEFIS nachbilden, da die Anwendung nunmehr auf 

den Datenobjekten des Liegenschaftskataster beruht. 

Fortentwicklungen in ALKIS bedürfen daher zukünftig 

einer engen Abstimmung. Dieser neuen Verbindung 

wurde bereits zum einen auf Bundesebene durch eine 

gemeinsame Arbeitsgruppe und zum anderen auf Lan-

desebene durch die Beteiligung der Flurbereinigungs-

verwaltung an den Sitzungen des nordrhein-

westfälischen ALKIS-Lenkungsgremiums Rechnung 

getragen. 

Auf Bundesebene wurden „Grundsätze für das Zu-

sammenwirken und den fachlichen Datenaustausch“ 

zwischen dem Datenbankgrundbuch, ALKIS und LEFIS
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Abb. 6: Begriffserklärungen zu vorgezogenen Handlungen der Flurbereinigungsbehörde im Verfahrensablauf  

entwickelt. Die dortigen Empfehlungen müssen nun-

mehr auch in NRW eingeführt werden, um einen rei-

bungslosen Ablauf des digitalen Datenaustausches 

zwischen den Datenverarbeitungssystemen zu ge-

währleisten. Erforderlich ist eine Änderung der Darstel-

lung von mit Rechtsbehelfen belegter Flurstücke; diese 

solle beispielsweise in gegraute Darstellung wie beim 

abweichenden Rechtszustand erfolgen. Wünschens-

wert ist die Hebung der „Terminattribute“ („datumAn-

ordnung“, „datumBesitzeinweisung“, „datumrechts-

kraeftig“, „datumAbgabe“) in den Grunddatenbestand 

beim Objekt AX_BauRaumoderBodenordnungsrecht, 

damit die Katasterbehörde den jeweiligen Verfahrens-

stand nachvollziehen kann. 

Als wichtige funktionale Änderungen aus Sicht der 

Flurbereinigungsverwaltung sind in ALKIS die Verän-

derbarkeit der Ausdehnung des NBA-Verfahrens im 

Falle von Gebietsänderungen sowie die Übernahme 

des Objektidentifikators (OID) aus LEFIS nach ALKIS 

zu nennen. Letzterer Punkt ist wichtig, damit auch 

nach der Übergabe der Daten des Bodenordnungsver-

fahrens eine digitale Kommunikation zwischen ALKIS 

und LEFIS möglich ist. Bisher wird in ALKIS die OID von 

Begriffserklärungen vorgezogener Handlungen der Flurbereinigungsbehörde im Verfahrensablauf 

Vorläufige Anordnung nach § 36 FlurbG 

Die Flurbereinigungsbehörde darf bereits vor der Ausführung des Flurbereinigungsplanes aus dringenden Gründen den 
Besitz oder die Nutzung von Grundstücken regeln. So kann der Besitz beispielsweise für den Bau von Straßen und 
Wegen zur Herstellung einer Bundesstraße einzelnen Eigentümern unter Zahlung einer angemessenen Entschädigung 
entzogen werden. In Nordrhein-Westfalen einigen sich die Eigentümer und die Flurbereinigungsbehörden regelmäßig 
jedoch auf freiwilliger, vertraglicher Basis, so dass es dieses Verwaltungsakts nicht bedarf. Die eigentumsrechtlichen 
Regelungen werden in beiden Fällen dann im späteren Flurbereinigungsplan geregelt.  

Vorläufige Besitzeinweisung nach § 65 FlurbG 

Während die vorläufige Anordnung nach § 36 FlurbG auf Regelungen abzielt, die nur wenige Eigentümer zu einem 
frühen Zeitpunkt im Flurbereinigungsverfahren betrifft, regelt die vorläufige Besitzeinweisung nach § 65 FlurbG in der 
Regeln den Besitzübergang in größeren Teilen oder im gesamten Verfahrensgebiet. Voraussetzungen sind, dass die 
Grenzen in die Örtlichkeit übertragen sind, die endgültigen Nachweise für Fläche und Wert der neuen Grundstücke 
vorliegen und das Verhältnis zwischen Alt- und Neubestand für jeden Teilnehmer feststeht. 

Zweck ist, dass die durch den Vorausbau der neuen Wege- und Gewässernetzes umgestaltete Agrarstruktur 
schnellstmöglich der neuen Nutzung zugeführt wird und die betroffenen Landwirte nicht länger bei der 
Bewirtschaftung ihrer Flächen behindert. 

Vorzeitige Ausführungsanordnung nach § 63 FlurbG 

Die Ausführungsanordnung nach § 61 FlurbG bewirkt, dass der neue Rechtszustand im unanfechtbaren 
Flurbereinigungsplan an die Stelle des bisherigen Rechtszustandes tritt. Nun können jedoch Widersprüche und Klagen 
Einzelner dazu führen, dass der angefochtene Flurbereinigungsplan bis zur abschließenden Entscheidung nicht 
ausgeführt werden darf. Um jedoch im Falle weniger und voraussichtlich unbegründeter Widersprüche einen Schaden 
von der Mehrheit der zufriedenen Teilnehmer abzuwenden, welche auf die Ausführung des Flurbereinigungsplanes 
warten müssten, hat der Gesetzgeber die vorzeitige Ausführungsanordnung nach § 63 FlurbG ermöglicht. Bezüglich 
der rechtlichen Wirkung steht diese der (regulären) Ausführungsanordnung nicht nach. Der neue Rechtszustand tritt 
an die Stelle des alten, jedoch für die widersprechenden bzw. klagenden Teilnehmer nur unter dem Vorbehalt der 
späteren rechtlichen Entscheidung. 

Vorzeitige Grundbuchberichtigung nach § 82 FlurbG 

Sofern sich das reguläre Ersuchen um Berichtigung des Grundbuches beispielsweise aufgrund der komplexen 
Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen verzögert, kann ein einzelner Eigentümer für sich bei der 
Flurbereinigungsbehörde eine vorzeitige Grundbuchberichtigung nach § 82 FlurbG beantragen. Dieses geschieht in der 
Regel, falls ein Eigentümer kurzfristig nach der Ausführungsanordnung wirtschaftlich über seinen Neubesitz verfügen 
möchte, um es beispielsweise zu teilen oder zu beleihen. Diesem Ersuchen muss die Flurbereinigungsbehörde 
nachkommen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Für die übrigen Teilnehmer erfolgt die Berichtigung 
des Grundbuches zu einem späteren Zeitpunkt „en bloc“. Das Adjektiv „vorzeitig“ steht in keinem Zusammenhang mit 
der Katasterberichtigung; ob nun eine vorzeitige oder eine reguläre Grundbuchberichtigung erfolgt, ist unabhängig von 
dem Zeitpunkt der Katasterberichtigung.  
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dem ALKIS-System automatisiert beim Absenken in 

die DHK vergeben. Durch diesen Schritt wird jedoch 

die Verbindung zwischen den Objekten in den beiden 

Systemen aufgetrennt, sodass Fortführungen bei-

spielsweise aufgrund von Nachträgen im Flurbereini-

gungsplan nicht mehr automatisiert übergeben werden 

können. 

Ergänzend wäre in NRW zur Erleichterung der Zusam-

menarbeit auch ein landesweit einheitlicher Datenbe-

stand der sogenannten Katalogobjekte hilfreich, die 

derzeit je Katasteramt und daher mit unterschiedli-

chen Objektidentifikatoren geführt werden. Identische 

Katalogobjekte werden aufgrund der dezentralen Füh-

rung bei den Katasterbehörden zurzeit mehrfach im 

zentralen LEFIS-Datenbestand angezeigt, was zu Ver-

wirrungen bei der Bearbeitung führt. 

Die vorgenannten Anpassungen müssen aus Sicht der 

Flurbereinigungsverwaltung schnellstmöglich und 

daher vor der Einführung der neuen Version der Geo-

InfoDok umgesetzt werden, sofern sich die Einführung 

einer neuen Version länger als über das Jahr 2018 

hinaus verzögert. 

5 Fazit und Danksagung 

Der Aufsatz zeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen 

Kataster- und Flurbereinigungsverwaltung deutlich 

umfangreicher ist, als es die Regelungen des Flurbe-

reinigungsgesetzes vorsehen. Dieses ist nicht zuletzt 

in den Anforderungen der neuen Datenverarbeitungs-

systeme beider Verwaltungen geschuldet. Mit den 

Entwicklungen von ALKIS und LEFIS beschreiben die 

Kataster- und Flurbereinigungsverwaltungen neue 

technische Wege und novellieren ihre Datenverarbei-

tung umfassend. Dieses ist jedoch notwendig, um die 

Fortschritte in der Datenverarbeitung vollständig zu 

nutzen und redundante Datenerfassungen und  

-haltungen abzubauen. Auch die Nutzung der Geo-

InfoDok von Seiten der Flurbereinigungsbehörden 

bringt positive Synergieeffekte, insbesondere für den 

gemeinsamen Datenaustausch. Auf der anderen Seite 

entstehen durch die Nutzung der GeoInfoDok und 

durch die Führung grundlegender Objekte in dem je-

weils anderen System neue Verantwortungspartner-

schaften. Dieses muss sowohl den Dachorganisationen 

beider Verwaltungen und aber auch den handelnden 

Personen der regionalen Behörden vor Ort bewusst 

sein.

Abschließend möchte ich den vielen Kolleginnen und 

Kollegen an der Mitwirkung des ZusArbErl FlurbG dan-

ken, die mit ihren wertvollen Hinweisen einen guten 

Beitrag zum Gelingen der Zusammenarbeit geleistet 

haben. Sie haben damit gezeigt, dass die Verantwor-

tungspartnerschaft tatsächlich gelebt wird. Explizit 

möchte ich den Herren Laukamp und Bösert von Ge-

obasis NRW und Herrn Heitz vom Oberbergischen 

Kreis für die Mitwirkung an diesem Aufsatz danken. 
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Entwicklung des Gebührenfachrechts in Nordrhein-Westfalen  
bezüglich der Bereitstellung von Geobasisdaten 

Jochen Seidel 

1 Einleitung 

Aufgrund meiner Berufserfahrung kann ich behaupten, 

dass kaum ein Gebiet besser als das Gebührenrecht im 

amtlichen Vermessungswesen und der amtlichen 

Grundstückswertermittlung geeignet ist, die Kreativi-

tät einer Ingenieurin oder eines Ingenieurs herauszu-

fordern und diese zur Erschaffung variantenreicher 

komplexer Gebührenmodelle zu motivieren. Auch in 

Nordrhein-Westfalen haben wir diese Erfahrung ma-

chen müssen und werden diese Tradition sicherlich 

auch in der Zukunft mehr oder weniger beibehalten. 

Diese Tradition und die sich ständig ändernden Erfor-

dernisse führten konsequenterweise auch zu einer Art 

Gebührengeschichte. Die Verknüpfung zwischen Ge-

schichte und Gebührenrecht steht sicherlich nicht 

ganz oben auf einer Literaturwunschliste, daher möch-

te ich mich nachfolgend auch auf einen Ausschnitt 

beschränken. Die aktuellen Entscheidungen zur Ge-

bührenfreiheit im Zusammenhang mit Open Data bie-

tet die Gelegenheit, die Entwicklungen des Gebühren-

rechts in Nordrhein-Westfalen zumindest für die The-

matik der Bereitstellung von Informationen und Ge-

obasisdaten einmal gebührend aufzuarbeiten. 

2 Anfangsphase 

Zum Zeitpunkt der Gründung Nordrhein-Westfalens 

wurde die Bereitstellung der Informationen aus dem 

Liegenschaftskataster durch den Runderlass d. RMdI  

(VI a 8505/42 6831 III) vom 1. August 1942 betreffend 

Einsicht in das Reichskataster, Erteilung von Abzeich-

nungen und Abschriften geregelt. Dieser Erlass enthält 

neben den eigentlichen (wenigen) Gebührenregelun-

gen auch Ausführungen zum Umfang der Bereitstel-

lung, wie nachfolgendes Inhaltsverzeichnis veran-

schaulicht: 

I. Einsichtnahme und Auskunftserteilung (mit vielen 

auch heute noch bekannten Themen wie die Dar-

legung des berechtigten Interesses einschließlich 

der Ausnahme für Behörden, ÖbVI und Notare; 

Begleitung bei der Einsichtnahme durch einen Be-

amten; Einsichtnahme zu wissenschaftlichen oder 

ähnlichen Zwecken, ...)  

 

II. Erteilung von Abzeichnungen und Abschriften 

(Abdrucke, Lichtpausen, Handpausen, Nadelko-

pien, Photokopien, usw.; Aktualitätsanforderung; 

ergänzende Beschriftungen; Beglaubigung durch 

einen Beamten ...)  

 

III. Anfertigung von Abzeichnungen durch fremde 

Stellen (Unterstützung bei Personalmangel ...)  

 

IV. Urheberrecht (mit Regelungen zu Rechten und 

Pflichten ...)  

 

V. Gebühren (Einsicht; Abzeichnung; Abschriften; 

Mehrkosten ...)  

 

VI. Schlussbestimmungen (Geschäftsbuch; Über-

gangslösungen; Berichtspflichten ...) 

Mit Datum vom 6. November 1951 wurde dieser Rund-

erlass aus dem Jahr 1942 durch die Gebührenordnung 

der Kataster- und Vermessungsverwaltung im Land 

Nordrhein-Westfalen sowie die Allgemeine Vorschrift 

(AV) über die Einsicht in das Katasterwerk, Erteilung 

von Abschriften und Abzeichnungen und das Urheber-

recht (RdErl. d. IM. vom 6. November 1951 - I-23-86  

Nr. 1623/51) abgelöst. Die Gebührenreglungen wurden 

zudem wesentlich differenzierter beschrieben. 

A. Schreibarbeiten (wie z.B. Abschriften und Auszü-

ge, ...) 

 

B. Zeichnerische und technische Büroarbeiten 

(Lichtpausen, Abzeichnungen, ...) 

 

C. Messungsarbeiten (Fortführungsvermessungen 

auf der Basis des Zeitaufwands, ...) 

 

D. Allgemeine Gebührenbestimmungen (Postgebüh-

ren, Mehrkosten, Dringlichkeitszuschläge, ...) 

 

E. Gebührenermäßigungen und -befreiungen (die 

Regierungspräsidenten können in Ausnahmefällen 

ermäßigen, Vereinbarungen zur Ermäßigung bei 

Verbesserung des Kartenwerks, gebührenfreie 

Entfernungsbescheinigungen, ...) 

 

F. Schlussbestimmungen (auf jeder Abzeichnung ist 

die Gebühr und auch die Nummer aus dem Ge-

schäftsbuch zu notieren ...) 
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3 Ver- und Entwicklungsphasen 

Die Gebührenordnung von 1951, die nachfolgenden 

Änderungsverordnungen und die neue Gebührenord-

nungen von 1955, 1967 und 1971 basierten noch auf  

§ 4 des Gesetzes über die Neuordnung des Vermes-

sungswesens vom 3. Juli 1934. Neben den eigentlichen 

Gebührentarifen enthielten die Gebührenordnungen 

auch Festlegungen zum Kostenschuldner, zu Voraus-

zahlungen oder Fälligkeiten etc. Für die Leistungen der 

ÖbVI war zu Anfang der Gründung des Landes Nord-

rhein-Westfalens die durch Erlass des Reichsministers 

des Innern vom 7. März 1940 genehmigte Gebühren-

ordnung der Öffentlich bestellten Vermessungsingeni-

eure maßgebend. Die Gebührenordnung der ÖbVI vom 

3. Februar 1959 sowie die nachfolgenden Änderungs-

verordnungen von 1961 und 1964, die Kostenordnung 

vom 25. Juni 1967 sowie deren Änderungen basierten 

bis 1971 ebenfalls auf § 4 des Gesetzes über die Neu-

ordnung des Vermessungswesens vom 3. Juli 1934. 

Die über die eigentlichen Gebührentarife hinausgehen-

den Gebührenregelungen sind auch für die amtliche 

Grundstückswertermittlung im § 23 der Verordnung 

zur Durchführung des Baugesetzbuches vom  

29. November 1960 enthalten; dort existierten Rege-

lungen zu abgebrochenen Amtshandlungen, zur Billig-

keit, zum Kostenschuldner etc.; Ermächtigungsgrund-

lage dieser Verordnung war hier jedoch das Bundes-

baugesetz. 

Diese Kombinationen aus Grundsatzregelungen und 

Gebührentarifen in den Gebührenordnungen änderte 

sich erst mit dem ersten Gebührengesetz für das Land 

Nordrhein-Westfalen vom 23. November 1971. Durch  

§ 30 Nummer 3 des Gebührengesetzes NRW trat die 

Ermächtigung zur Regelung des Gebührenwesens in  

§ 4 des Gesetzes über die Neuordnung des Vermes-

sungswesens vom 3. Juli 1934 außer Kraft; durch  

§ 31 Absatz 2 (Änderung der Kostenvorschriften ande-

rer Gesetze) wurde die ÖbVermIngBO vom 27. April 

1965 entsprechend geändert. § 23 der Ersten Verord-

nung zur Durchführung des Bundesbaugesetzes wurde 

mit der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung 

vom 9. Januar 1973 aufgehoben und die Gebührentari-

fe in die Tarifstelle 13 der Allgemeinen Verwaltungsge-

bührenordnung überführt. 

Dieses bis dahin schon komplexe Gebührenrecht wur-

de in den nachfolgenden Jahrzehnten durch neue Er-

fordernisse herausgefordert, die insbesondere durch 

die modernen Erfordernisse der Bereitstellung digitaler 

Daten entstanden (ALB, ALK, BORIS, SAPOS). Die 

vielfältigen digitalen Produkte sowie die ebenso vielfäl-

tigen Nutzungsvarianten machten neue Regelungen 

erforderlich, die sich in unterschiedlichen Rechtsquel-

len niederschlugen. Für einen groben Eindruck müsste 

die „Übersicht über die Vorschriftenstruktur vor 2010“ 

(siehe nachfolgende Abbildung) genügen. 

Es war daher dringend geboten, die bis zu diesem Zeit-

punkt entstandene Vielfalt zu vereinheitlichen und die 

Rechtsquellen zusammenzufassen. Dies geschah im 

Interesse des Kostenschuldners, aber auch im Interes-

se derjenigen, die diese Vielfalt abgrenzen und anwen-

den mussten. Insbesondere die verschiedenen Gebüh-

ren- bzw. Entgeltregelungen zur Bereitstellung von 

Geobasisdaten und der Informationen der Grund-

stückswertermittlung mussten vereinheitlicht werden. 

Parallel zu diesen Entwicklungen in NRW hatte die AdV 

begonnen, eine Richtlinie für die Bemessung der Ge-

bühren/Entgelte für die Bereitstellung der Geobasisda-

ten zu entwickeln; die Leitung dieser Arbeitsgruppe 

wurde damals vom Kollegen Klaus Mattiseck über-

nommen. Auch die Diskussionen in der AdV haben 

gezeigt, wie unterschiedlich die Interessen und Modelle 

der Länder waren und wie schwierig es war, hieraus 

eine einheitliche Richtlinie zu entwickeln, die dann 

noch in das jeweilige Landesrecht umzusetzen war. 

Am 5. Juli 2010 war es dann in NRW soweit, die Ver-

messungs- und Wertermittlungsgebührenordnung 

(VermWertGebO NRW) löste alle bisherigen Gebühren- 

und Entgeltregelungen in NRW ab. Von nun an stand 

ein auf alle Bereiche anzuwendendes einheitliches 

Gebührenmodell für die Bereitstellung von Daten in 

einer einzigen Rechtsquelle zur Verfügung. Die letzten 

(in der VermWertGebO NRW von 2010 bereits redun-

dant enthaltenen) Regelungen zu Gebühren im Ver-

messungs- und Katastergesetz (Gebührenfreiheit für 

Behörden und bei Vereinigungsanträgen) wurden mit 

der Novellierung vom 1. April 2014 aus dem Gesetz 

gestrichen. Gleichzeitig wurden mit der VermWert-

GebO NRW die Ergebnisse der AdV-Gebührenrichtlinie 

aus 2007/2009 im Wesentlichen umgesetzt. Abwei-

chungen ergaben sich dort, wo Widersprüche zu den 

vorgenannten Zielen der Vereinheitlichung bestanden 

hatten; z.B. wurde die in der AdV-Gebührenrichtlinie 

vorgesehene Gebühr für die Nutzerverwaltung nicht 

übernommen, da in NRW für BORIS eine solche Ge-

bühr bisher nicht vorgesehen war und auch zukünftig 

nicht eingeführt werden sollte. 
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GebG NRW   
§ 2 Absatz 2 

Die Gebührenordnungen erlässt die Landesre-
gierung. Sie kann diese Befugnis für bestimmte 
Bereiche der Verwaltung auf das dafür zuständi-
ge Ministerium übertragen; in diesem Falle hat 
das zuständige Ministerium das Einvernehmen 
des Innenministeriums und des Finanzministeri-
ums herbeizuführen; … 

GebG NRW   
§ 2 Absatz 2 

Die Gebührenordnungen erlässt die Landesregie-
rung. Sie kann diese Befugnis für bestimmte 
Bereiche der Verwaltung auf das dafür zuständige 
Ministerium übertragen; in diesem Falle hat das 
zuständige Ministerium das Einvernehmen des 
Innenministeriums und des Finanzministeriums 
herbeizuführen, … 

Übersicht über die Vorschriftenstruktur vor 2010  Gesetz / Verordnung / Erlass / Sonst 

AVerwGebO NRW  (VO der Landesregierung) 
u. a.  
AVerwGebT  Tarifstelle 13   „Aufgaben der Grundstückswertermittlung“ 
AVerwGebT  Tarifstelle 30.2 „Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure“ 

 

AVerwGebO NRW (VO der Landesregierung) 
§5 

Die Gebührenordnung für die Vermessungs- und Katasterbehörden erlässt das 
Innenministerium. Das Einvernehmen des Finanzministeriums ist erforderlich. 

 

GebG NRW 
§ 1 Absatz 2 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht, 
1. soweit Kosten Gegenstand besonderer Rege-
lung durch Gesetz, auf Grund eines Gesetzes 
oder durch öffentlich-rechtlichen Vertrag sind, … 
 

VermKatG NRW  
§ 29 

Das Innenministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung zu regeln: 
… 
7. die Einräumung von Nutzungsrechten an 
Geobasisdaten sowie Entscheidungen über die 
Erhebung von Kosten (Gebühren und Auslagen) 
oder Entgelten, 
… 
 

DVOzVermKatG NRW 
(VO des IM) 

§ 15 Gebühren und Entgelte 
(2) Für die Bereitstellung von Geobasisdaten und hieraus abgeleiteter Produkte, 
die von den Standardausgaben und Standarddiensten abweichen, sowie für die 
Einräumung diesbezüglicher Nutzungsrechte, für die das Innenministerium 
keine Gebühren- oder Entgeltregelungen nach Absatz 1 erlassen hat, setzt die 
bereitstellende Stelle Entgelte fest. Dies gilt gleichermaßen für die Festsetzung 
von Entgelten für Nutzungsrechte an diesen Produkten. Die Einheitlichkeit der 
Entgelte im Land ist soweit wie möglich zu wahren. 

GebG NRW 
§ 1 Absatz 2 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht, 
1. soweit Kosten Gegenstand besonderer Regelung durch Gesetz, auf Grund eines Gesetzes oder durch öffentlich-rechtlichen Vertrag sind, … 
 

VermKatG NRW § 4 Absatz 3 
(3) Die … erhalten die in einer Rechtsverordnung aufgeführten Geobasisdaten zur Erfüllung ihrer Aufgaben; § 15 Absatz 2 bleibt hiervon unberührt. Die Bereitstellung der 
Geobasisdaten ist gebühren- oder entgeltfrei; die entstandenen Aufwendungen sind zu erstatten, sofern nicht Online-Verfahren genutzt werden. Die Gebühren- oder 
Entgeltfreiheit gilt nicht, wenn eine kommerzielle Verwendung beabsichtigt ist oder wenn die zu zahlenden Gebühren oder Entgelte Dritten auferlegt oder wenn sonst wie 
Dritte mit dem betreffenden Betrag belastet werden können. Die Gebührenfreiheit gilt nicht für Vermessungsunterlagen zur Durchführung von Liegenschaftsvermessun-
gen. 
 

VermKatG NRW 
§ 17 Beurkundung und Beglaubigung von Anträgen auf Vereinigung oder Teilung von Grundstücken  

(5) Für die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen öffentlichen Beglaubigungen werden Gebühren nicht erhoben. 

VermGebO NRW 
(VO des IM) 

 

GeoInfErl NRW 
(Erlass des IM) 

 

ÖbVermIngKO NRW 
(VO des IM) 

 

GAVO NRW (VO der Landesregierung) 
§ 23 Aufgaben des Oberen Gutachterausschusses 

(6) … Die Finanzämter erhalten für Zwecke der Besteuerung einen kostenfreien Zugang zu diesem Informations-
system. 

GAVO NRW (VO der Landesregierung) 
§ 20 Kosten des Gutachterausschusses (analog auch für OGA § 24) 

(2) Für die Tätigkeit des Gutachterausschusses werden Gebühren und Auslagen nach dem Gebührengesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung erhoben. … 

... 

... 

 (Landes- +  
Katasterbehörden) 
z. B. unter Berufung 

auf:  
AdV-Gebührenrichtlinie 

SAPOS-Richtlinie 

DVOzVermKatG NRW  (VO des IM) 
§ 15 Gebühren und Entgelte 

(1) Für die Bereitstellung der Geobasisdaten und hieraus abgeleiteter Produkte 
in Standardausgaben und Standarddiensten nach § 4 Absatz 2 Vermessungs- 
und Katastergesetz sowie für die Einräumung diesbezüglicher Nutzungsrechte 
nach § 5 Absatz 2 Vermessungs- und Katastergesetz werden durch das Innen-
ministerium Entgelte festgesetzt, sofern nicht hierfür Regelungen in Gebühren-
ordnungen bestehen. Dabei ist die Einheitlichkeit im Bundesgebiet soweit wie 
möglich zu wahren. Gebührenregelungen für sonstige Aufgaben nach dem 
Vermessungs- und Katastergesetz bleiben hiervon unberührt. 

Vorläufige Gebühren  
BORISplus 

(Erlass des IM) 
... ... 

GebG NRW 
§ 1 Absatz 3 

(3) Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist jede Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt. 
 

ÖbVermIngBO NRW 
§ 13 Vergütung 

(1) Für die Vergütung der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure sind die Vorschriften der §§ 10 bis 22 des Gebührengesetzes 
entsprechend anzuwenden. 
(2) Die Kostensätze für Tätigkeiten im Sinne des § 1 Absatz 2 sind wie die Gebührensätze für dieselben Tätigkeiten der Vermessungs- und 
Katasterbehörden zu bemessen. 
(3) Auf die Bemessung der Kostensätze für Tätigkeiten bei weiteren Aufgaben der Landesvermessung finden die §§ 3 bis 5 des Gebühren-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen sinngemäß Anwendung. 
… 
 

§ 23 Rechtsverordnungen 
Das Innenministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu regeln 
….  
7. die Vergütung (§ 13) für die Tätigkeiten nach § 1 Absatz 2, 
… 

Richtlinien der AdV 
Gebührenrichtline 
SAPOS-Richtlinie 

Richtlinie zu Bodenrichtwerten etc. 
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4 Zeitalter der Gebührenfreiheiten 

Die Arbeiten an der VermWertGebO NRW, aber auch 

an der AdV-Gebührenrichtlinie haben gezeigt, dass die 

Vielzahl der Varianten zur Bereitstellung von Geoba-

sisdaten und Informationen der Grundstückswerter-

mittlung komplexe Gebührenmodelle hat entstehen 

lassen, die, sobald sie vorhanden waren, immer wieder 

neu angepasst und erweitert werden mussten. Gleich-

zeitig wurde vom Nutzer, aber auch von unseren Fach-

leuten zu Recht gefordert, doch bitte einfache Gebüh-

renmodelle zu entwickeln. Dieser Widerspruch zwi-

schen variantenreichen Bereitstellungsaufgaben und 

einfachen Gebührenmodellen lässt sich meines Erach-

tens nicht auflösen. Will man einfache Gebührenmo-

delle gestalten, dann darf man u.a. nicht unterscheiden 

zwischen gebietsabhängigen Datenmengen (landes-

weit, Katasteramtsbezirk, Gemeinde, Vermessungsge-

biet, Grundstück etc.), der Tiefe der Dateninhalte (alle 

Daten, Teilmengen, bestimmte Objekte etc.) und der 

unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten (für einen 

Lageplan eines Ingenieurbüros, für alle Anwendungen 

einer Bank mit allen Filialen, für Veröffentlichungen 

oder Weiterverarbeitungen in eigenen Produkten, etc.); 

diese Aussage gilt auch für Modelle mittels Pauscha-

len. Die in solchen Zusammenhängen vorgeschlagenen 

„neuen / alternativen“ Gebührenmodelle bestätigen 

eigentlich nur meine erste Aussage zu Anfang dieses 

Artikels über die Kreativität bei der Entwicklung von 

Gebührenmodellen. Die Forderung nach einem einfa-

chen Gebührenmodell lässt sich jedoch lösen, wenn ein 

Gebührenmodell die Gebührenfreiheit möglichst weit-

gehend umsetzt. Die Einführung der Gebührenfreiheit 

aber allein durch die Komplexität der Gebührenmodel-

le zu rechtfertigen, ist sicherlich nicht ausreichend. 

Die entscheidende Motivation für die Einführung der 

Gebührenfreiheit für digitale Geobasisdaten lässt sich 

dadurch rechtfertigen, indem das durch die Gebühren-

pflicht gehemmte Nutzungspotential dieser 

(Geo)Basisdaten für die Schaffung eines volkswirt-

schaftlichen Mehrwertes oder als bessere Basis für 

Entscheidungen massiv erhöht werden muss.  

Die hochwertigen Daten werden mit viel Aufwand und 

Fachwissen erhoben, geführt und bereitgestellt. In 

NRW sind ca. 2300 Personen bei den Katasterbehör-

den mit diesen Aufgaben betraut. Bei Personalkosten 

mit ca. 80 TEuro pro Person und Jahr (hD 108 TEuro, 

gD 83 TEuro, mD 67 TEuro) und ca. 2300 Personen 

„kostet“ das Liegenschaftskataster in NRW somit jähr-

lich allein auf dieser Basis 184 Millionen Euro (ÖbVI, 

Landesbedienstete, die an diesen Aufgaben mitwirken, 

sind dabei noch gar nicht eingerechnet). Dem stehen 

Gebühreneinnahmen von ca. 6 Millionen Euro für 

Vermessungen, 14 Millionen Euro für die Übernahme 

der Vermessungen in das Liegenschaftskataster,  

5 Millionen Euro für die Bereitstellung analoger und  

5 Millionen Euro digitaler Geobasisdaten gegenüber. 

Die Umsetzung des im VermKatG NRW verankerten 

Verbreitungsgebotes sowie die Überlegungen zu ge-

bührenfreien digitalen Geobasisdaten im Sinne von 

Open Data erfordert „lediglich“ den Verzicht auf lan-

desweit 5 Millionen Euro dieser Einnahmen für digitale 

Geobasisdaten. In Relation zu den Gesamtkosten von 

184 Millionen Euro ist dies ein geringer Betrag, insbe-

sondere, wenn man betrachtet, welche Summen für 

Wirtschaftsförderung etc. ausgegeben werden. Das 

Akzeptanzproblem lag eher darin, jeder Kämmerin 

oder jedem Kämmerer der 53 Katasterbehörden zu 

vermitteln, dass zwar durchschnittlich 100 TEuro je 

Katasterbehörde an Einnahmen im Haushalt entfallen, 

die volkswirtschaftlichen Mehrwerte diese Nachteile 

aber überwiegen; ein rechnerischer Nachweis über die 

Mehrwerte ist ja bekanntlich schwer zu führen. Ent-

sprechende Überlegungen lassen sich auch für den 

Bereich der Geobasisdaten der Landesvermessung 

sowie für Informationen der Grundstücks-

wertermittlungen aufstellen. 

Dass wir in der Verwaltung auch von der Gebühren-

freiheit profitieren, sei nur am Rande erwähnt. Die 

komplexen Gebührenmodelle erfordern aufwändige 

Programmierungsarbeiten der Geodatendienste, um 

die benötigten Gebührenparameter entsprechend 

abgreifen zu können. Umfangreiche Diskussionen und 

Abstimmungen zu den Gebührenmodellen und den 

diversen Sonderfällen entfallen ebenfalls. Dieser er-

hebliche Aufwand entfällt bei einer Gebührenfreiheit 

und wir können uns mit unserer eigentlichen Aufgabe, 

den Aufbau und die Qualitätsverbesserung der Geoda-

tendienste beschäftigen, insbesondere wenn man 

berücksichtigt, dass der (zukünftig) anstehende Per-

sonalmangel uns zwingt, dass wir uns auf die wesentli-

chen Aufgaben konzentrieren. 

Aber auch aus fachpolitischer Sicht ist die Gebühren-

freiheit unbedingt anzustreben. Die aufgrund der Ge-

bührenpflicht verursachte geringe Nutzung unserer 

mit viel Aufwand und Einsatz erzeugten Geobasisdaten 

kann nicht in unserem Interesse liegen. Nutzer greifen 

auf kostenfreie Varianten zurück, die nicht das Poten-

tial enthalten (Objektstruktur, flächendeckend voll-

ständig, einheitlich und aktuell, etc.), das unsere Ge-

obasisdaten bieten. Werden unsere Daten nicht mehr 

nachgefragt, ist auch die Aufgabe oder zumindest der 

derzeitige Umfang dieser Aufgabe zur Führung und 

Bereitstellung der Geobasisdaten gefährdet. 
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Meines Erachtens geht es bei der Einführung der Ge-

bührenfreiheit aus Anlass von Open Data daher um 

einen Existenzkampf, den wir schnellstmöglich auf-

nehmen müssen. Bei Gesamtkosten z.B. im Liegen-

schaftskataster von 184 Millionen Euro sind 5 Millionen 

Euro Mehreinnahmen auch kein gravierendes Argu-

ment, die Existenz unsere Aufgabe in der jetzigen Aus-

dehnung zu sichern. 

Auch Beispiele aus der AdV (gebührenfreie Geobasis-

daten für den G20-Gipfel oder die Gebührenpflicht für 

Georeferenzierungsdienste) zeigen, wie sehr uns die 

Gebührenpflicht daran hindert, unsere Geobasisdaten 

in die Nutzung und damit auch in die Öffentlichkeit zu 

bringen. Wenn wir weiterhin so verwaltungsintensiv 

handeln, benötigt man demnächst unsere Geobasisda-

ten und damit auch uns nicht mehr.  

Was hat NRW daher unternommen, um eine Gebühren-

freiheit herbeizuführen?  

Die Freiheit begann zuerst mit der Einsicht, zumindest 

Behörden mit möglichst gebührenfreien Geobasisda-

ten zu versorgen (1990, 2005) und diese Intention 

dann auf einen breiteren Nutzerkreis zu erweitern 

(2013 mit dem NRW-Atlas, 2015 mit dem gebühren-

freien BORIS und letztlich 2016 mit der umfassenderen 

Gebührenfreiheit im Sinne von Open Data): 

4.1 Regelungen zur Gebührenfreiheit unabhängig 

von den Open Data Überlegungen  

VermKatG NW 1990: 

§ 12 
Benutzung des Liegenschaftskatasters 

(7) Zur Erfüllung von Landesaufgaben außerhalb des 

Vermessungs- und Katasterwesens, insbesondere zum 

Aufbau und zur Fortführung von Informationssyste-

men, stellen die Katasterbehörden unbeschadet der 

Regelungen in den Absätzen 2 bis 5 Daten des Liegen-

schaftskatasters (§ 9 Abs. 1) entsprechend einer 

Rechtsverordnung gebührenfrei zur Verfügung. In der 

Rechtsverordnung sind Umfang und Empfänger der 

Daten und die Übermittlung nach den Grundsätzen des 

Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen zu regeln. 

Die für die Übermittlung entstandenen Aufwendungen 

sind zu erstatten. 

 

 

 

VermKatG NRW 2005: 

§ 4  
Bereitstellung der Geobasisdaten 

(3) Die Landesbehörden, Landesbetriebe, Einrichtun-

gen und Gerichte des Landes, Gutachterausschüsse 

für Grundstückswerte des Landes sowie die Kreise, 

kreisfreien Städte und kreisangehörigen Gemeinden 

des Landes und Anstalten des öffentlichen Rechts i.S. 

des § 114a der Gemeindeordnung erhalten die in einer 

Rechtsverordnung aufgeführten Geobasisdaten zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben; § 15 Abs. 2 bleibt hiervon 

unberührt. Die Bereitstellung der Geobasisdaten ist 

gebühren- oder entgeltfrei; die entstandenen Auf-

wendungen sind zu erstatten, sofern nicht Online-

Verfahren genutzt werden. Die Gebühren- oder Ent-

geltfreiheit gilt nicht, wenn eine kommerzielle Verwen-

dung beabsichtigt ist oder wenn die zu zahlenden Ge-

bühren oder Entgelte Dritten auferlegt oder wenn 

sonst wie Dritte mit dem betreffenden Betrag belastet 

werden können. Die Gebührenfreiheit gilt nicht für 

Vermessungsunterlagen zur Durchführung von Lie-

genschaftsvermessungen. 

4.2 Regelungen zur Gebührenfreiheit in Sinne 

von Open Data 

VermWertGebO NRW Änderung 2013: 

§ 2  
Befreiung und Ermäßigung 

(3) Es werden bezüglich der analogen Standardaus-

gaben oder digitalen Daten keine Kosten erhoben ... für 

die über Geodatendienste des NRW-Atlas zu festgeleg-

ten Nutzungsbedingungen bereitgestellten ausgewähl-

ten Geobasisdaten. 

Der NRW-ATLAS wurde im Runderlass „Bereitstellung 

und Nutzung der Geobasisdaten“ von 2013 durch die 

Nummer 4 „NRW-ATLAS“ wie folgt definiert: 

(1) Zur Förderung der Verbreitung der Geobasisdaten 

stellt der NRW-Atlas folgende ausgewählte Geobasis-

daten als Rasterdaten über Darstellungsdienste bereit: 

a) die Topographischen Karten und Darstellungen 

aus den digitalen Landschaftsmodellen in allen 

Maßstabstufen, 

 

b) die Darstellung der Daten der Liegenschaftskarte 

einschließlich der Flurstücksnummern, 
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c) die digitalen Orthophotos und Luftbilder, deren 

Bodenauflösung nicht genauer als 0,4 Meter ist, 

 

d) die Daten des Freizeitkatasters und der Verwal-

tungsgrenzen. 

Die Bereitstellung nach den Buchstaben a bis d kann 

gemeinsam oder einzeln in nicht nach weiteren Teilin-

formationen separierbarer Form erfolgen.   

(2) Die Darstellungsdienste können unter Einhaltung 

der Nutzungsrechte (Nummer 3) für private, kommer-

zielle, behördliche, interne und externe Zwecke unein-

geschränkt genutzt werden.  

(3) Die Bereitstellung darf nicht die Merkmale einer 

amtlichen Standardausgabe enthalten, da die Gewähr-

leistung der Amtlichkeit aufgrund der vielfältigen Nut-

zung und Verbreitung gemäß Absatz 2 nicht sicherge-

stellt werden kann. 

(4) Die Funktion des NRW-Atlas kann auch durch an-

dere Portale des Geodatenzentrums und der Kataster-

behörden übernommen werden. 

VermWertGebO NRW Änderung 2015: 

7.3 
Informationen der amtlichen Grundstückswerter-
mittlung 

a)  Dokumente und Daten, die vom Nutzer über auto-

matisierte Verfahren abgerufen werden 

Gebühr: keine 

b)  Bereitstellung durch die Geschäftsstellen der Gut-

achterausschüsse oder des Oberen Gutachteraus-

schusses 

aa) je Abruf der Dokumente und Daten, die ge-

mäß Tarifstelle 7.3 Buchstabe a bereitgestellt 

werden sowie für sonstige standardisiert 

aufbereitete Dokumente und Daten 

Gebühr: ein Halbstundensatz gemäß Tarif-

stelle 1.1.1 Buchstabe b (=> Fixbetrag 2015  

28 Euro, ab 2017 30 Euro) 

bb) für jede Auskunft aus der Kaufpreissamm-

lung 

Gebühr: 140 Euro für einschließlich bis zu 

zehn mitgeteilter Vergleichspreise, je weite-

rem mitgeteilten Vergleichspreis 10 Euro 

cc) individuell aufbereitete Dokumente und Da-

ten 

Gebühr: Zeitgebühr nach Tarifstelle 1.1.1 

Buchstabe a (=> je Halbstunde 2015  

42 Euro, ab 2017 44 Euro) 

VermWertGebO NRW Änderung 2016: 

2. 
Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der 
Landesvermessung 

2.1 
Geodatendienste 

Für über automatisierte Verfahren abgerufene Geoba-

sisdaten 

1.  Satellitenpositionierungsdienst für Positionsbe-

stimmungen innerhalb Nordrhein-Westfalens 

a)  EPS  

Gebühr: keine 

b)  HEPS 

aa) je angefangene Minute 

Gebühr: 0,10 Euro  

bb)  Pauschaltarife je Monat je Freischaltung 

Gebühr: 250 Euro 

cc)  für Test-, Forschungs- und Schulungs-

zwecke, zur Durchführung von amtli-

chen Vermessungen und zur Erstellung 

von amtlichen Lageplänen sowie für ge-

setzliche Aufgaben der Kommunen und 

des Landes 

Gebühr: keine 

c)  GPPS nordrhein-westfälischer Referenzstati-

onen 

Gebühr: keine 

2.  Je amtliches Dokument des Liegenschaftskatas-

ters entsprechend der Tarifstelle 2.2 Nummer 1 
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a)  als Vermessungsunterlagen zur Durchfüh-

rung von amtlichen Vermessungen und zur 

Erstellung von amtlichen Lageplänen 

Gebühr: keine 

b)  sonst 

Gebühr: ein halber Halbstundensatz nach 

Nummer 1.1.1 Buchstabe b (=>Fixbetrag  

30 Euro) 

3.  Sonstige Geobasisdaten und Metadaten 

Gebühr: keine 

2.2 
Bereitstellung durch eine Fachkraft 

Für durch eine Fachkraft der Behörde ausgehändigte 

oder übersandte Geobasisdaten 

1.  Je amtliches Dokument des Liegenschaftskatas-

ters (gegebenenfalls einschließlich einer amtlichen 

Beglaubigung) 

a)  Standardausgabe aus dem Liegenschaftska-

taster bis einschließlich DIN A3 

Gebühr: ein Halbstundensatz nach Nummer 

1.1.1 Buchstabe b (=>Fixbetrag 30 Euro) 

b)  Standardausgabe aus dem Liegenschaftska-

taster größer DIN A3 

Gebühr: zwei Halbstundensätze nach Num-

mer 1.1.1 Buchstabe b (=>Fixbetrag 60 Euro) 

c)  Je angefangene 20 Seiten eines Dokumentes 

aus den Liegenschaftskatasterakten bis ein-

schließlich DIN A3 

Gebühr: ein halber Halbstundensatz nach 

Nummer 1.1.1 Buchstabe b (=>Fixbetrag  

15 Euro) 

d)  Je angefangene 20 Seiten eines Dokumentes 

aus den Liegenschaftskatasterakten größer 

DIN A3 

Gebühr: ein Halbstundensatz nach Nummer 

1.1.1 Buchstabe b (=>Fixbetrag 30 Euro) 

2.  Je topographische Karte, Luftbilderzeugnis, Ver-

waltungs- und Übersichtskarte, sowohl im festge-

legten Blattschnitt oder im Wunschblattschnitt, 

historisch oder aktuell sowie je Einzelnachweis, 

Übersicht, Punktliste zu Festpunkten der Landes-

vermessung 

a)  bis einschließlich DIN A1 

Gebühr: ein Halbstundensatz nach Nummer 

1.1.1 Buchstabe b (=>Fixbetrag 30 Euro) 

b) größer DIN A1 

Gebühr: zwei Halbstundensätze nach Num-

mer 1.1.1 Buchstabe b (=>Fixbetrag 60 Euro) 

3.  Vermessungsunterlagen zur Durchführung von 

amtlichen Vermessungen und zur Erstellung von 

amtlichen Lageplänen, wenn sie 

a)  nicht im Abrufverfahren verfügbar sind 

Gebühr: keine 

b)  im Abrufverfahren verfügbar sind 

Gebühr: Zeitgebühr nach Nummer 1.1.1 

Buchstabe b, mindestens jedoch vier Halb-

stundensätze (=> je Halbstunde 30 Euro) 

4.  Sonstige Geobasisdaten des Liegenschaftskatas-

ters oder der Landesvermessung sowie individuel-

le Auswertungen 

Gebühr: Zeitgebühr nach Nummer 1.1.1 (=> je 

Halbstunde 30 bzw. 44 Euro) 

Die Gebührenfreiheit der digitalen Geobasisdaten in 

Nordrhein-Westfalen ist in der vorgenannten Vor-

schrift aus 2016 nicht leicht zu finden; sie versteckt 

sich in der Tarifstelle Nummer 2.1 Nummer 3. Wie üb-

lich, bestimmen die verbliebenen gebührenpflichtigen 

Positionen das Textvolumen. Aber auch dies kann man 

zukünftig noch überarbeiten, so dass u.a. die Num-

mern 2 und 3 sowie das Wort „Sonstige“ in der Num-

mer 3 der Tarifstelle 2.1 entfallen könnten. 

Die Änderung der VermWertGebO NRW 2016 alleine 

genügt aber nicht, um den Anforderungen an eine freie 

Nutzung der Geobasisdaten gerecht zu werden. Die 

offeneren Lizenzbedingungen mussten ebenfalls auf-

gegriffen und umgesetzt werden. Dies wurde durch 

Änderung der Durchführungsverordnung zum Ver-

messungs- und Katastergesetz NRW (DVOzVermKatG 

NRW) bewirkt, indem ein neuer Paragraph eingefügt 

wurde:  
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§ 11  
Nutzung der Geobasisdaten 

(1) Die Nutzung eines amtlichen Dokumentes des Lie-

genschaftskatasters (Standardausgabe oder Liegen-

schaftskatasterakte) ist wie folgt erlaubt:  

1. Das Dokument darf unverändert weitergegeben 

und veröffentlicht werden,  

2. eigene Vervielfältigungen dürfen nur angefertigt 

werden, wenn hierfür die Verantwortung für mögli-

che Abweichungen vom Original übernommen wird 

und 

3. das Dokument darf für eine Weitergabe oder Ver-

öffentlichung nur umgestaltet werden, wenn die 

Umgestaltung und die hierfür verantwortliche Stel-

le eindeutig kenntlich gemacht werden.   

Bei Veröffentlichungen ist ein Quellenvermerk mit der 

Namensnennung gemäß Absatz 2 Satz 2 erforderlich, 

soweit die Quelle nicht unmittelbar aus dem Dokument 

ersichtlich ist. 

(2) Für alle sonstigen Geobasisdaten, Metadaten, 

Dienste und Dokumente gelten die durch den  

IT-Planungsrat im Datenportal für Deutschland 

(GovData) veröffentlichten einheitlichen Lizenzbedin-

gungen „Datenlizenz Deutschland - Namensnennung“ 

in der jeweils aktuellen Version. Die Namensnennung 

der Rechteinhaber und Bereitsteller erfolgt einheitlich 

im Quellenvermerk mit “Land NRW“ sowie dem Jahr 

des Datenbezugs in Klammern; soweit Geobasisdaten 

durch ein Katasteramt bereitgestellt werden, kann das 

Katasteramt entscheiden, ob diese Namensnennung 

durch den Zusatz „/“ und die Bezeichnung des Katas-

teramtes zu ergänzen ist. Erfolgt die Bereitstellung 

gemäß § 3a Absatz 5, können abweichende Regelun-

gen festgelegt werden. 

(3) Für Geobasisdaten, die den datenschutzrechtlichen 

Vorgaben unterliegen, ist anstelle der Absätze 1 und 2 

§ 14 des Vermessungs- und Katastergesetzes sowie  

§ 10 dieser Verordnung maßgebend. 

(4) Die Zustimmung der zuständigen Behörde gemäß  

§ 4 Absatz 1 Satz 2 des Vermessungs- und Katasterge-

setzes gilt bei Einhaltung der hier aufgeführten Vorga-

ben als erteilt. 

Neben den datenschutzrechtlichen Ausnahmen (Ab-

satz 3) und den besonderen Nutzungsbeschränkungen 

für amtliche Dokumente (Absatz 1) haben wir uns bei 

den „Open Data“ für eine deutschlandweit bereits 

mehrfach verwendete Lizenz entschieden (Absatz 2), 

wohlwissend, dass auch diese Lizenz eigentlich für die 

Anforderungen der Geo(basis)daten angepasst werden 

müsste. Auch hier lag unser vorrangiges Bemühen 

darin, im Interesse des Nutzers möglichst landes- und 

bundesweit einheitliche Lizenzbedingen zu verwenden. 

Die Lizenz „Datenlizenz Deutschland - Namensnen-

nung - 2.0“ berücksichtigt derzeit jedoch nicht die 

Datenbereitstellung über Dienste, sodass wir hilfswei-

se diese Nachteile in den Text der Verordnung einbe-

zogen haben. Wir werden uns dafür einsetzen, eine 

Weiterentwicklung der Datenlizenz „Deutschland - 

Namensnennung“ z.B. von 2.0 auf 3.0 in diesem Sinne 

zu beeinflussen; die Versionsnummer wurde daher im 

Verordnungstext nicht festgeschrieben. 

Ähnlich wie auch bei den Gebührenregelungen in der 

VermWertGebO NRW haben wir im letzten Satz des 

Absatzes 2 eröffnet, dass bei bundesweiten Bereitstel-

lungen durch die AdV (SAPOS, ZSHH, etc.) aufgrund 

der unterschiedlichen Gegebenheiten in den 16 Bun-

desländern ggf. andere Lizenzen verwenden werden 

können. Aber auch hier hoffen wir, dass die Anwen-

dung dieser Regelung durch eine bundesweit einheitli-

che Lizenz zukünftig unnötig sein wird. Betrachtet man 

zum Beispiel die Komplikationen, bei Verwendung von 

Geobasisdaten des Nachbarlandes in eigenen Geoda-

tendiensten neben den eigenen Lizenzbedingen auch 

die der Nachbarländer (für diese Teile) aufführen zu 

müssen, so drängt sich der Gedanke auf, ggf. ganz auf 

Quellenangaben zu verzichten oder einen bundesweit 

einheitliche Quellenangabe zu verwenden. Hier ist 

sicherlich noch viel zu tun. 

Die Gebührenfreiheit und die freie Nutzung der Geoba-

sisdaten sind wesentliche Schritte in Richtung einer 

nutzerorientierten Verbreitung der Geobasisdaten und 

damit auch entscheidend für unsere Existenzsiche-

rung. In Nordrhein-Westfalen war dieser Schritt nur 

möglich, weil die Fachkolleginnen und Kollegen der 53 

kommunalisierten Katasterbehörden und des Landes 

gemeinsam Konzepte entwickelt, beworben und 

schließlich umgesetzt haben. Dies war ein Kraftakt der 

Verwaltung. 

Aber wie gesagt, dies waren nur erste Schritte in Rich-

tung einer nutzerorientierter Verbreitung der Geoba-

sisdaten und unserer Existenzsicherung. Die Gebüh-

renfreiheit macht uns den Rücken frei für eine intensi-

ve Bewerbung unsere hochqualifizierten Geobasisda-

ten. Wir müssen einerseits diese Daten immer wieder 

ins Gespräch und in die Nutzung bringen. Wir müssen 

uns aber auch selbst disziplinieren und die für uns 

typische Eigenschaft zur Schaffung komplexer Modelle 

in den Griff bekommen und nicht nur die Gebührenmo-
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delle, sondern auch unsere Datenmodelle nutzerge-

recht aufräumen; hier hat Nordrhein-Westfalen auf-

grund der vielfältigen unterschiedlichen kommunalen 

Anforderungen vermutlich mehr zu tun, als andere 

Bundesländer mit einem einzigen Datenmodell. Was 

nützen gebührenfreie Geobasisdaten, wenn diese nur 

mit viel Fachwissen nutzbar sind und aufgrund zu 

komplexer oder uneinheitlicher Daten trotz Gebühren-

freiheit gemieden werden. Unsere permanente Aufga-

be besteht darin, die Geobasisdaten so bereitzustellen, 

dass die Qualitätsmerkmale Einheitlichkeit, Vollstän-

digkeit und Aktualität (EVA-Prinzip) als Gütesiegel für 

amtliche Geobasisdaten betrachtet werden. 

Wir haben in den letzten Jahrzehnten bundesweit und 

innerhalb Nordrhein-Westfalens sehr viel Arbeit in die 

Schaffung der Modelle und Datenbestände investiert. 

Es wäre schade und auch volkswirtschaftlich nicht zu 

verantworten, wenn diese Leistungen aufgrund einer 

geringen Nutzung der Geobasisdaten verborgen blie-

ben. 

 

 

 

 

 

 

  

Jochen Seidel 

Ministerium für Inneres und Kommunales  

des Landes Nordrhein-Westfalen 
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Friedrichstraße 62-80 

40217 Düsseldorf 

jochen.seidel@mik.nrw.de 
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Entwicklung des Berufsrechts der ÖbVI – Eine Standortanalyse 

Rudolf Wehmeyer

Vorwort 

Mit Art. 1 des Zweiten Gesetzes zur Modernisierung 

des Vermessungs- und Katasterwesens vom  

1. April 2014 durch das Gesetz über die Öffentlich be-

stellten Vermessungsingenieurinnen und -ingenieure in 

Nordrhein Westfalen wurde die Berufsordnung für die 

Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure aufgeho-

ben. Die Berufsordnung stammte noch zu einem gro-

ßen Teil aus dem Jahre 1965. Sie wurde im Jahre 1992 

novelliert und in den Jahren 1994 und 2005 geringfü-

gig verändert. In wesentlichen Teilen entsprach sie 

jedoch den Erfordernissen der 1960er Jahren. Die 

Norm wurde somit den aktuellen Anforderungen an die 

Berufsausübung der ÖbVI nicht mehr gerecht. Es war 

daher geboten, sie an die aktuellen Erfordernisse und 

Entwicklungen anzupassen. 

Aus unserer gemeinsamen Sicht sollten die ÖbVI ge-

stärkt aus dem Gesetzgebungsprozess hervorgehen. 

Ob das Ziel erreicht wurde, wird die Zukunft zeigen. 

Erste Erfahrungen liegen uns vor und ich will im Fol-

genden versuchen, die Entwicklung des Berufsrechts 

der ÖbVI zusammen zu fassen. 

Anforderungen 

Aufgrund des sich wirtschaftlich nicht kontinuierlich 

entwickelnden Bausektors und damit des Grund-

stücksverkehrs, war vor dem Hintergrund der Rege-

lungen der ÖbVermIng BO NRW eine Existenzsiche-

rung der ÖbVI in Ausübung ihrer öffentlich-rechtlichen 

Tätigkeit nicht immer gewährleistet. Da sie überwie-

gend auf diesem Gebiet tätig sein müssen, war eine 

Öffnung der Berufsausübung der ÖbVI, im Wesentli-

chen durch die Erweiterung der zulässigen Tätigkeiten 

sowie ihrer Kooperationsmöglichkeiten dringend er-

forderlich. Diese Öffnung erfordert insbesondere im 

Hinblick auf das Spannungsfeld des Wettbewerbs der 

ÖbVI auf dem freiberuflichen Sektor einerseits und 

ihrer Funktion als Behörde im Sinne des Verwaltungs-

verfahrensrechts andererseits die Modernisierung 

ihrer Geschäftsführung sowie eine Stärkung ihrer Auf-

sicht durch das beleihende Land. 

Mit dem Zweiten Gesetz zur Modernisierung des Ver-

messungs- und Katasterwesens, in der Kurzform mit 

"Zweites Katastermodernisierungsgesetz" bezeichnet, 

sollte auch das Berufsrecht der Öffentlich bestellten 

Vermessungsingenieure in Nordrhein-Westfalen 

grundlegend reformiert und an das Vermessungs- und 

Katastergesetz und die aktuellen Entwicklungen im 

Vermessungs- und Katasterwesen angepasst werden 

und gleichzeitig europafest sein. Wie ein roter Faden 

zieht sich die Ausübung hoheitlicher Gewalt durch das 

Regelwerk, immer die europäische Dienstleistungs-

richtlinie im Blick. 

Um den Gesetzescharakter zu unterstreichen, sollte 

die bis dato gültige Bezeichnung "Berufsordnung für 

die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure in 

Nordrhein-Westfalen - ÖbVermIng BO NRW  durch die 

Bezeichnung: "Gesetz über die Öffentlich bestellten 

Vermessungsingenieurinnen und -ingenieure in Nord-

rhein Westfalen“ ersetzt werden. 

Die Beleihung der ÖbVI mit öffentlich rechtlichen Ver-

waltungstätigkeiten hat sich im amtlichen Vermes-

sungswesen des Landes Nordrhein - Westfalen seit 

Jahrzenten bewährt und hat insbesondere zu einer 

personellen Entlastung der Katasterbehörden beige-

tragen. Das Institut der Beleihung musste daher auch 

mit dem neuen ÖbVIG NRW weitergeführt werden. In 

den Regelungen des ÖbVIG NRW sollten also die Be-

lange der ÖbVI in ihrer Doppelfunktion, als mit öffent-

lich rechtlicher Verwaltungstätigkeit beliehene Person 

und als freiberuflich tätiger Unternehmer, berücksich-

tigt worden. 

Ob und wie das gelungen ist, wird die Zeit zeigen. Eine 

Einschätzung ist aber bereits jetzt möglich. Ich möchte 

an dieser Stelle fünf Schwerpunkte aufgreifen: 

:::: Erweiterung der Tätigkeiten des ÖbVI 

:::: Kooperationen 

:::: Aufsicht 

:::: Abwicklung 

:::: Europa 
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Erweiterung der Tätigkeiten des ÖbVI 

Am 4.11.2010, noch vor den ersten fachlichen Beratun-

gen in den Kommissionen   um das Gesetz, haben Herr 

MR Jochen Seidel  (MIK NRW) und der Verfasser auf 

der DVW Veranstaltung in Essen die Rahmenbedin-

gungen für ein Gesetz über die öffentlich bestellten 

Vermessungsingenieure diskutiert. Zum Themenpunkt 

„Erweiterung“ wurde bereits da herausgearbeitet: 

:::: Der Geodatenmarkt mit allen Geodaten und seinen 

vielseitigen Facetten der GIS – Systeme greift auf 

die Geobasisdaten (u. a.  amtlicher Nachweis des 

Liegenschaftskatasters) als rechtssichere, hoch-

genaue, aktuelle und flächendeckende Grundlage 

zu. 

:::: Dies prägt das Gesicht des modernen beliehenen 

Freiberuflers und erweitert das Betätigungsfeld 

der Beliehenen. Die duale Rechtsstellung des ÖbVI 

als beliehener Freiberufler muss sich in einer mo-

dernen Berufsordnung wiederfinden. 

Die Möglichkeit, neben den Tätigkeiten gemäß §1 des 

Gesetzes andere, nicht hoheitliche Aufgabenfelder zu 

beackern, ist für viele ÖbVI existenziell. Ingenieurver-

messung, Industrievermessung, Wertermittlung, Fern-

erkundung … gehört zum Portfolio vieler Büros im 

Lande, ohne den Anspruch, überwiegend hoheitlich 

tätig zu sein, zu verlieren. Somit fallen wir, aus nord-

rheinwestfälischer Sicht, nicht unter die europäische 

Dienstleistungsrichtlinie, sondern unter den Artikel der 

europäischen Verfassung, der sich auf die Ausübung 

hoheitlicher Gewalt bezieht. 

Die strikte Trennung zwischen den Tätigkeiten nach 

den §§ 1 und 2 ist vor dem Hintergrund der Europafes-

tigkeit notwendig und sichert aus jetziger Sicht das 

Institut der öffentlichen Beleihung, wirft aber gleichzei-

tig auch Probleme auf, weil die erforderliche überwie-

gende Ausübung der hoheitlichen Tätigkeiten andere 

Tätigkeiten einschränken kann. Es wird uns nur gelin-

gen den Knoten aufzulösen, wenn wir Prozesse ganz-

heitlich betrachten und das Ergebnis der gesamten 

Arbeit beleuchten. 

Durch die Technisierung in der Datenhaltung und der 

Arbeitsprozesse verzahnen sich hoheitliche und nicht 

hoheitliche Tätigkeiten zu einem Gesamtbild. Früher 

noch rein technische Anwendungen sind heute zu fes-

ten Bestandteilen hoheitlicher Liegenschaftsvermes-

sungen geworden; siehe GPS und SAPOS. Das bedeu-

tet doch, dass der Einsatz technischer Sensorik Werk-

zeug für hoheitliches Handeln wird. Diese Verzahnung 

wird fortschreiten. Da hilft es gar nicht, komplexe Pro-

zesse in Einzelteile zu zerlegen oder Arbeitsschritte zu 

atomisieren, um dann zu beurteilen, ob hoheitliches 

Handeln vorliegt oder nicht. Ein amtlicher Lageplan ist 

in seiner Gesamtheit ein amtlicher Lageplan und kann 

nicht in tlw. hoheitlich und tlw. nicht hoheitlich inner-

halb  ein und desselben Produktes zerlegt werden. 

Wir müssen darauf achten, welche komplexen Prozes-

se (wie z. B. der Bauprozess von der Genehmigung bis 

zur Schlussabnahme) in Teilen gesetzliche Kontrollen 

fordern, die ggf. hoheitliches Handeln darstellen  

(z. B. amtlicher Lageplan).  Die Öffentlich bestellten 

Vermessungsingenieure sind befugt, Tatbestände an 

Grund und Boden zu beurkunden und zu beglaubigen. 

Eine rein technische Messung (Projektabsteckung), die 

in beurkundungsfähige Rahmen (Grenzen, Bebau-

ungsplan, öffentliche Beschränkungen…) eingebunden 

ist, sollte auch gesamtheitlich als solche Tätigkeit, 

nämlich hoheitlich betrachtet werden. 

Kooperationen 

Der Geodät ist neugierig und neuen Regelungen ge-

genüber offen, oder sagen wir lieber, er sollte es sein, 

und so wurde das neue „Werkzeug“ Kooperation auch 

gleich ausprobiert. Der Verband hat sich gleich an die 

Arbeit gemacht und einen Musterrahmenvertrag ent-

worfen, an den Projektverträge angedockt werden 

können. Nach diesem Muster sind dann auch Koopera-

tionen zwischen Kollegen zur Abarbeitung von Arbeits-

spitzen durchgeführt worden.  

Nach Abschluss der ersten Verfahren, in denen Aufträ-

ge an eine andere Vermessungsstelle übertragen wor-

den sind, fasse ich die uns bekannten Ergebnisse kurz 

zusammen: 

:::: Eine Kooperation nach neuem ÖbVI-Recht ist 

machbar. Betrachtet man den organisatorischen 

Arbeitsaufwand der bei beiden Vermessungsstel-

len anfällt, so ist eine Kooperation in kleinerem 

Umfang nur bedingt empfehlenswert, da der orga-

nisatorische Overhead bei kleineren Projekten 

sehr viel stärker ins Gewicht fällt und diese damit 

unwirtschaftlich macht. 

:::: Die unterschiedlichen Bearbeitungsweisen der 

Katasterämter führen dazu, dass Kooperationen 

mit größerer räumlicher Distanz zu erheblichen 

Nachbearbeitungen führen, da die ausführende 

Vermessungsstelle die Besonderheiten der katas-

terführenden Stelle nicht so kennt wie beim „eige-

nen Stammamt“. 
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Diesen Punkt haben wir bei der o. a. Kooperation trotz 

vorheriger Kenntnis über die unterschiedlichen Anfor-

derungen unterschätzt. 

Ob und in welchem Umfang eine kooperative Zusam-

menarbeit dazu genutzt wird, um eine Zusammenar-

beit als Bürogemeinschaft vorzubereiten, kann zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Da liegen 

noch keine belastbaren Aussagen vor. 

Aufsicht 

Die Stärkung des ÖbVI und die Öffnung der Möglichkei-

ten zur Berufsausübung und der Kooperation erfordert 

eine gestärkte Aufsicht. Um die ordnungsgemäße Be-

rufsausübung jederzeit zu gewährleisten, sind den 

Aufsichtsbehörden geeignete Mittel an die Hand gege-

ben worden, um Fehlentwicklungen in der Berufsaus-

übung der ÖbVI zu begegnen. Die Aufsichtsbehörden 

sind berechtigt, Pflichtverletzungen in verschiedenen 

Abstufungen zu ahnden und in besonders schwerwie-

genden Fällen die Bestellung auch aufzuheben. 

Aus ersten Erfahrungen und der Sicht des freien Beru-

fes ist die Umsetzung der Aufsicht nach neuem Recht 

an einigen Stellen noch verbesserungsfähig. 

Ich wünsche mir für das amtliche Vermessungswesen 

eine partnerschaftliche Aufsicht an dieser Stelle, die 

den Beliehenen Unternehmern beratend zur Seite 

steht, die Beseitigung von Fehlentwicklungen begleitet 

und ggf. neue Wege aufzeigt. Die hinschaut aber auch 

zuhört.  Das gelingt offensichtlich immer besser, aber 

wir müssen gemeinsam weiter daran arbeiten, das 

Vertrauensverhältnis zwischen dem „Beleiher“ und 

den Beliehenen zu verbessern, um die Erfolgsstory des 

amtlichen Vermessungswesens weiter zu schreiben. 

Abwicklung 

Für die erforderliche Abwicklung verbliebener Ge-

schäftsvorgänge sind nun die Aufsichtsbehörden zu-

ständig. Das gibt Rechtssicherheit und damit ist ein 

wirtschaftlicher oder gar existenzbedrohender Nach-

teil für den mit einer Abwicklung beauftragten ÖbVI 

ausgeschlossen. Damit „sorgt“ der Staat für eine ord-

nungsgemäße Abwicklung. Es wäre wünschenswert, 

wenn öffentlich bestellte Vermessungsingenieure 

durch kreative Nutzung der Kooperationsmöglichkei-

ten Abwicklungen durch den Staat vermeiden könnten. 

Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten. 

 

 

Europa 

Die Einordnung des Niederlassungsrechtes eines jeden 

Berufs erfolgt nach dem Vertrag über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union (AEUV). Das gilt zunächst 

auch für den Beruf des öffentlich bestellten Vermes-

sungsingenieures in seiner Form als stark reglemen-

tierter Beruf. Es gilt jedoch auch: 

Art. 51 AEUV: Auf Tätigkeiten, die in einem Mitglied-

staat dauernd oder zeitweise mit der Ausübung öffent-

licher Gewalt verbunden sind, findet das Kapitel Nie-

derlassungsrecht in dem betreffenden Mitgliedstaat 

keine Anwendung. 

Definiert also das Gesetz die Tätigkeiten der ÖbVI so, 

als dass sie als Ausübung öffentlicher Gewalt im Sinne 

des Art. 51 AEUV angesehen werden können? 

Bereits im November haben Klaus Mattiseck und ich 

auf der Veranstaltung des DVW in Essen gemeinsam in 

einem Vortrag die Thesen, die die Herren Prof. Henss-

ler und Kilian im Auftrag des BDVI zum Thema „Die 

Ausübung öffentlicher Gewalt i. S. d. Art. 51 AEUV im 

Lichte der jüngeren Rechtsprechung des europäischen 

Gerichtshofs“ in einem Gutachten herausgearbeitet 

haben, gemeinsam vorgestellt. Dabei haben wir an 

Hand von Beispielen herausgearbeitet, dass die ÖbVI 

:::: als unabhängiger Träger der amtlichen Vermes-

sungsverwaltung (§ 1 Abs. 2 Satz 2 ÖbVI-Gesetz) 

mit Beleihung durch das Land agieren. Damit wird 

die Souveränität des Berufes deutlich; der ÖbVI ist 

eine Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwal-

tung wahrnimmt, also öffentlich-rechtliche Verwal-

tungstätigkeiten ausübt: 

:::: Liegenschaftsvermessungen  

:::: Bereitstellung von Geobasisdaten   

:::: Bescheinigung oder Beurkundung der Über-

einstimmung 

:::: Nachweis der Übereinstimmung des LK mit 

der Örtlichkeit 

:::: Beurkundung von vermessungstechnisch er-

mittelten Tatbeständen an Grund und Boden 

:::: Öffentliche Beglaubigung von Anträgen auf 

Vereinigung oder Teilung von Grundstücken 

:::: weitere nach Gesetzen und RVOen des Landes 

zugewiesene Amtshandlungen  
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:::: überwiegend Amtshandlungen ausführen  

(§ 2 Abs. 2 ÖbVI-Gesetz), nur hierzu wird er vom 

Land beliehen. Dabei ist Amtshandlung jede Hand-

lung, die ein Amtsträger bei öffentlich-rechtlicher 

Amtsausübung vornimmt. 

:::: auch Ergebnisse von Vermessungsarbeiten gegen 

den Willen der betroffenen Grundstückseigentü-

mer festsetzen. 

:::: Gebäudeeinmessungen 

:::: Grenzvermessungen, amtliche Grenzanzeigen 

:::: amtliche Lagepläne, Sockelkontrollen 

:::: Grenzfeststellung 

:::: Betretung von Grundstücken und baulichen 

Anlagen nach § 6 VermKatG NRW 

:::: Vollstreckung von Gebührenbescheiden 

Die ÖbVI üben also öffentliche Gewalt aus und wir sind 

der Meinung, dass sie dadurch unter die Ausnahmere-

gelung im Sinne des Art. 51 AEUV fallen. 

Lieber Klaus, 

mit etwas Abstand betrachtet, kann man sicherlich 

sagen, dass mit dem neuen Berufsrecht die drängen-

den Fragen der Zukunftsfähigkeit der öffentlich be-

stellten Vermessungsingenieure in Nordrhein - Westfa-

len erkannt worden, und nach bestem Wissen umge-

setzt worden sind. 

In unserer schnelllebigen Zeit ist es wichtig und schwer 

zugleich, die gesetzlichen Anforderungen und Ansprü-

che an die sich verändernden Bedingungen anzupas-

sen. Dies gilt umso mehr, wenn man die duale Berufs-

ausübung der ÖbVI  betrachtet. Hoheitliches Handeln 

einerseits und privatrechtliches Dienstleistungsange-

bot andererseits erzwingen flexible berufsrechtliche 

Standards. 

Über viele Jahre hast Du das Berufsrecht der öffentlich 

bestellten Vermessungsingenieure gestaltet. Ich hatte 

das Glück als Vorsitzender der BDVI Landesgruppe 

NRW mit Dir zusammen arbeiten zu dürfen. In unendli-

chen Gesprächen und Diskussionen haben wir die 

Themen der freiberuflichen Ingenieure „beackert“. Wir 

haben abgewogen und verglichen, gestritten und 

Kompromisse gefunden. Wir waren nicht immer einer 

Meinung, aber immer bereit, einen für alle guten und 

gangbaren Weg zu finden. 

Mit dem ÖbVI – Gesetz NRW haben wir versucht die 

öffentlich bestellten Vermessungsingenieure enger an 

das amtliche Vermessungswesen und das Eigentums-

sicherungssystem zu binden.  

Für Deine Loyalität zum amtlichen Vermessungswesen 

und das Eigentumssicherungssystem und zum freien 

Berufsstand sind wir Dir zu Dank verpflichtet. 

Ich wünsche Dir von ganzem Herzen einen ausgefüllten 

wohlverdienten Ruhestand bei guter Gesundheit. Viele 

tolle Reisen und dass Du die Zeit und Muße findest 

Dinge zu tun und zu genießen, die Du bisher zurückge-

stellt hast. 

In freundschaftlicher und kollegialer Verbundenheit 

 

Rudolf Wehmeyer 

Vorsitzender BDVI Landesgruppe NRW 

Grevener Straße 75 

48159 Münster 

wehmeyer@vermessungsbuero-wehmeyer.de 
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Das Portal Vermessungsunterlagen NRW … und was man daraus 
für das nordrhein-westfälische Liegenschaftskataster lernen kann 

Stephan Heitmann 

1 Herrn Mattiseck zum Abschied 

Die vornehmste Aufgabe des Innenministeriums als 

oberste Vermessungs- und Katasterbehörde lautet 

Wahrung der Einheitlichkeit im amtlichen Vermes-

sungswesen in NRW. Einem amtlichen Vermessungs-

wesen, das von größtmöglicher Dezentralisierung ge-

prägt ist, in dem das Ministerium selbst, fünf Bezirks-

regierungen, 53 Katasterbehörden und 425 Öffentlich 

bestellte Vermessungsingenieure Tag für Tag zusam-

menarbeiten. Damit dies funktioniert, müssen Schnitt-

stellen und Verantwortlichkeiten klar definiert sein - 

damit dies gut funktioniert, müssen alle Beteiligten in 

dem Bewusstsein agieren, dass sich Kollegen aus 

Land, Kommune und freiem Beruf auf Augenhöhe be-

gegnen. Für diese Überzeugung stand zeit seines Be-

rufslebens Herr Klaus Mattiseck. 

Auch das Portal Vermessungsunterlagen NRW steht 

für eine Schnittstelle, an der eine Begegnung auf Au-

genhöhe erfolgt. Die Begegnung auf Augenhöhe muss 

hier selbstverständlich im übertragenen Sinne ver-

standen werden. Gemeint ist die reibungslose, zuver-

lässige und einheitliche Zusammenarbeit der Instituti-

onen Katasterbehörde und Vermessungsstelle vermit-

telt über eine Lösung des Landes.  

Der Satellitenpositionierungsdienst SAPOS mit seinen 

Diensten, das AAA-Modell mit seinen Katalogwerken 

und ALKIS mit seinen Standardauszügen stehen für 

Konzepte, die bei aller Vielfalt des nordrhein-

westfälischen Vermessungswesens Einheitlichkeit 

garantieren sollen. Die Liste dieser Beispiele lässt sich 

nun um das Portal Vermessungsunterlagen NRW er-

gänzen. Darüber hinaus ordnet sich das Portal auch in 

die jüngsten Bestrebungen öffentlicher Stellen ein, 

Verwaltungsabläufe zu digitalisieren und auf diese Art 

und Weise effizienter zu gestalten. Das Land Nord-

rhein-Westfalen hat mit seinem E-Government-Gesetz 

NRW gerade ein entsprechendes Signal gesetzt. 

2 Das Portal Vermessungsunterlagen NRW 

 

2.1 Stand der Dinge 

Im Frühjahr 2016 konnte das MIK NRW offiziell be-

kanntgeben, dass das Portal Vermessungsunterlagen 

NRW (www.vermessungsunterlagen.nrw.de) mit zu-

nächst drei teilnehmenden Katasterbehörden be-

triebsbereit sei [1]. Gleichzeitig wurde eine Zeitplanung 

veröffentlicht, nach der die übrigen Katasterbehörden 

ihren Anschluss bis Ende 2018 planen. Damit wurde 

nach rund sechs Jahren Entwicklungszeit erstmalig die 

flächendeckende Nutzbarkeit des Portals absehbar.   

2.2 Hintergrund 

Auslöser für die Schaffung des Portals Vermessungs-

unterlagen NRW war die Änderung der Vermessungs- 

und Wertermittlungsgebührenordnung NRW zum  

01. Januar 2011. Diese Änderung hatte vornehmlich 

zum Ziel, die bislang auf verschiedene Rechtsquellen 

verteilten Gebührenregelungen in einer Vorschrift 

zusammenzuführen [2]. Daneben stellte sie die Bean-

tragung von Vermessungsunterlagen grundsätzlich 

gebührenfrei. Die Katasterbehörden sollten nur noch 

dann berechtigt sein, Gebühren für Vermessungsun-

terlagen abzurechnen, wenn ein vorhandenes Online-

Verfahren nicht genutzt würde. Parallel dazu wurde die 

bisherige Regelung abgeschafft, dass die Gebühren für 

Vermessungsunterlagen durch die Vermessungsstelle 

an den Antragsteller einer Liegenschaftsvermessung 

weitergereicht werden konnten. Durch diese Konstruk-

tion entstand aufseiten der Katasterbehörden der 

Ansporn, Online-Zugänge einzurichten, und aufseiten 

der Vermessungsstellen der Anreiz, diese auch zu 

nutzen. 

Diese Neuerung im Zusammenspiel von Katasterbe-

hörden und Vermessungsstellen hatte ihren Ursprung 

in einem Konsens zwischen den kommunalen und 

berufsständischen Spitzenverbänden sowie dem Land. 

Vermessungsunterlagen sollten nicht mehr händisch 

durch die Katasterbehörden, sondern online durch die 

Vermessungsstellen selbst zusammengestellt werden. 

Vorteile wurden sowohl aufseiten der Katasterbehör-

den als auch aufseiten der ÖbVI gesehen. Die Katas-

terbehörden sollten von der personalintensiven Zu-

sammenstellung der Vermessungsunterlagen befreit 

werden; die ÖbVI sollten in die Lage versetzt werden, 

ihre Arbeiten unabhängig von Bearbeitungszeiten in 

den Ämtern zu erledigen. Das noch wenige Jahre vor-

her erkennbare Experimentieren mit der digitalen Be-

reitstellung von Vermessungsrissen über Online-

Verfahren, CDs oder E-Mail [3] hatte sich mit dem 

Fortschreiten der technischen Rahmenbedingungen 
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eindeutig in Richtung Online-Verfahren weiterentwi-

ckelt. 

In der Folge geschah das Gewünschte und praktisch 

alle Katasterbehörden schufen Online-Verfahren zum 

Abruf von Vermessungsunterlagen. Aufgrund der Frei-

heit der Katasterbehörden in Softwareangelegenheiten 

und aufgrund der Tatsache, dass die Organisation des 

Fortführungsrissarchivs nie standardisiert worden war, 

entstanden jedoch Online-Verfahren, die sich von Amt 

zu Amt in allen denkbaren Kategorien unterschieden. 

Entsprechend deutlich artikulierten die Öffentlich be-

stellten Vermessungsingenieure als Hauptnutzer der 

Portallösungen ihre Unzufriedenheit. 

In der Kritik standen insbesondere die uneinheitlichen 

Zugangsmechanismen (z.B. Dongles, Passwortgenera-

toren, …) und die Uneinheitlichkeit der verschiedenen 

Rissarchive. Insgesamt wurde bemängelt, dass die 

gute Absicht, Online-Verfahren zu fördern, nicht zu 

weniger, sondern zu mehr Aufwand in den Vermes-

sungsbüros geführt hätte. Konsequenterweise forderte 

der freie Beruf, dass Abhilfe durch einen zentralen 

Zugang zu schaffen wäre.  

2.3 Konzeptentwicklung 

Bereits 2010 im Vorfeld der Änderung der Gebühren-

ordnung hatten sich das MIK und Vertreter der Spit-

zenverbände darauf verständigt, einen zentralen Zu-

gang zu den Fortführungsrissen zu schaffen. Die Über-

legungen für ein zentrales Online-Verfahren scheiter-

ten jedoch immer wieder daran, dass es kaum vorstell-

bar schien, die Heterogenität der Rissarchive in einer 

zentralen Lösung abzubilden. Das MIK wollte daher 

Anfang 2011 einen Strategiewechsel vorschlagen. Da-

nach wären zunächst - in einem mehrjährigen vom 

Land finanziell geförderten Prozess - die Rissarchive 

nach einem einheitlichen, noch zu findenden Duktus 

neu aufgebaut worden. Erst im zweiten Schritt hätte 

die Realisierung eines zentralen Zugriffs auf einer dann 

vereinheitlichten Datengrundlage angegangen werden 

sollen.   

In dieser unbefriedigenden Situation kam es dem Ka-

tasteramt Dortmund zu, mit einer überzeugenden Idee 

die Lösung aufzuzeigen. Dortmund ermöglichte bereits 

den Online-Zugriff zum Abruf von Vermessungsunter-

lagen und konnte auf die Zustimmung der örtlichen 

ÖbVI verweisen.  

Dem Dortmunder Beispiel folgend wurde der Abfrage-

mechanismus für das zentrale Landesportal model-

liert. Der Vermessungsstelle wird nach Anmeldung mit 

Benutzername und Passwort eine Web-Oberfläche 

angeboten, die die Eingabe von Verwaltungsdaten 

(Geschäftsbuchnummer, Art der Vermessung etc.) 

erlaubt. Außerdem ermöglicht sie die Angabe des Ver-

fahrensgebietes durch Markierung eines Polygons auf 

einer Kartendarstellung (vgl. Abb. 1). Zu diesen Anga-

ben wird in der Katasterbehörde automatisiert ein 

Datenpaket zusammengestellt, das sowohl ALKIS-

Daten im NAS-Format als auch die Fortführungsrisse 

beinhaltet. Die ausgewählten Daten werden in Gestalt 

einer ZIP-Datei gebündelt, in ein Shop-System hochge-

laden und können dort von der Vermessungsstelle 

abgerufen werden. Diese stellt nach dem Download 

aus dem Paket der Fortführungsrisse diejenigen zu-

sammen, die sie für die konkrete Vermessung benö-

tigt.  

Fortführungsrissarchive sind in der Regel georeferen-

ziert oder arbeiten mit einer Flurstückshistorie. Bei der 

Auswahl über ein Polygon ist unmittelbar einsichtig, 

dass georeferenzierte Archive angesprochen werden 

können. Bei Archiven, die mit einer Flurstückshistorie 

arbeiten, ist zusätzlich ein „Übersetzungsschritt“ über 

die Flurstückskoordinate erforderlich. Wie sich später 

auch bestätigt hat, durfte also davon ausgegangen 

werden, dass der Großteil der Archive mit dem Portal 

zusammenarbeiten können würde. Die schlichte Aus-

wahl über ein Polygon hatte sich als „kleinster gemein-

samer Nenner“ im besten Sinne herausgestellt. 

Dieses Konzept hatte alle Vorteile auf seiner Seite. Mit 

der erfolgreichen Umsetzung in Dortmund war die 

Machbarkeit bewiesen und - ebenso wichtig - es wurde 

von den örtlichen Vermessungsstellen trotz (oder we-

gen) seiner Einfachheit als ein komfortables und für die 

Praxis taugliches Instrument angesehen. Die Tatsache, 

dass durch die relativ grobe Gebietsauswahl über ein 

Polygon in der Regel mehr Vermessungsrisse bereit-

gestellt als für die Vermessung tatsächlich benötigt 

werden, wurde ausdrücklich nicht als Nachteil gese-

hen. Aus Sicht des MIK war mit dem „Beispiel Dort-

mund“ erstmalig eine anforderungsgerechte und 

gleichzeitig finanzierbare Lösung skizziert. 

2.4 Umsetzung 

Die Überlegungen für einen zentralen Zugriff hatten 

sich zunächst auf die Fortführungsrisse konzentriert. 

Spätestens mit dem Beispiel Dortmund vor Augen war 

jedoch offenkundig, dass außerdem ein Zugriff auf 

ALKIS-Daten notwendig sein würde, um eine für die 

Praxis akzeptable Lösung anbieten zu können. Von 

diesem Punkt war es nur noch ein kleiner Schritt zu der 

Erkenntnis, dass zur Dokumentation des Bestellvor-

gangs auch die Geschäftsbücher in den Ämtern ange-

sprochen werden mussten, wenn sich die Lösung in die 
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Abb. 1: Das Dortmunder Beispiel mit Polygonauswahl umgesetzt im Portal Vermessungsunterlagen NRW

örtlichen Arbeitsabläufe rechtssicher einbinden lassen 

sollte.  

Das zu schaffende Portal Vermessungsunterlagen 

würde also im Katasteramt mit drei Datenbanken 

kommunizieren müssen: Mit dem Fortführungsrissar-

chiv, der ALKIS-Datenbank und dem Geschäftsbuch. 

Daher wurden sämtliche in NRW vertretenen Hersteller 

dieser Produkte eingeladen, um ihnen den Ansatz des 

Portals Vermessungsunterlagen vorzustellen. Alle 

Firmen erklärten sich erfreulicherweise bereit, ihre 

Produkte für das Portal zu öffnen. Es muss betont 

werden, dass einige Firmen mit ihrer Programmierung 

sogar in Vorleistung getreten sind, ohne dass zu die-

sem frühen Zeitpunkt sicher war, dass aufseiten der 

Katasterbehörden wirklich ein Kundenkreis entstehen 

würde (vgl. Nr. 2.5). Die Hersteller formulierten jedoch 

klare Bedingungen für ihre Zusammenarbeit. So wurde 

eine streng definierte Schnittstelle gefordert und eine 

Beschreibung, welche Funktionalitäten durch das zent-

rale Portal und welche von den anzusprechenden Da-

tenbanken übernommen werden sollten.  

Zuletzt wurde noch vereinbart, dass es zwischen dem 

Portal Vermessungsunterlagen und den Datenbanken 

eines Katasteramtes einen vermittelnden Software-

baustein geben sollte, den „einheitlichen Online-

Adapter“. Dieser in die Infrastruktur des Katasteram-

tes eingebettete Baustein würde die Anfrage des Por-

tals an die anzusprechenden Datenbanken untervertei-

len, die eingehenden Teildatensätze sammeln, diese zu 

einer ZIP-Datei bündeln und schließlich in das Shop-

System des Portals hochladen. Auf diese Weise war 

sichergestellt, dass nur vollständige Vermessungsun-

terlagen das Katasteramt verlassen und nicht etwa 

Teildatensätze. Basierend auf diesen Überlegungen 

hatte das Portal seine endgültige Gestalt angenommen 

(Abb. 2).  

2.5 Von Null auf 53 

Von Anfang an hatte das MIK eine Kostenteilung zwi-

schen Land und Katasterbehörden propagiert. Dem-

entsprechend hat das Land die Kosten für das Portal 

selbst und seinen Betrieb übernommen. Auch der ein-

heitliche Online-Adapter ist letztlich durch das Land 

finanziert worden und wird den Katasterbehörden 

kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die von Produkt zu 

Produkt und von Firma zu Firma ganz unterschiedli-

chen Kosten für die Programmierung der jeweiligen 

Schnittstelle zum Portal (Adapter in Abb. 2) sollten 

hingegen bei den Katasterämtern verbleiben. 

Bei den individuellen Portalen der Katasterbehörden 

hatte sich herauskristallisiert, dass sie von Vermes-

sungsstellen, die mit dem betreffenden Amt nur selten 

zu tun hatten, eher gemieden wurden. Aus Sicht des 

MIK sprach daher für die Kostenteilung insbesondere 

die Tatsache, dass mit dem zentralen Zugriff (entwe-

der als ausschließliche Lösung oder zusätzlich neben 
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einem individuellen Portal eines Katasteramtes) alle 

Anträge auf Vermessungsunterlagen automatisiert 

abgewickelt werden könnten. Abgefedert wurde diese 

Kostenteilung durch den Grundsatz, dass der An-

schluss an das Portal für die Katasterämter freiwillig 

sein sollte. Dass auch Freiwilligkeit zu einer flächende-

ckenden und einheitlichen Lösung führen kann, hatte 

Jahre zuvor der Aufbau des Geodatenzentrums NRW 

gezeigt. Entsprechend optimistisch war das MIK, dass 

dieser Ansatz auch hier zum Erfolg führen würde. 

    Abb. 2: Architektur des Portals Vermessungsunterlagen NRW 

Dem wurde seitens der Katasterbehörden in der Regel 

aber entgegengehalten, dass die Idee des Portals zwar 

grundsätzlich gut sei, aber zu spät komme und die 

„eigenen“ ÖbVI mit der individuellen Lösung des Ka-

tasteramtes zufrieden seien. Der Mehrwert des zentra-

len Zugangs sei demgegenüber zu gering, als dass 

Investitionen gegenüber Hauspitze und Kämmerei 

vermittelbar seien. So hatten zwar dreiunddreißig Ka-

tasterbehörden in einer Umfrage des Landes in 2012 

geantwortet, dass ein Anschluss an eine zentrale Lan-

deslösung denkbar sei, es wurde aber oftmals auf die 

schwierige Finanzsituation hingewiesen. Sechzehn 

Ämter gaben in der Umfrage an, den Anschluss konk-

ret zu planen. Lediglich vier hatten geantwortet, dass 

ein Anschluss nicht vorgesehen sei. 

Nach der ersten Idee, einem Prototypen und der Um-

setzung, wie sie in Kapitel 2.3 beschrieben ist, stand 

Anfang 2013 ein funktionsfähiges Portal Vermes-

sungsunterlagen NRW zur Verfügung. Zügig erfolgte 

die Anbindung des Katasteramtes Dortmund, dem als 

Ideengeber der Anschluss an das Portal erwartungs-

gemäß leicht fiel. Dies war, grob gerechnet, bis Ende 

2015 der Stand der Dinge. Dies hatte zum einen tech-

nische Gründe, die Adapter der Einzeldatenbanken 

mussten noch programmiert werden, zum anderen 

wurde der Ansatz der Kostenteilung durch die Katas-

terbehörden weiterhin abgelehnt. Trotzdem waren es 

gerade die Katasterbehörden - hier in Gestalt der  

ALKIS-ibR-Anwendergemeinschaft -, die Mitte 2014 ein 
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starkes Signal für die Verwirklichung des Portals setz-

ten. In der Anwendergemeinschaft wurde beschlossen, 

den Auftrag für die Programmierung der Portalschnitt-

stelle zu erteilen.  

Seitens des Landes reifte in der Folge die Erkenntnis, 

dass ohne eine flankierende Unterstützung für die 

Katasterbehörden das avisierte Ziel einer flächende-

ckenden Nutzbarkeit nicht erreicht werden würde. Die 

mehrjährige Entwicklungsarbeit und die investierten 

Mittel wären nutzlos aufgewendet worden. 2015 folgte 

schließlich der Strategiewechsel. Den Katasterbehör-

den wurde das Angebot unterbreitet, dass jedes Amt, 

das sich in den Jahren 2016, 2017 oder 2018 an das 

Portal anschließen würde, einen Zuschuss erhalten 

sollte. Um die Ernsthaftigkeit der Bemühungen des 

Landes zu unterstreichen, wurde außerdem bekannt 

gegeben, den Grundsatz des freiwilligen Anschlusses 

aufgeben zu wollen. Stattdessen wurde angekündigt, 

eine gesetzliche Verpflichtung zur Zusammenarbeit 

mit dem Portal Vermessungsunterlagen ab dem Jahr 

2019 zu etablieren. Auf dieser Basis haben sich alle 

Katasterbehörden, wenn auch mit einzelnen Bedenken, 

auf eine Anschlussplanung eingelassen (Abb. 3). Für 

Ende 2018 darf demnach die Flächendeckung erwartet 

werden. 

Abb. 3: Anschlussplanung der 53 Katasterbehörden bis 2018; in Prozent der Anteil der gemäß Planung  

   voraussichtlich angeschlossenen Ämter 

2.6 Nach der Entwicklung ist vor der Entwicklung 

Mit der Aufnahme des Regelbetriebs und der intensiver 

werdenden Nutzung durch einen größeren Kreis von 

Vermessungsstellen nimmt auch die Zahl der Rück-

meldungen zu. Wie auch schon beim Portal in Dort-

mund lautet die wichtigste Rückmeldung, dass es 

grundsätzlich funktioniert und für die tägliche Arbeit 

eingesetzt werden kann. Neben Kritik zur Benutzerfüh-

rung, die für ein komfortables und intuitives Arbeiten 

noch zu verbessern sei, wünschen sich viele Anwender 

mehr Optionen bei der Bestellung von Vermessungs-

unterlagen. Häufig bemängelt wird zum Beispiel das 

Fehlen einer Möglichkeit zur ausschließlichen Bereit-

stellung von Fortführungsrissen ohne ALKIS-Daten.  

Das MIK beabsichtigt, für die Weiterentwicklung des 

Portals in den nächsten Jahren regelmäßig Haus-

haltsmittel einzustellen. Bei vielen Fragen zur Fortent-

wicklung, gerade wenn es um feiner differenzierte 

Abfragen geht, ist jedoch nicht nur die Portaloberflä-

che betroffen, sondern auch die Schnittstellen-

definition. Ändert sich diese, so müssen zwangsläufig 

alle Adapter, die mit dem Portal zusammenarbeiten, 

angepasst werden. Daher müssten selbst bei einer 

kleinen Änderung der Schnittstelle wieder alle Firmen 

angesprochen werden. Diese müssten die Änderungen 

in ihre Jahresplanung integrieren und am Ende stünde 

wieder die Frage, wer die Änderung bezahlt. Weiter-

entwicklungen, die Auswirkungen auf die Schnittstelle 

zeigen, sollen daher zunächst ausgeschlossen werden. 

Erst wenn sich alle Katasterbehörden auf der Basis der 

heutigen Schnittstelle an das Portal angeschlossen 

haben, und das Portal flächendeckend etabliert ist, 

besteht Raum für solche Überlegungen. Bis dahin ist 

die Stabilität der Spezifikationen wichtiger.  
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3 Rechtlicher Rahmen 

 

3.1 Zuständigkeit 

Die über das Land vermittelte Bereitstellung von Ver-

messungsunterlagen stellt eine neue Aufgabe für die 

Landesvermessungsverwaltung dar, die daher zu-

nächst gesetzlich verankert werden musste. Mit dem 

Geodatenzentrum NRW existierte bereits eine Organi-

sationseinheit in der Landesvermessung, die als Dreh- 

und Angelpunkt zwischen Katasterbehörden, Land und 

Kunden etabliert war. Somit bot sich an, dort auch die 

Zuständigkeit für das Portal Vermessungsunterlagen 

NRW anzusiedeln. Mit der Neufassung der  

DVOzVermKatG NRW wurde daher im § 3a festge-

schrieben, dass das Geodatenzentrum im Einverneh-

men mit den Katasterbehörden einen zentralen Zu-

gang zu deren Abrufverfahren von Vermessungsunter-

lagen bereitstellt. 

3.2 Datenschutz 

Mit dem Portal Vermessungsunterlagen NRW (und 

selbstverständlich ebenso mit entsprechenden kom-

munalen Portalen) wird auf die Eigentümerangaben 

des Liegenschaftskatasters (§ 11 Abs. 5 VermKatG 

NRW) zugegriffen. Diese finden sich insbesondere in 

den NAS-Daten aus ALKIS, aber auch auf den Grenz-

niederschriften. Als personenbezogene Daten nach  

§ 3 Abs. 1 Datenschutzgesetz NRW [4] unterliegen 

diese dem Datenschutz.  

Gemäß § 4 Abs. 1 DSG NRW ist die Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten zulässig, wenn sie durch eine 

Rechtsvorschrift erlaubt ist. Im Falle des Portals Ver-

messungsunterlagen handelt es sich bei der einschlä-

gigen Regelung um § 14 Abs. 2 VermKatG NRW, nach 

der Eigentümerangaben jedem bereitgestellt werden, 

der ein berechtigtes Interesse darlegt. Weiter wird dort 

präzisiert, dass es der Darlegung eines berechtigten 

Interesses nicht bedarf, wenn Behörden und Öffentlich 

bestellte Vermessungsingenieurinnen und -ingenieure 

im Rahmen der Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Auf-

gaben tätig werden. § 14 Abs. 3 DVOzVermKatG NRW 

erlaubt schließlich die digitale Übermittlung personen-

bezogener Daten in einem sogenannten Abrufverfah-

ren.  

Erst das gesetzlich vordefinierte berechtigte Interesse 

erlaubt es, Vermessungsunterlagen für hoheitliche 

Vermessungen automatisiert zusammenstellen zu 

lassen. Ohne diese Ausnahmeregelung hätte vor jeder 

Herausgabe das berechtigte Interesse durch einen 

Mitarbeiter des Katasteramtes überprüft werden müs-

sen.  

Aufgrund der persönlichen Bestellung des ÖbVI ver-

fügt zunächst nur dieser und nicht etwa seine Mitarbei-

ter oder sein Büro als Ganzes über die Befugnis zur 

Beantragung von Vermessungsunterlagen. Natürlich 

soll sich das Portal möglichst elegant in die Büroabläu-

fe integrieren. Eine Zugriffbeschränkung auf den ÖbVI 

selbst wäre daher kontraproduktiv. Um eine rechtssi-

chere Öffnung zu ermöglichen, wurde die Nutzung 

durch Mitarbeiter mit § 8 Abs. 6 DVOzÖbVIG NRW 

explizit erlaubt. Diese dürfen im Namen des ÖbVI Ver-

messungsunterlagen und Eigentümerangaben bean-

tragen. Der ÖbVI muss die von ihm hier eingesetzten 

Fachkräfte lediglich entsprechend ermächtigen und 

dies in den Personalakten aktenkundig machen  

(§ 4 Abs. 2 Nr. 6 DVOzÖbVIG NRW).  

4 … und was man daraus lernen kann 

 

4.1 Vorschrift und Technik Hand in Hand 

Die Änderung der Gebührenordnung war als Katalysa-

tor für den Aufbau und die Nutzung von Online-

Verfahren bei der Zusammenstellung von Vermes-

sungsunterlagen gedacht. Insofern war sie zweifelsoh-

ne ein Erfolg. Unterschätzt wurde jedoch im Vorfeld, 

wie sich die technischen Rahmenbedingungen - Vielfalt 

in jeder Hinsicht - in der Praxis auswirken würden. Im 

Rückblick hätte eine einheitliche technische Lösung 

gleichzeitig mit der Änderung der Vorschrift bereitste-

hen müssen. Daraus kann nur die Lehre gezogen wer-

den, dass Vorschriften durch Technik begleitet werden 

müssen. Selbstverständlich gilt dies auch umgekehrt. 

Betrachtet man das Beispiel Datenschutz (vgl. Nr. 3.2) 

wird deutlich, dass technische Lösungen nur dann 

betrieben werden dürfen, wenn die rechtlichen Rah-

menbedingungen richtig gesetzt werden. Das jüngste 

Beispiel für dieses Prinzip findet sich in der Freigabe 

der Geobasisdaten als Open Data. Die rechtlichen Vo-

raussetzungen sind geschaffen worden, ein Erfolg 

kann es indes nur dann werden, wenn auch eine pas-

sende technische Infrastruktur zur Bereitstellung vor-

handen ist. 

Vorschrift und Technik müssen Hand in Hand gehen! 

Das Verhältnis der zwei Begriffe muss jedoch präziser 

beschrieben werden. Vorschrift und Technik stehen 

nicht gleichberechtigt nebeneinander. Die Vorschrift 

muss die Technik bestimmen. Umgekehrt ist dies nicht 

zulässig, auch wenn dies manchmal verführerisch 

scheint. Die Technik, genauer der technische Fort-

schritt, kann jedoch eine Änderung der Vorschriften 

sinnvoll werden lassen. Ein klassisches Beispiel stellt 

das Aufkommen der elektrooptischen Tachymetrie in 

den 80er Jahren dar. Diese erlaubte neue, effizientere 
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Abläufe im Außendienst. Die Koordinate rückte in den 

Vordergrund und das orthogonale Aufmaß verlor an 

Bedeutung. So wird heute, in NRW spätestens mit dem 

Vermessungspunkterlass von 1996 [5], die vermes-

sungstechnische Qualität einer Vermessung an der 

Standardabweichung der Punktlage festgemacht. 

Konsequenterweise wurde in den Vorschriften das 

Koordinatenkataster als Zielvorstellung für die geo-

metrische Qualität des Katasters formuliert [6].  

Oftmals hat die Verwaltung die Anpassung der Vor-

schriften wie im obigen Beispiel der elektrooptischen 

Tachymetrie selbst in der Hand. Dies gilt grundsätzlich 

dann, wenn sich die gewünschte Vorschriftenänderung 

nur in Erlassen oder auf der Ebene einer Durchfüh-

rungsverordnung niederschlägt. Selbstverständlich 

sind dabei Regularien einzuhalten. Erlasse müssen sich 

im Rahmen dessen bewegen, was Durchführungsver-

ordnungen und Gesetze erlauben. In Durchführungs-

verordnungen kann nur geregelt werden, wozu eine 

gesetzliche Ermächtigung vorliegt. Eingebettet ist jede 

Änderung zudem in ein Anhörungsverfahren der kom-

munalen und berufsständischen Spitzenverbände. 

Eine harte Grenze ist jedoch dort gesetzt, wo formell-

gesetzliche Vorschriften betroffen sind. Das Koordina-

tenkataster erlaubt die Absteckung eines Grenzpunk-

tes direkt aus dem Liegenschaftskataster heraus. Rein 

aus diesem Blickwinkel wäre es fachlich vorstellbar, 

auf die Abmarkung zu verzichten. Ein Weg, den eine 

Reihe anderer Länder bereits beschritten hat. Die Ab-

markung wird in Nordrhein-Westfalen jedoch gesetz-

lich durch das VermKatG NRW gefordert. Eine Ände-

rung müsste demzufolge durch den Gesetzgeber her-

beigeführt werden, und dieser hat die Abmarkungs-

pflicht gerade 2014 nicht nur bestätigt, sondern durch 

die Einführung einer Wiederherstellungspflicht weiter 

gestärkt [7]. Auch wenn es im ersten Moment gerade-

zu preußisch anmuten mag: Die Vorschrift hat Vor-

rang. 

4.2 Geld hilft 

Es bedarf wenig Phantasie, um sich zu vergegenwärti-

gen, warum sich das MIK lange dagegen gesträubt hat, 

die Katasterbehörden beim Portal Vermessungsunter-

lagen finanziell zu unterstützen. Selbstverständlich 

sollte das Entstehen eines Präzedenzfalles verhindert 

werden. Nicht jede Änderung in den Abläufen der Ver-

messungsverwaltung soll künftig durch eine Anschub-

finanzierung des Landes auf den Weg gebracht wer-

den. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass jeder Be-

trag mit der Anzahl der Katasterbehörden, also dem 

Faktor 53, multipliziert werden muss. Selbst eine ge-

ringe Unterstützung für das einzelne Amt verwandelt 

sich dadurch in einen erklecklichen Gesamtbetrag. 

Eine höhere Mittelzuweisung für das amtliche Vermes-

sungswesen wird es absehbar nicht geben. Die finanzi-

elle Zuwendung kann daher nur aus den vorhandenen 

Haushaltsmitteln geschöpft werden. Durch den Faktor 

53 wird dabei mit Leichtigkeit eine Größenordnung 

erreicht, die sich spürbar auf andere Vorhaben aus-

wirkt. Prominentestes Beispiel in diesem Zusammen-

hang ist die Amtliche Basiskarte. Jeder neue Förder-

tatbestand wird sich voraussichtlich in der Kürzung der 

Mittel für die ABK niederschlagen. 

Nach Jahren der Stagnation entstand mit der Ankündi-

gung, Geld bereitzustellen plötzlich eine Zeitplanung, 

die heute das Erreichen der flächendeckenden Nutz-

barkeit innerhalb von drei Jahren in Aussicht stellt. 

Dieses Ergebnis erlaubt selbstverständlich auch eine 

positive Deutung: Geld hilft!  

Die Einführung von ALKIS hat in Nordrhein-Westfalen 

aus einer Vielzahl von Gründen unrühmliche sieben 

Jahre, von 2008 bis 2015, gedauert. Allen Beteiligten 

ist klar, dass sich dies bei der Einführung der nächsten 

Version der GeoInfoDok nicht wiederholen darf. Die 

Entwicklung beim Portal Vermessungsunterlagen vor 

Augen liegt die Frage auf der Hand. Wie viel wäre es 

der Vermessungsverwaltung wert, wie hoch müsste ein 

Zuschuss sein, der die Einführung nicht innerhalb von 

sieben Jahren, sondern innerhalb von drei oder inner-

halb eines Jahres sichert? Aus Sicht des Autors stellen 

sich noch weitergehende Fragen: Wenn das Land oh-

nehin seinen Obolus beitragen muss, ist es dann rich-

tig, vier verschiedene ALKIS-Lösungen weiterentwi-

ckeln zu lassen und viermal Entwicklungskosten zu 

tragen? Müsste sich die Vermessungsverwaltung in 

NRW nicht gemeinsam für eine „ALKIS-Lösung NRW“ 

entscheiden?  

4.3 Einfache Strukturen schaffen Einheitlichkeit  

Der holprige Start des Portals Vermessungsunterlagen 

NRW lag nicht zuletzt in der Vielfalt des nordrhein-

westfälischen Liegenschaftskatasters begründet. 

Rissarchive sind entweder nach Flurstückshistorie 

oder nach Koordinaten organisiert. Für jede Aufgabe 

im Katasteramt gibt es in NRW nicht eine Software, 

sondern viele. Überschlägig gerechnet werden für das 

Portal Vermessungsunterlagen vier ALKIS-Lösungen 

und jeweils ein halbes Dutzend Produkte für Fortfüh-

rungsrissarchive und Geschäftsbücher angepasst 

werden müssen. Bislang haben sich alle Firmen zur 

Zusammenarbeit mit dem Portal bereit erklärt und die 

Kosten für die Weiterentwicklung in ihr jeweiliges Ge-

schäftsmodell eingepreist. Was passiert aber, wenn die 

Zusammenarbeit mit dem Landesportal irgendwann 

einmal nicht mehr zur jeweiligen Firmenstrategie 
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passt? Oder nicht ganz so gravierend, was passiert, 

wenn sich eine Weiterentwicklung des Portals nicht in 

die Zeitplanung einer der beteiligten Firmen einfügt? 

Festzuhalten bleibt, dass die Weiterentwicklung des 

Portals im hohen Maße von Akteuren abhängig ist, auf 

die die Verwaltung nur begrenzt Einfluss hat. 

Die Vielfältigkeit des nordrhein-westfälischen Liegen-

schaftskatasters resultiert aus der Tatsache, dass die 

Katasterbehörden die Aufgabe Liegenschaftskataster 

sowohl technisch als auch organisatorisch individuell 

an die Gegebenheiten vor Ort angepasst haben. Er-

kennbar wird, dass die Vielfältigkeit des Liegen-

schaftskatasters immer dann eine Hürde darstellt, 

wenn eine landesweit einheitliche Außendarstellung 

realisiert werden soll. Diese wird nur erreicht, indem 

zusätzliche Anstrengungen unternommen werden. Der 

Umkehrschluss liegt auf der Hand: Einfache Strukturen 

schaffen Einheitlichkeit! 

5 Was ist erreicht und was muss noch kommen? 

Das Portal Vermessungsunterlagen NRW ist eine Er-

folgsgeschichte … so hätte es in einem Artikel zum 

Portal vielleicht heißen dürfen, wenn dieser vor fünf 

Jahren geschrieben worden wäre. Tatsächlich steht 

das Portal Vermessungsunterlagen immer noch am 

Anfang und will erst noch eine Erfolgsgeschichte wer-

den. Mit der vorliegenden Zeitplanung ist der Weg 

dorthin jetzt aber abgesteckt. 

Durch die Realisierung des Portals wurde zunächst 

einmal die Forderung nach einem einheitlichen Zugang 

zu den Vermessungsunterlagen erfüllt. Allgemein steht 

im Hintergrund aber die Frage, wie Geschäftsprozesse 

optimal zu organisieren sind. Wie Klaus Mattiseck für 

das MIK darlegt, sollten sie digital und medienbruchfrei 

[8] sein. Für das Thema der Bereitstellung von Ver-

messungsunterlagen ist dieses Ziel - die flächende-

ckende Nutzbarkeit einmal vorweggenommen - er-

reicht.  

Bei einer Liegenschaftsvermessung stellt die Bereit-

stellung von Vermessungsunterlagen aber nur den 

ersten Schritt der Kommunikation zwischen Kataster-

amt und Vermessungsstelle dar. Wie sieht die Situati-

on beim zweiten Schritt aus, beim Einreichen von Ver-

messungsschriften? Grenzniederschrift und Fortfüh-

rungsriss werden je nach individueller Büroorganisati-

on der Vermessungsstelle mehr oder weniger digital 

vorbereitet. Am Ende steht aber in jedem Fall der Aus-

druck - erster Medienbruch -, der mit den notwendigen 

Unterschriften und gegebenenfalls gesiegelt als Origi-

nal der Katasterbehörde eingereicht wird. Diese wird 

einerseits die analogen Originale archivieren und sie 

andererseits für den täglichen Gebrauch scannen und 

digital abspeichern - zweiter Medienbruch. Wie prak-

tisch alle Verwaltungen lebt also auch das amtliche 

Vermessungswesen in einer Mischwelt aus analogen 

und digitalen Unterlagen.  

Diese Situation wird allgemein als unbefriedigend und 

als nicht mehr zeitgemäß wahrgenommen. Daher hat 

der Landesgesetzgeber mit dem E-Government-

Gesetz NRW [9] die Rechtsgrundlage geschaffen, die 

für eine durchgreifende Digitalisierung und Moderni-

sierung der Verwaltung sorgen soll.  

Das E-Government-Gesetz kann auch für die Kataster-

verwaltung als Anstoß dienen (vgl. Kasten „Das E-

Government-Gesetz NRW und das Liegenschaftskatas-

ter“), die eigenen Abläufe zu hinterfragen. Ist es denk-

bar, dass eine Grenzniederschrift direkt als digitale 

Urkunde erzeugt wird? Oder ist es denkbar, dass ein 

Analogstück bereits durch die beurkundende Vermes-

sungsstelle rechtssicher, also ohne Verlust der Be-

weiskraft, digitalisiert wird, so dass auf das Einreichen 

in Papierform verzichtet werden kann? Wenn auf das 

analoge Einreichen doch nicht verzichtet werden kann, 

wie kann rechtssicheres Scannen für Grenznieder-

schriften umgesetzt werden, mit denen doch die Aus-

sagen der Beteiligten „auf ewig“ beurkundet werden? 

Auf diese Fragen existieren heute noch keine Antwor-

ten. Welche Möglichkeiten das E-Government-Gesetz 

NRW für das amtliche Vermessungswesen bietet, wird 

zu prüfen sein.  

Das Portal Vermessungsunterlagen NRW ist nicht der 

erste Schritt zu digitalen, einheitlichen und medien-

bruchfreien Abläufen in der Vermessungsverwaltung 

Nordrhein-Westfalens. Es ist aber ein wichtiger Schritt, 

setzt es doch insbesondere den Gedanken des E-

Government-Gesetzes NRW in die Praxis um, dass 

elektronische Verwaltungsdienstleistungen flächende-

ckend angeboten werden sollten. Die medienbruch-

freie Umgestaltung von  Verwaltungsabläufen wird alle 

Behörden die nächsten Jahre vor große Herausforde-

rungen stellen. Das Portal Vermessungsunterlagen 

NRW ist daher mit Sicherheit auch nicht der letzte 

Schritt. 
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Das E-Government-Gesetz NRW und das Liegenschaftskataster 

Das EGovG NRW will die Kommunikation mit und innerhalb der öffentlichen Verwaltung erleichtern und die Vo-
raussetzungen dafür schaffen, dass Kommunikations- und Bearbeitungsprozesse in der Verwaltung medienbruch-
frei durchgeführt werden können; außerdem soll die elektronische Abwicklung von Verwaltungsdienstleistungen 
für Nutzerinnen und Nutzer flächendeckend gewährleistet werden (vgl. § 1 Abs.1 EGovG NRW).  

Das Liegenschaftskataster ist jedoch vom EGovG NRW vergleichsweise wenig betroffen. Insbesondere sind Belie-
hene, also auch die ÖbVI, vom Geltungsbereich des EGovG NRW ausgenommen (§ 1 Abs. 3 EGovG NRW). Auch für 
die Kommunen, also die Katasterbehörden, gelten eher weiche Regelungen. So sind sie im Gegensatz zu Landes-
behörden zum Beispiel nicht verpflichtet, eine elektronische Vorgangsbearbeitung einzuführen (§ 12 Abs. 1 EGovG 
NRW). 

Ein gesetzlicher Zwang aufgrund des EGovG NRW, den Ablauf der Liegenschaftsvermessung und die dabei auftre-
tenden Kommunikationsbeziehungen und Medienbrüche zu überdenken, besteht daher kaum. Unabhängig vom 
EGovG NRW gilt aber selbstverständlich schon seit Langem der Grundsatz, die Aufgabenerfüllung des amtlichen 
Vermessungswesens ständig dem Fortschritt von Wissenschaft und Technik anzupassen (§ 1 Abs. 1 VermKatG 
NRW). Dass dieser ohnehin in Richtung von Digitalisierung und Medienbruchfreiheit weist, dürfte unstrittig sein. 
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Die NÖV im Interview:  
„Qualifizierungsmaßnahme vom mittleren zum gehobenen Dienst 
in der Bezirksregierung Köln“ 

Jens Riecken 

Als Schriftleiter der Nachrichten aus dem öffentlichen 

Vermessungswesen Nordrhein-Westfalen hat Klaus 

Mattiseck im Vorwort der NÖV 1/2014 sich wie folgt 

zur Nachwuchsgewinnung bekannt: „Hinzu kommt die 

Öffentlichkeitsarbeit in der Nachwuchsgewinnung, die 

in NRW einen eigenen Stellenwert erhalten hat, was 

durch eine eigene Rubrik in den NÖV hervorgehoben 

werden soll“.  

Mit dem vorliegenden Interview, soll ein weiterer Bau-

stein der Nachwuchsgewinnung – hier die abteilungs-

übergreifende Qualifizierungsmaßnahme des mittleren 

Dienstes in der Bezirksregierung Köln – vorgestellt 

werden. Hierzu hat das NÖV-Redaktionsteam Beteilig-

te und Vorgesetzte zu der in 2014 initiierten Qualifizie-

rungsmaßnahme angesprochen. 

NÖV: Herr Steitz, als Stellvertreter der Regierungsprä-

sidentin haben Sie mit der Qualifizierungsmaßnahme 

einen ganz neuen Weg eingeschlagen.  Warum macht 

die Bezirksregierung ein solches Angebot? 

Steitz: Seit 2010 gibt es Anzeichen, dass bedingt durch 

die demographische Entwicklung ein Nachwuchsman-

gel in der Geodäsie zu erwarten ist. Die NÖV hat hierzu 

mehrfach berichtet. In einer Erhebung von Engpassbe-

rufen für Personen mit Hochschulabschluss steht das 

geodätische Berufsfeld an 9. Stelle, auf jede gemeldete 

offene Stelle gibt es nicht einmal mehr einen Bewer-

ber4. Wir merken das bei Einstellungsverfahren, insbe-

sondere im gehobenen Dienst, wo wir frei werdende 

Stellen zunehmend nicht besetzen können. Dies be-

trifft alle geodätisch relevanten Bereiche, also die Ab-

teilung 7 „Geobasis NRW“, das Dezernat 31 „Kommu-

                     

 

4 Anm. der NÖV: siehe Literaturhinweise am Ende des Inter-

views 

nalaufsicht, Katasterwesen“ und das Dezernat 33 

„Ländliche Entwicklung, Bodenordnung“. In allen Be-

reichen wollen wir konkret gegensteuern, und Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern aus dem mittleren Dienst für 

Tätigkeiten im gehobenen Dienst qualifizieren.  

NÖV: Herr Fehres, Sie leiten das Dezernat 33. Be-

schreiben Sie bitte den „Leidensdruck“. 

Fehres: In unserem Dezernat werden neben Förder-

maßnahmen hauptsächlich Flurbereinigungsverfahren 

mit unterschiedlichen Zielsetzungen durchgeführt. 

Entsprechend dieser Aufgabenwahrnehmung besteht 

der Personalkörper maßgeblich aus vermessungs-

technischen Berufen des höheren, gehobenen und 

auch des mittleren Dienstes. Durch Stellenplananpas-

sungen hatten wir die Situation, dass der Stellenplan 

des mittleren Dienstes abzubauen war, während uns 

gleichzeitig das Personal im gehobenen Dienst fehlte. 

Mehrere Ausschreibungen zur Besetzung dieser Stel-

len waren erfolglos bzw. erbrachten nicht die geeignete 

Zahl an qualifizierten Bewerbern. Da in den letzten 

Jahrzehnten immer mehr Aufgaben und die Eigenver-

antwortung vom höheren auf den gehobenen Dienst 

verlagert wurden, entstand das Problem, die nach wie 

vor große Nachfrage an ländlichen Bodenordnungsver-

fahren, sowohl  im Umfange als auch zeitgerecht noch 

bedienen zu können. 

Aus dieser Konstellation lag es nahe, diese beiden 

Probleme in der Eigenverantwortung der Bezirksregie-

rung mit einander zu verbinden und auch zu lösen. Dies 

beruhte auch auf der Einschätzung, dass im mittleren 

Dienst die Fähigkeiten vorhanden waren, in Verbindung 

mit zusätzlichen Qualifizierungsmaßnahmen die Auf-

gaben des gehobenen Dienstes ebenfalls wahrnehmen 

zu können.  

Nachwuchsgewinnung 
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NÖV: Herr Steitz, Sie bieten Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern eine Qualifizierung als Fernstudium an der 

HTW Dresden an. Warum in Dresden?  

Steitz: Nach einer Vorauswahl und entsprechender 

Kontaktaufnahme mit Hochschulen, war die HTW 

Dresden die einzige, die ein auf die Bedürfnisse der 

Bezirksregierung Köln mit seinen drei geodätisch rele-

vanten Bereichen  „maßgeschneidertes“ Qualifizie-

rungsangebot kurzfristig anbieten konnte. Im Rahmen 

der Qualifizierungsmaßnahme ist, wenn auch selten, 

ein Kurzaufenthalt in Dresden notwendig. Dabei wird 

nicht verkannt, welche Erschwernisse und welcher 

Aufwand für die Teilnehmer aufgrund der großen Ent-

fernung damit verbunden sind. Und Übrigens, trotz der 

Distanz – Dresden hat nicht „abgeschreckt“. Unser 

Angebot wird nach einem Jahr Laufzeit noch von 12 

Teilnehmern angenommen, die sich zuvor einem Eig-

nungstest stellen mussten. Zum Beginn der Qualifizie-

rungsmaßnahme sind 4 Teilnehmer „ausgestiegen“, 

einen Teilnehmer konnten wir nachbenennen. Das 

zeigt einerseits, dass die Maßnahme anspruchsvoll ist. 

Andererseits ist die „Abbrecherquote“ geringer als im 

Studium. Ich sehe darin eine Bestätigung unseres An-

satzes.  

NÖV: Wie sind die Inhalte der Qualifizierungsmaßnah-

me und wie lange dauert die Maßnahme?  

Fehres: Es war schon wichtig, die Qualifizierungsmaß-

nahme berufsbegleitend durchzuführen. Eine völlige 

Freistellung hätte zu gravierenden Auswirkungen bei 

der Aufgabenerledigung geführt. Zudem sollte die 

Zeitdauer in beidseitigem Interesse nicht zu  lange 

sein. Die Dienststelle benötigte möglichst schnell die-

ses weiter qualifizierte Personal. Andererseits lag es 

auch im Interesse der Teilnehmenden, diese Belas-

tungsphase zwischen beruflicher Tätigkeit, Familie und 

Freizeit und der zusätzlichen Qualifizierungsmaßnah-

me so kurz wie erforderlich zu halten. Deshalb haben 

sich die betroffenen Organisationseinheiten in der 

Bezirksregierung zusammengesetzt und eine Auswahl 

aus den modulhaft zusammengestellten Ausbildungs- 

und Prüfungsinhalten des Bachelorstudiums getroffen. 

Kriterium der Auswahl war, solche fachlichen Module 

auszuwählen, die übergreifend für die Aufgabenwahr-

nehmung  aller betroffenen Organisationseinheiten 

oder aber speziell in einer Organisationseinheit als 

notwendig erachtet  wurden. Im Ergebnis beinhaltet 

die Qualifizierungsmaßnahme Module, die knapp über 

einem Drittel der für die Qualifikation des Bachelorstu-

diums notwendigen Creditpoints entspricht und eine 

Dauer von 2 1/2 Jahren hat. In Relation zum Umfang 

und der Dauer des Bachelorstudiums kann demzufolge 

auch nicht die Qualifizierung des Bachelorabschlusses 

erreicht werden. Es sei darauf verwiesen, dass soweit 

ein solcher Abschluss gewünscht wird, es auch berufs-

begleitende  Studienangebote  gibt5.      

NÖV: Frau Diefenthal, Frau Oprei, Frau Weigelmann, 

Sie sind drei von 12 Kolleginnen und Kollegen, die an 

der Qualifizierungsmaßnahme teilnehmen. Worin lie-

gen die Schwierigkeiten und Herausforderungen? 

Weigelmann: Die Schwierigkeiten liegen hauptsächlich 

darin, Beruf und Studium und auch Privatleben in Ein-

klang zu bringen. Die Altersstruktur in unserer Stu-

diengruppe reicht von Ende 20 bis Mitte 50. Demzufol-

ge haben einige von uns noch recht junge Kinder, an-

dere schon studierende Kinder, die alle ihre unter-

schiedliche Aufmerksamkeit fordern. Wenn der  Part-

ner dann auch voll berufstätig ist, muss das „Familien-

unternehmen“ gut strukturiert und organisiert sein. 

Diefenthal: Mit einigen Bereichen der Maßnahme hat-

ten einige von uns noch gar keine Berührungspunkte, 

manches hat man auch schon mal in der Ausbildung 

gelernt bzw. „gehört“. Die Ausbildung liegt bei den 

meisten von uns schon Jahre zurück, so dass nicht 

alles gleich präsent ist, die Technik ist seit dem auch 

schon weiter fortgeschritten. 

Oprei: Es fällt einem auch nicht mehr so leicht zu ler-

nen, wie es zu Schulzeiten oder in der Ausbildung noch 

war. Den Lernprozess muss man wirklich wieder ler-

nen. Zu dieser Zeit hatte man auch noch nicht solche 

Probleme wie heute zu bewältigen, sei es privat oder 

auch beruflich; das Leben und die Arbeit laufen 

schließlich weiter. 

NÖV: Worin liegen denn die Vorteile? 

Oprei: Ein Vorteil ist, dass man viel Neues lernt und 

einen tieferen Einblick in die verschiedensten Bereiche 

erhält. Und natürlich: Die Qualifizierungsmaßnahme 

eröffnet bei erfolgreichem Bestehen eine gute Chance, 

im technischen Dienstes doch noch beruflich weiterzu-

kommen. 

Diefenthal: Sehr gut ist auch, dass man nicht alleine 

auf sich gestellt ist. Die Teilnehmer unterstützen sich 

gegenseitig, wenn einer in einem Bereich vielleicht  

 

                     

 

5 Anm. der NÖV: In Nordrhein-Westfalen z.B. an der Techni-

schen Hochschule Georg Agricola in Bochum 
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer der abteilungsübergreifenden Qualifizierungsmaßnahme des mittleren Dienstes in der  

Bezirksregierung Köln 

Verständnisprobleme hat, so hilft man sich gegensei-

tig. Wir haben auch sehr viele Kollegen/-innen die in 

den Bereichen schon sehr lange arbeiten, bei Fragen 

stehen sie uns ebenfalls zur Seite. Alle, die wir bisher 

um Hilfe baten, haben uns bisher sehr gut unterstützt. 

Weigelmann: Einige von uns treffen sich auch regel-

mäßig um gemeinsam zu lernen oder über Problemati-

ken zu reden. Steht eine Prüfung an, so vereinbaren wir 

einen Termin und Treffpunkt, wo wir uns alle noch 

einmal austauschen können. Ich denke, dass der ein 

oder andere sich nicht getraut hätte bzw. sich es finan-

ziell  nicht erlauben könnte,  so  eine Fortbildung alleine 

durchzuziehen. Es ist ein riesen Vorteil und eine große 

Chance für jeden von uns. 

NÖV: Herr Kremers, als Abteilungsleiter von „Geobasis 

NRW“ kommen viele Teilnehmer an der Maßnahme aus 

dem Bereich der Landesvermessung. Wie und auf wel-

che Weise kann die Dienststelle die Teilnehmer unter-

stützen?  

Kremers: Lassen Sie mich ergänzen: Wir haben viele 

leistungsstarke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

mittleren Funktionsbereich, denen wir im Rahmen 

einer verantwortungsvollen Personalentwicklung Per-

spektiven der beruflichen Entwicklung geben wollen 

und müssen. Bewusst haben wir uns gegen die in der 

Vergangenheit oftmals als subjektiv empfundenen 

einzelfallbezogenen Maßnahmen entschieden, bei 

denen in nicht immer transparenten Verfahren auf 

ausgewählten Arbeitsplätzen höherwertige Tätigkeiten 

zugeordnet werden konnten. Mit dem vorgeschalteten 

Auswahlverfahren zu der Qualifizierungsmaßnahme 

und deren Durchführung unter externer Verantwor-

tung in Dresden haben wir ein Höchstmaß an Objektivi-

tät geschaffen. 

Im Übrigen unterstützen wir die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer im Rahmen der flexiblen Arbeitszeit und 

ermöglichen wöchentliche Studientage zur Vor- und 

Nachbereitung der Studieninhalte. Des Weiteren haben 

wir jedem Studieninhalt Mentorinnen und Mentoren 

zugeordnet, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

bei Bedarf fachlich beraten und zuweilen auch in kom-

pakter Form Fortbildungstage organisieren. Ich bin 

sicher – und das bestätigen mir auch die Rückmeldun-

gen aus dem Kreis der Teilnehmenden – dass diese 

Unterstützung zum einen sowohl sinnvoll als auch 

notwendig ist und zum anderen dankbar entgegenge-

nommen wird. 

NÖV: Welche Qualifikation haben die Teilnehmer nach 

erfolgreichem Abschluss? 

Kremers: Wir haben in der Bezirksregierung verabre-

det, dass jeder, der die Fortbildung erfolgreich ab-

schließt, die formale Voraussetzung erfüllt, sich in 

einem Verfahren zur Besetzung einer freien Stelle im 

gehobenen vermessungstechnischen oder kartogra-

phischen Funktionsbereich zu bewerben. Bezirksregie-

rungsintern wird damit die Qualifikation der Teilneh-



84  : N Ö V  N R W  1 / 2 0 1 7  

 

   

merinnen und Teilnehmer einem Bachelor-Abschluss 

gleichgesetzt. Aber wohlgemerkt: dies gilt ausschließ-

lich innerhalb der Bezirksregierung Köln. 
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70 Jahre technisches Referendariat in Deutschland 
Veranstaltung des Oberprüfungsamtes des technischen Referendariats am 8. November 2016 im  
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in Berlin 

Stefan Ostrau 

Seit 70 Jahren werden in Deutschland mit dem techni-

schen Referendariat Hochschulabsolventinnen und 

Hochschulabsolventen wissenschaftlich-technischer 

Studiengänge als Führungskräfte ausgebildet und auf 

Leitungsfunktionen in Verwaltung und Wirtschaft pra-

xisgerecht vorbereitet. Das technische Referendariat 

umfasst 13 Fachrichtungen: Architektur, Bahnwesen, 

Geodäsie und Geoinformation, Landespflege, Luft-

fahrttechnik, Maschinen- und Elektrotechnik der Was-

serstraßen, Maschinen- und Elektrotechnik in der Ver-

waltung, Stadtbauwesen, Städtebau, Straßenwesen, 

Umwelttechnik, Wasserwesen sowie Wehrtechnik.  

Aus Anlass des Jubiläums haben Kuratorium und Vor-

stand des Oberprüfungsamtes für das technische Re-

ferendariat am 8.11.2016 zu einer Feierstunde in den 

Erich-Klausener-Saal im Bundesministerium für Ver-

kehr und digitale Infrastruktur in Berlin eingeladen. Die 

musikalische Umrahmung erfolgte durch ein Bläser-

quintett des Heeresmusikkorps Neubrandenburg. 

Begrüßung von Prof. Dr. Klaus Kummer FRICS,  

Vorsitzender des Kuratoriums des Oberprüfungsamtes 

Vor etwa 100 geladenen Gästen aus Politik, Verwaltung 

und Wirtschaft, Hochschulen und Verbänden mode-

rierte Professor Dr. Klaus Kummer FRICS, Vorsitzen-

der des Kuratoriums des Oberprüfungsamtes, die 

Veranstaltung. 

„Das technische Referendariat ist ein Erfolgsrezept 

auch von morgen“ betonte Michael Odenwald, Staats-

sekretär im Bundesministerium für Verkehr und digita-

le Infrastruktur (BMVI) in seiner Ansprache. Insofern 

stehe das BMVI auch nachhaltig zu dem technischen 

Referendariat. Die in Deutschland anstehenden kom-

plexen Aufgaben, so der gewaltige Nachholbedarf an 

Sanierungen, teilweise auch Ausbau unserer Infra-

struktur, erfordern weiterhin hoch qualifizierte Füh-

rungspersönlichkeiten. Dabei muss der seit einigen

Jahren zu beobachtende Rückgang der Studentenzah-

len in technischen Fachrichtungen an den Hochschulen 

und die wachsende Bedeutung des Zusammenwirkens 

von öffentlicher Verwaltung und Wirtschaft beachtet 

werden. Unter dem Motto ‚Bewährtes noch besser zu 

machen‘, hat das Oberprüfungsamt in einem umfas-

senden Reformprojekt ein Bündel von Maßnahmen 

durchgeführt, die Qualität und Attraktivität des techni-

schen Referendariats weiter gesteigert haben, so der 

Staatssekretär. Das Leitbild „Führungsqualifikation für 

Verwaltung und Wirtschaft“ macht zugleich deutlich, 

dass es heute nicht mehr allein um den Bedarf der 

öffentlichen Verwaltung geht, sondern auch um den 

Bedarf an technischen Führungskräften in Deutsch-

land im Rahmen einer einheitlichen und staatlich zerti-

fizierten Qualifizierung. 
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Staatssekretär Professor Dr. Lütke Daldrup von der 

Senatsverwaltung in Berlin, Vizeadmiral Joachim  

Rühle aus dem Verteidigungsministerium, Professor  

Dr. Theo Kötter, Vorsitzender der Deutschen Geodäti-

schen Kommission, eingerichtet bei der bayerischen 

Akademie der Wissenschaften, sowie Judith Gabler 

von der „Royal Institution of Chartered Surveyors“ 

(RICS) stellten in Grußworten die Bedeutung und Qua-

lität des technischen Referendariats für Verwaltung 

und Wirtschaft – auch im europäischen und internatio-

nalen Kontext – heraus. Eine durch die Digitalisierung 

völlig veränderte Welt und die daraus resultierende 

Komplexität der Aufgabenbewältigung erforderten 

hoch qualifizierte Generalisten mit Führungskompe-

tenz. Wachsende Anerkennung findet das technische 

Referendariat seit einiger Zeit im europäischen Aus-

land und insbesondere in der Wirtschaft. Bund, Länder 

und Kommunen sind aufgefordert, auch weiterhin die 

finanziellen und personellen Mittel in ausreichendem 

Maße bereitzustellen.  

Ansprache von Michael Odenwald,  

Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

In seinem Vortrag appellierte Professor Dr. Klaus  

J. Beckmann, der mit der Wirkungsanalyse zur Attrak-

tivitätssteigerung des technischen Referendariats 

wesentliche Grundlagen für den Reformprozess gelegt 

hat, an die Gäste: „Zur Sicherung einer qualifizierten, 

innovativen und zukunftsorientierten Handlungsfähig-

keit der öffentlichen ,technischen Verwaltungen’ sind 

gerade unter den sich verändernden Bedingungen 

(,Mega-Trends’) Referendarausbildungen auch in Zu-

kunft unverzichtbar. Die technischen Fachkompeten-

zen müssen ergänzt werden um Kompetenzen des 

Fach- und Verwaltungsrechts, des Managements und 

der Mitarbeiterführung sowie zunehmend auch der 

Kooperation/Co-Produktion mit Wirtschaft und Zivil-

gesellschaft. Die technischen Fachbeamten müssen 

als ‚Manager des Gemeinwohls’ wieder höhere Wert-

schätzung durch Verwaltungsführung, Politik und Öf-

fentlichkeit erfahren. Dazu sind Kompetenzen sowie 

Leistungs- und Verantwortungsbereitschaft notwendig 

- Voraussetzungen, die in einer modernisierten Ausbil-

dung gefördert werden müssen!“ 

Zum Jubiläum hat das Oberprüfungsamt die Fest-

schrift „70 Jahre technisches Referendariat in 

Deutschland“ herausgegeben. In seinem Geleitwort 

macht Alexander Dobrindt, Bundesminister für Ver-

kehr und digitale Infrastruktur, deutlich: „Wirtschaft 

und Gesellschaft brauchen Führungskräfte, die die 

Technik beherrschen und gleichzeitig das Recht an-

wenden können, die ganzheitlich denken, Handlungs-

felder aus verschiedenen Perspektiven betrachten und 

technisches Fachwissen in rechts- und volkswirtschaft-

liche Zusammenhänge einordnen. Das technische 

Referendariat bildet diese Leistungsträger aus.“ 

Weitere Informationen dazu, können unter 

http://www.oberpruefungsamt.de eingesehen werden. 

 

 

 

 

Dr. Stefan Ostrau 

Vertreter des Deutschen Landkreistages im 

Kuratorium des Oberprüfungsamtes; stlv. Leiter 

Prüfungsausschuss Geodäsie und Geoinformation
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GEOportal.NRW  
- neues Design und neue Funktionen - 

 

Gläserner Staat statt gläserner Bürger, Offenlegung 

von Regierungs- und Verwaltungsthemen für Bevölke-

rung und Wirtschaft. Das sind – neben weiteren - Ziele 

der Open-Government-Strategie der NRW-Landes-

regierung von 2014. Ganz im Sinne dieser Maßgabe hat 

jetzt das Land sein öffentliches GEOportal.NRW neu 

aufgesetzt. Auf dem Portal werden die Geodaten von 

Land und Kommunen gebündelt. Die Landesregierung 

kommt dabei nicht nur ihrer gesetzlichen Verpflichtung 

aus dem Geodatenzugangsgesetz (GeoZG NRW) bzw. 

INSPIRE nach, sondern öffnet den Zugang zu einer 

Menge weiterer öffentlicher Datensätze. Es geht dabei 

um Geoinformationen aus unterschiedlichen Fachka-

tegorien, z.B. Bevölkerungsdaten, Geodaten aus den 

Bereichen Gesundheit, Transport und Verkehr, Sozia-

les, Umwelt und Klima, Geologie, Tourismus und natür-

lich Geobasisdaten. Der Zugriff auf diese Ressourcen 

erfolgt i.d.R. über die Metadaten im GEOkatalog.NRW, 

einer Datenbank, in der Informationen zu vorhandenen 

Daten und Internetdiensten gespeichert sind. Und da 

dort – auf freiwilliger Basis – auch Geodatensätze und 

–dienste außerhalb des GeoZG NRW dokumentiert 

sind, können auch diese Daten über den  

GEOkatalog.NRW gefunden und genutzt werden. Das 

GEOportal.NRW stellt damit den zentralen Zugang zu 

allen Geodaten in Nordrhein-Westfalen bereit.  

Das bisherige GEOportal.NRW, das bereits seit 2010 

online war, wurde auf Basis der seitdem gewonnenen 

Erfahrungen und aufgrund der Änderungen im techni-

schen Bereich vollständig überarbeitet, modernisiert 

und um neue Funktionen erweitert. Es bietet heute

    Abb. 1: Startseite des neuen GEOportal.NRW 

Nachrichten / Aktuelles 
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Abb. 2: Ausschnitt aus der Hochwassergefährdungskarte 

eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Geoinforma-

tionen können gesucht, gefunden und miteinander 

verbunden werden, um Sachverhalte räumlich besser 

auszuwerten und sie darzustellen. Wesentliche Be-

standteile des Geoportals sind denn auch die Recher-

chemöglichkeit nach vorhandenen, dokumentierten 

Geoinformationen des Landes und der Kommunen 

sowie die Anzeige und Überlagerung der entsprechen-

den Fachinformationen und -karten in einer Viewing-

Komponente. Die zentrale Zusammenführung über das 

Geoportal hat den entscheidenden Vorteil, dass Über-

lagerungen von Fachdaten unterschiedlicher Ressorts, 

z.B. Planungsdaten (wie dem Regionalplan) mit  Um-

weltdaten (z.B. den Karten zur Lärmausbreitung)  dar-

gestellt werden können, was mit isolierten Fachporta-

len nicht möglich wäre. 

Die Suche nach Daten und Diensten war bisher an-

spruchsvoll. In der alten Version musste über einzelne 

Metadatenfelder gesucht werden. Diese Art der Suche 

war komplex, da in verschiedenen Eingabefeldern ge-

zielt Suchbegriffe eingegeben werden mussten. An-

wender ohne umfassendes Expertenwissen konnten 

daher oft das volle Potenzial der Datenbank nicht nut-

zen. Mit dem Relaunch des GEOportal.NRW sind die 

Metadaten für die Nutzer nun einfacher und umfas-

sender nutzbar gemacht worden. Mit Erfolg: In der 

neuen Version gibt es jetzt nur noch eine einzige Ein-

gabezeile, in die jeder beliebige Suchbegriff eingege-

ben werden kann. Der hinterlegte Suchalgorithmus 

gleicht den Suchbegriff mit den Inhalten der Daten-

bank ab und erstellt daraus eine Trefferliste nach ei-

nem in der Suchmaschine implementierten Ranking. 

Der Nutzer bekommt die Treffer für Geodaten und 

Geodienste nach ihrer Suchhäufigkeit angezeigt. 

Diese Trefferliste kann er über eine intelligente Filter-

funktion weiter einschränken – ganz ähnlich wie z.B. 

bei Hotelportalen, wo die in einer bestimmten Stadt 

ermittelten Angebote weiter nach Kategorie oder Preis 

gefiltert werden können. Verfügbare Filter sind z.B. Art 

des Dienstes, Herausgeber, Datenformat, Ursprungs-

katalog etc. So findet der Anwender schnell und kom-

fortabel die gewünschten Geodaten bzw. Geodienste. 

In der Kartengraphik wird dazu auch gleichzeitig der 

Bereich angezeigt, für den die Daten vorliegen. Zur 

Umsetzung dieser Funktion wird die Software 

smart.finder der Firma con terra eingesetzt. Hierzu 

werden die Metadaten mit dem smart.finder indiziert. 

Dieser Index ist so intelligent aufbereitet, dass Infor-

mationen in maximaler Geschwindigkeit gefunden 

werden. Lange Wartezeiten auf Suchergebnisse gehö-

ren damit der Vergangenheit an. 

Neben der neuen Suchfunktionalität und der neuen 

Viewing-Komponente sind viele weitere Funktionen 

erneuert oder erweitert worden, z.B.: 

:::: Web-GIS Funktionen wie Messen, Zeichnen, Be-

schriften und Drucken, 
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:::: Speichern und Hochladen von erzeugten Graphik-

daten in verschiedenen Formaten, 

:::: Speichern und Laden der aktuellen Kartenzusam-

menstellung, 

:::: Linkliste für alle bekannten Fachportale der Lan-

desverwaltung mit Raumbezug, 

:::: vordefinierte Themenkarten, 

:::: Höhenprofilwerkzeug zur Berechnung und Darstel-

lung von Höhenprofilen für beliebige Gelände-

schnitte auf Basis eines sehr genauen Digitalen 

Geländemodells sowie 

:::: Routenplaner. 

Abb. 3: Darstellung der Suchergebnisse und der Filtermöglichkeiten 

Weiterhin bietet das Geoportal Zugang zum Metada-

ten-Editor für den GEOkatalog.NRW und zum ATOM-

Feed-Generator zur automatischen Erzeugung der 

ATOM-Feeds aus den Metadaten. Beide Anwendungen 

sind nur registrierten Nutzern zugänglich. Der Zugriff 

wird über eine Nutzerverwaltung gesteuert. 

Ein ganz wichtiger Aspekt bei der Neuentwicklung war, 

dass über das GEOportal.NRW die jeweiligen  

(Geo-)Portale der Kommunen erreicht werden können. 

Hierfür sind entsprechende Übersichten integriert 

worden, sodass das Geoportal seiner zugedachten 

Rolle als zentraler Zugangspunkt zu allen öffentlichen 

Geodaten des Landes und der Kommunen gerecht 

werden kann. 

Genutzt werden kann das System für alle Geoinforma-

tionen - also für alle Daten, die eine räumliche Vertei-

lung haben. Viele dieser Daten können im Geoportal 

schon über Dienste direkt visualisiert werden. Das 

bedeutet, dass der Nutzer sie nicht mehr selbst sym-

bolisieren und signaturieren muss. Stattdessen kann 

er sie direkt in sein Geoinformationssystem laden, 

weiterverwenden und in Karten darstellen. Zukünftig 

wird es auch verstärkt möglich sein, die originären 

Daten selbst herunterzuladen und sie so für darüber 

hinaus gehende Aufgaben vor Ort unmittelbar zu nut-

zen. 

Neben der Funktion als Daten- und Dienstedrehschei-

be ist das GEOportal.NRW die zentrale Kommunikati-

ons- und Interaktionsplattform der GDI Nordrhein-

Westfalen. Es werden dort u.a. aktuelle Meldungen und 

Veranstaltungshinweise sowie Informationen zu den 

Themen Geodateninfrastruktur und INSPIRE bereitge-

stellt. Das GEOportal.NRW übernimmt die Vermittler-

rolle zwischen Nutzern und Anbietern von Geodaten. 

Bereits vorhandene Metadateninformationssysteme 

der Kommunen oder anderer Ressorts der Landesver-

waltung  können  an  den   Katalog  im   GEOportal.NRW  
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        Abb. 4: Verlinkungen auf die Portale der Kommunen, hier: Geonetzwerke in NRW 

angeschlossen werden, wodurch diese dann bei Such-

anfragen ebenfalls durchsucht werden. 

Selbstverständlich ist das GEOportal.NRW innerhalb 

des europäischen Verbundes technisch vernetzt, so 

dass die Geoinformationen automatisiert auch in ande-

ren Portalen in Nordrhein-Westfalen, Deutschland und 

Europa gefunden werden können. Ein ganz wichtiger 

Aspekt im Zusammenhang mit der o.g. Open  

Government-Strategie des Landes ist, dass alle in den 

Metadaten als „opendata“ gekennzeichneten Daten 

auf diese Weise automatisch auch im Portal  

Open.NRW verfügbar sind.  

Die inhaltlichen Anforderungen an das neue Geoportal 

wurden in einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe 

des IMA GDI.NRW abgestimmt. Die technische Reali-

sierung erfolgte im Auftrag der Geschäftsstelle Inter-

ministerieller Ausschuss GDI.NRW bei der Bezirksre-

gierung Köln durch IT.NRW in Zusammenarbeit mit der 

Firma con terra. 

Der im Geoportal enthaltene Datenbestand steigt kon-

tinuierlich; derzeit sind etwa 3000 Datensätze/Dienste 

verfügbar. Der Umfang ist abhängig von der Mitarbeit 

der für die Daten verantwortlichen Stellen in Land und 

Kommunen. Deshalb an dieser Stelle auch noch einmal 

der Appell an alle geodatenhaltenden Stellen des Lan-

des, ihre Daten in Metadatenkatalogen zu dokumentie-

ren und die Kataloge über das Geoportal zugänglich zu 

machen. Nur so können andere Nutzer die Daten fin-

den und in ihren Anwendungen verwenden! 

Das GEOportal.NRW ist unter der neuen Landesdo-

main mit der URL „https://www.geoportal.nrw“, aber 

auch unter der bisherigen URL 

„https://www.geoportal.nrw.de“ erreichbar. 

 

 

Ulrich Düren 

Bezirksregierung Köln 
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NRW-Geobasisdaten ab sofort kostenlos online abrufbar 
Daten über das Portal www.open.nrw verfügbar 

Das Ministerium für Inneres und Kommunales teilt 

mit: 

Hochauflösende Luftbilder, Karten von Straßen und 

Grundstücken, die Darstellung ganzer Landschaften. 

Das Land NRW bietet ab sofort jedem Interessierten 

die Möglichkeit diese Geobasisdaten kostenlos und 

einfach über das Portal www.open.nrw herunterzula-

den und frei zu nutzen. 

Die Landesregierung bietet damit Bürgerinnen und 

Bürgern, Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht 

und Wissenschaft ganz neue Chancen zur Entwicklung 

und Forschung. „Die kreative Verwendung der amtli-

chen   Daten liegt nun bei den Nutzern. Das kostenlose 

Bereitstellen ist ein wichtiger Schritt für eine offene 

und digitale Verwaltung", erklärte Kommunalminister 

Ralf Jäger.  

Das Angebot wurde in enger Zusammenarbeit mit den 

Kommunen im Land erarbeitet und umfasst sowohl die 

von den 53 Kreisen und kreis-freien Städte als Katas-

terbehörden geführten Liegenschaftskarten (Flur-

stücke, Gebäude, u.v.m.) als auch die vom Land herge-

stellten topographische Karten, Luftbilder und Gelän-

demodelle. 

Weitere Informationen zu den einzelnen Geobasisda-

ten und wie sie zur Verfügung gestellt werden, finden 

sich unter www.geobasis.nrw.de.   
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 17. Mai 2017  

Geotag Münsterland 2017 

Digitale Gesellschaft - digitaler Wandel 

Kostenfreie Informationsveranstaltung des Geonetz-

werkes Münsterland und gleichzeitig Frühjahrsveran-

staltung des DVW NRW e.V. 

Veranstaltungsort:  

Speicher 10, An den Speichern 10, 48157 Münster 

Kontaktmöglichkeit:  

www.geonetzwerk-muensterland.de  

 

 18. Mai 2017, 16.30 Uhr 

Geodätisches Kolloquium 

Integrierter Geodätischer Raumbezug 2016 für NRW 

Dr.-Ing. Jens Riecken 

Geobasis NRW 

Ca. 60minütiger Vortrag (Messkampagnen zum 

DHHN2016, Einführung neuer Raumbezug 2016, Open 

Data)  

Veranstaltungsort:  

Hochschule Bochum, Lennershofstraße 140, 44801 

Bochum, Hörsaal H3 

Kontaktmöglichkeit:  

Kurze Anmeldung erbeten bei Frau Weimann unter:  

dekanat.geodaesie@hs-bochum.de   

 

 

 

 

 

 18. bis 20. Mai 2017 

VDV-Bundesmitgliederversammlung 

Mitgliedertreffen  

Aller zwei Jahre findet die ordentliche Mitgliederver-

sammlung des Verbandes Deutscher Vermessungsin-

genieure – Berufsverband für Geodäsie und Geoinfor-

matik - statt. Um diese Veranstaltung rankt sich ein 

interessantes Fachprogramm. 

Veranstaltungsort:  

Radisson Blue Hotel in Erfurt 

Kontaktmöglichkeit:  

VDV-Geschäftsstelle: info@VDV-online.de   

 

 20. Juni 2017 

18. Sitzung der ALKIS-Anwendergemeinschaft 

„DAVID-Team NRW“ 

Veranstaltung der 33 Mitglieder der ALKIS-

Anwendergemeinschaft „DAVID-Team NRW“ 

Veranstaltungsort:  

Sitzungssaal des Kreises Warendorf im Kulturgut Haus 

Nottbeck 

Kontaktmöglichkeit:  

juergen.fuest@kreis-paderborn.de  

 

 03. November 2017 

Verleihung des Goldenen Lotes an  

Dr. Jörn Lauterjung 

Festveranstaltung  

Der VDV hat sich eine Ehrenordnung gegeben. Nach 

dieser kann der Verband Persönlichkeiten des öffentli-

chen Lebens mit der Verleihung des "Goldenen Lotes" 

ehren, die sich in besonderer Weise um die Ziele des 

Verbandes verdient gemacht haben.  

Termine 
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Dr. Jörn Lauterjung ist Department-Direktor „Geoser-

vices“ am Geoforschungszentrum Potsdam und war 

der Projektkoordinator für das Tsunami-

Frühwarnsystem im Indischen Ozean GITEWS. 

Veranstaltungsort:  

Köln Messe, Kristallsaal 

Kontaktmöglichkeit:  

VDV-Geschäftsstelle: info@VDV-online.de   

 

 07. November 2017 

Vermessungswesen aktuell 2017 

Veranstaltungsort:  

Essen, Haus der Technik 

Kontaktmöglichkeit:  

DVW NRW e.V.   
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Asbeck / Drüppel / Gärtner (Hrsg.) / Skindelies / Stein 

Vermessung und Geoinformation 
Fachbuch für Vermessungstechniker/innen und Geomatiker/innen

Herausgeber: Michael Gärtner 

13. Auflage 2016  

478 Seiten, DIN A4, kartoniert 

ISBN 978-3-00-053726-4 

Selbstverlag Michael Gärtner 

52,50 € 

 

Das Buch „Vermessung und Geoinformation“ ist ein 

Standardwerk für die Ausbildung in den Ausbildungs-

berufen der Geoinformationstechnologie in Nordrhein-

Westfalen. Mittlerweile ist es bereits in der 13. Auflage 

erschienen und es feierte im Jahr 2016 50jähriges 

Bestehen. Das Werk richtet sich insbesondere an Aus-

zubildende der Berufe Vermessungstechniker/innen 

und Geomatiker/innen. 

Allein die Auflagenzahl und der Umfang des Buches - 

mit inzwischen über 450 Seiten - zeigen, wieviel sich in 

unserer technischen Branche bewegt und wie uns 

dieser Fortschritt beeinflusst. So wurde das Fachbuch 

aufgrund der vielseitigen technischen, fachlichen und 

auch der aktuellen rechtlichen Entwicklungen stark 

erweitert. 

Inhaltlich wurde das Buch in einigen Teilen umstruktu-

riert. Es beginnt mit dem Kapitel „Grundlagen der 

Geoinformationstechnologie“. In diesem erhält man 

eine Einführung in die Materie, indem die vermes-

sungs- und datenverarbeitungstechnischen Aspekte, 

ebenso wie die rechtlichen Vorschriften beleuchtet 

werden. Anschließend werden die Geräte und Messver-

fahren für die „Geodatenerfassung“ beschrieben. Wie 

in der Praxis folgt danach der Themenkomplex der 

„Geodätischen Berechnungen“. Hier wird unter ande-

rem auch auf die Ausgleichungsrechnung eingegan-

gen, welche bei Liegenschaftsvermessungen einen 

immer höher werdenden Stellenwert einnimmt. Das 

vierte Kapitel ist den Methoden der „Fernerkundung“ 

gewidmet. Im Bereich der Photogrammetrie wurden 

die Inhalte unter anderem um den Einsatz der unbe-

mannten Drohnen erweitert. 

Die beiden nächsten Kapitel „Erhebung, Führung und 

Bereitstellung amtlicher Geobasisdaten“ sowie „Pla-

nung, Bauordnung und Grundstückswertermittlung“ 

sind im Gegensatz zu der 12. Auflage thematisch sepa-

riert und neu strukturiert worden. Diese Trennung ist 

nur logisch, entspricht sie doch mehr der aktuellen 

Handhabung in der Praxis. 

Das Kapitel zum Themenkomplex „Geomatik“, in dem 

unter anderem die Präsentation von Geodaten und 

Themen, wie INSPIRE sowie Standards behandelt wer-

den, rundet das Werk ab.  

Ziel der Verfasser ist es, das Grundlagenwissen für 

unseren Berufsstand vollumfänglich, strukturiert, ak-

tuell und fachlich verständlich darzulegen. Dies ist den 

Autoren ausgesprochen gut gelungen.  

Aus meiner Sicht ist dieses Fachbuch auch weiterhin 

ein unverzichtbarer Bestandteil für die Ausbildung der 

Vermessungstechniker/innen und Geomatiker/innen. 

Es ist vom Wissensspektrum her breit aufgestellt. Da-

bei sind die unterschiedlichen Themenkomplexe leicht 

verständlich beschrieben - ohne den Leser in der Tiefe 

zu überfrachten. Das Buch hat durch die überabeitete 

Struktur gewonnen. Der Leser profitiert von dem Be-

mühen der Autoren, die Inhalte aktuell darzustellen.  

Katja Nitzsche 

Ministerium für Inneres und Kommunales NRW

Buchbesprechungen 
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